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Landgericht Frankfurt am Main Lt. Protokoll
verkiindet am
Geschiftsnr.: 2/6 O 446/02 . ' 2.7.03
S 0
als Urkundsbeamtin

der Geschiiftsstelle

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit /
' - Klzgerin-

Prozessbevollmichtigter: M

gegen | _ »

D —————

) e
‘-,Beklagte—

Prozessbevollmichtigter zu 1): Rechtsanwalt .,

Prozessbevollmichtigter zu 2): Rechtsanwalt (SN

hat das Landgericht Frankfurt/Main - 6. Zivilkammer- durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Rau,

Richterin am Landgericht Slutzky und

Richter am Landgericht Késtner

auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 7.5.03 fiir Recht erkannt:
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l.a  Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall

der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6. Monaten zu unterlassen, im

geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-

tungen und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen .
aa) so genannte ,.Individualauftrage” und/oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen wie aus der Anlage K 27 er-
sichtlich; und/oder '

bb) Vertr‘aige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieBen und/ oder abschlieBen zu lassen, oh-
- ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iber die Identitét sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen
; und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsféhige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

. gibt, wie in den Fillen

1.b  Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, m
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen : Co

- aa) so genannte ,;Individualauftrige® und/ oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen, w1e aus den Anlagen K 24, 28,
29, 56 ersichtlich; und/oder

bb) Vertréige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieen und/ oder abschheBen zu lassen, oh-
ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iiber die Identitit sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen

“ und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden '
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine-
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsfahige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine-
ladungsfahlge Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

glbt wie in den Fallen “

2. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fur Jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen Materialkosten zu berechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln
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A= ERRARSRSIP bei dem nach der Materialliste (Anlage

K41) ein Preis in Héhe von € 147,68 berechnet wird, der angemessene Preis

jedoch nur € 10,46 betrigt, und SHEEGCGSHENIEINNNN® bei dom

¢ ‘nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von € 147,68 berech-
net wird der angemessene Preis jedoch nur € 14,01 betriigt.

3. Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
“der Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fuir Schlusseldlenstlels-
tungen
: a) bei telefonischen Auftragen den yorausswhthchen Gesamtpreis ei-
ner Schliisseldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben
zu lassen, wie in den Fillen N, in dem als voraussichtlicher Preis €
89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Héhe von € 357,28 in
Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und Sg@ill, in dem als voraus-
sichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59); und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu be-
rechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber
dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fllen igaillk (Anla-
ge K 58).5e (Anlage K 59) und #® (Anlage K 60).

4, Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Von den Gerichtskosten und den auBergerichtlichen Kosten der Klége-
rin tragen die Kldgerin und der Beklagte zu 1) je 29% und der Beklagte zu 2)
-42%. Von den auBergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1) tragen dieser
und die Kligerin je die Hilfte. Der Beklagte zu 2) hat seine auBergerichtlichen
Kosten selbst zu tragen. _ '

6. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar, fiir die Kldgerin jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung in Hohe € von 34.000,-. Die Klégerin kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Hohe von € 800,- abwenden, falls nicht
der Beklagte zu 1) vor der Vollstreckung entsprechend Sicherheit leistet.

Tatbestand

_ Der Beklagte zu 1) (Bl) ist Geschéftsfiihrer und Gesellschafter der enu——= .,
SRR, < vermittelt Schliisseldienstleistungen. Der Beklagte zu 2)
(B2) unterhélt die 1NN dcren Director er ist, und betreibt Schliisseldienst-

leistungen, wobei er auch als Monteur tétig wird.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

4

Auch Wl hatte mehrere englische Limiteds eingetragen, darunter die 0-24 Schlussel-
dienst Notdienste Vermittlungszentrale Limited mit rechtlichem Verwaltungssitz in
London, die er Mitte 2001 beim Gewerbeamt \Sssislligilid® angemeldet hatte, und als

~ deren personlich Vertretungsberechtigter der Bl im Gewérber'egister Bad Soden ein-

getragen war. -
Die genannten Limiteds tibten in GroB8- Britannien keine Geschiftstatigkeit aus. |

Der W betrieb ein Call-Center zur Entgegennahme Von Anrufen von Kunden, die ei-
nen Schlusselnotdlenst bestellen wollten und vermittelte diese Aufirdge an Zweitun-

" ternehmen, darunter auch an das des B2. Die SEEEER |attc mit der 0-24
Schliisseldienst Notdienste Venmttlungszentrale Lumted fiir die der B1 zeichnet, am
04.06.2002 einen dlesbezughchen Venmttlungsvertrag geschlossen

Der'®b unterhielt Eintréige mit dazugeh(jrigen Telefonnummérn in diversen Telefon-
biichern ,,das Ortliche®, und Branchenbiichern ,,Gelben Seiten der Deutschen Tele-
kom AG, in denen fiir seiﬁ¢ Unternehmen Eintrége unter der jeweiligen Ortsnetz-

" kennzahl aufgeﬁihrt waren, obwohl weder der B1 noch seine Subunternehmer in die-
sen Orten eine Niederlassung unterhielten. Auch im elektronischen Telefonverzeich-
nis www.telefonbuch.de befanden sich fiir diemmntragun-
gen in mehr als 70 Gemeinden, jeweils unter der betreffenden_OrtSvOrwahl. Diese

| Nummern wurden von Bl fiir die Entgegennahme voﬁ Telefonaten bzgl. Schliissel-

diensten ge;iutzt. Gleicﬁes galt fiir die ‘40-24_ Schliisseldienst Notdienste ‘Vermittlungs-
zentrale Limited, auch diese warb in diversen Gemeinden jeweils unter einer Orts-
netzvorwahl, ohne dass in diesen Gemeinden die Gesellschaft oder qiner der Subun-

ternehmer eine Niederlassung unterhielten.

Die unter den betreffenden Ortsnetzkennzahlen getitigten Kundenanrufe wurden an
das zéntrale Call-Center des B1 weitergéleitet, Wobei die Kunden nicht erfuhren, dass
ihr Auftrag zur Bearbeitung an Dritte Unternehmen we'itergeleitet Wurdé. Die ausfiib-
renden Unternehmen waren ih Form von eﬁglischen Limiteds tétig, auch dieses wurde

' getellt ebenso wenig die Identitit der hinter dem Call- Center stehenden Gesellschaft
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Die Unternehmen, an die B1 die _éingegangenen Auftrige vermittelt, verwendeten an-
lasslich der Durchfiihrung der Schliisseldienstauftrage Formulare fir ,JIndividualauf-
trige” und ,,Rechnungen®, auf denen sich vdrfonnuliefte Klauseln befanden, die
zwecks Einbeziehung in das Formular jeweils vom Kunden anzukreuzende Felder mit

der Beschriftung ,,JA“ bzw. ,,NEIN* beinhalteten.
' Diese Klauseln lauteten ﬁ.a. wie folgt:

,Ich wurde dariiber aufgeklirt, dass der Notdffnungsservice angesichts seiner stindi-
gen Verfiigbarkeit wesentlich héhere Preise als die allgemeih verfiigharen Handwer-
‘ker berechnen muss.“ (so auf den Formularen K 24, 27, K 56) ‘

,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen und

akzeptiere diese:* (so auf den Formularen K 27, K 28, K 29)

,,Ich erkldre hiermit, dass sémtliche vorstehenden Arbeit_en zu meiner vollsten Zufrie-
denheit ausgefiihrt wurden. Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und ver-
pflichte mich, diesen in vollem Umfang auszugleichen“ (so auf den Formularen K 24,

27,K 30, K 31)

,, Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpflichte mich, diesen in vollem '
Umfang auszugleichen® | ‘

,»Der Auftraggeber entbindet die Auftragnehmenn von der Haftung bei der Notoff-
nung entstehenden Schiden® (K 24, K 56).
Auf den Rechnungsfbnnularen waren z.T. die Telefonnummern S so K
22,23, 2A4 26, 27) sowie 0180- 5551222 ( so K 25) als Kontaktnummer fiir Be-
schwerden/ Nummer der technischen Hotline abgedruckt, die an die Firmengiamme®

R b m belde mit Sitz in

. Bad Soden vergeben worden waren.

Bei Durchfiihrung der Arbeiten wurden Materialien, insbesondere Schldsser/ Schlief3-

zylinder verwendet, die den ausfiihrenden Monteuren von der o pE—
@ zur Verfiigung gestellt wurden, und die nach dem Einbau mit dem Jewelhgen

Monteur abgerechnet wurden. Die Schlosser/ thnder trugen die Gravur ~

ebenso die Schliissel/. Nachschliissel, auf denen zusitzlich noch die Telefonnummer

SRR i craviert war.
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Am 18.06.2002 gegen 17:45 h bestellte Frau Sl aus Obertshausen, nachdem 1hr

bei von Innen steckendem Schliissel die Tiir zugefallen war éinen Schliisseldienst. Sie

hatte die Nummer des Gluaialih. Schliisseldienstes NN ccwihlt, die
sie den ,,Gelben Seiten Regional* 2001/2002 entnommen hatte. Als Preis fiir die Tiir-

offnung wurden ihr € 87.- zzgl. Anfahttskosten genannt. Gegen 20:45 h traf der Mon- '

teur ein und fiillte den oberen Teil eines Rechnungsformulars (Anlage K 27) aus,
dann forderte er Frau NN auf, das Formular zu unterschreiben, da er anderen-

falls sofort wieder gehe. Innerhalb von 15 min. bohrte er das Schloss auf und ersetzte
den Zylinder durch einen neuen, der die Aufschnft S (g, sowie

_ Dann fiillte er gegen 21:25 h den zweiten Teil des

Rechnungsfoxmulars aus, den Frau Schréder unterschrieb, und stellte € 552,16 in
Rechnung.

Auch in sonstigen wurden die Rechnungsfoﬁnulare im Anschluss an die duréhgéﬁihr—

ten Arbeiten vom jeweiligen Monteur selbst ausgeﬁillt;

Am 02.07.2002 ‘bestellte Frau Sl einen Schliisseldienst. Die Schliisseldienstleis-
tung erbrachte der B2 Auf ihre telefomsche Anfrage bei Auftragserteilung hin war
Frau Dohse ein Bet—rag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen-den Parteiern

-~ streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde. Die
Arbeiten bestanden im (")f_fnen einer Tiir ohne Zerstérung und Materialaufwand. In
Rechnung (Anlage K 28) gestellt hatte ihr der B2 € 357,28. | |

Am 11.05.2002 bestellte Frau QBB cinen Schliisseldienst. Auf ihre telefonische An-
frage hin war il-hr ein Betrag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen den Partei-
ern streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde.
Als der B2, der die Schliisseldienstleistung erbringen wollt_e' vor Ort mehr verlangte,
schickte ihn Frau Smits wieder weg, ohne dass es zur Erbringung einer Arbeitsleis-

tung kam. Spiter wurden ihr € 162, 40 als Anfahrtskosten in Réchnung gestellt (An--
lage K 59). ' A

Am 27.06.2002 stellte der B2 Fraueiiill®®, fur die er Schliisseldienstleistungen er-
bracht hatte, € 351, 48 in Rechnung (Anlage K 60). -
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Die Kldgerin beauftragte den Sachverstindigen ‘s mit der Uberpriifung der
Angemessenheit der in den Féllen JNSNSNENN i Rcchnung gestellten Prei-

se. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass diese nicht angemessen sein, so hétte der orts-
iibliche Preis im Fall i € 101,56, im Fal € 101,56 und im Fall 4gms €
22,21 betragen (Anlage K 61, Bl. 520 ffdA) ‘

Bei Rechnungsstellung fur die Durchﬁlhrung von Schliisselnotdienst- Dlenstlelstun-
gen verwendete der Monteur _eme Liste von Festpreisen, die mit dem
. Stempel des dffenthch bestellten und vereidigten Sachversténdigen mverséhen

- war. Den Kunden wurde mitgeteilt, dass die in der Liste enthaltenen Preise den ge-

stellten Rechnungen zugrundegelegt wiirden.
Die Klégerin behauptet, die Telefonnummern§EEEENE— somm

wiirden nach ‘wie vor von der B1 genutzt, er sei unter beiden Nummern personlich

erreichbar.

Die Kléige;rin behauptet weiter, dass in den den F ormu_laxen K 27, 28, 29, 30, 31
zugrundeliegenden Fillen die Aufnahme der Vertragsbeziehungen tiber die Telefon-

nummern des B1 erfolgt sei.

Die Klégerin béhauptet ferner, dass B2 im den F ilien WENEEENRNORINNE Preisc be-

~ rechnet habe, die mehr als 100 % tiber dem noch angemessenen Preis gelegen hatten.

Die Klagerin behauptet, der B1 zwinge die fiir ihn titigen Mbnteure, bei ihm die fiir
die Erfiillung der Schliisseldienstleistungen notwendigen Materialien zu erwerben.
Die Monteure diirften keine anderen Materialien fiir die Erbringung der Schliissel-
Notdienstleistungen einsetzen. Die Kligerin behauptet weiter, dass die von B1 den
Monteuren fiir das Material in Rechnung gestellteﬁ Betréige Vollkommen iiberhoht |
seien, und zwar durchéc;hnittlich um 516 %, was ein Gutachten des Sachversténdigen
Herrn (R (Anlageh K 42) ergeben habe, das auf Grundlage einer Materialliste -
des Beklagten zu 1) (Anlage K 41) erstellt worden sei. Die Kldgerin behauptet, dér

B1 stelle den Monteuren fiir den Artikel ~

€ 147,68 in Rechnung, wobe1 nach dem genannten Gutachten (Anlage K 42) der ﬁlr

den Artikel iibliche Preis € 10, 46 betrage; fiir den Artlkelw

iSRS € 147,68 in Rechnung, wobei nach dem genannten Gutachten
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(Anlage K 42) der fiir den Artikel iibliche Preis € 14, 01 betrage. Diese iiberhohten

- Preise wiirden dann von den Monteuren an die Kunden weitergegeben.

Die Klégerin behauptet weiter, dem Bl gehérten wie sich an den Telefonnummern

ablesen lasse, die nicht in einem deutschen Handels- bzw. Gewerbereglster eingetra- -

genen Untenehmenm
9 K 64, Bl. 568 d. A.) in Frankfurt und m(w
S X 64, Bl. 569 d. A) sowie die’ Untemehmen“-

W}(és BL 571 d. A) und der
m in Diet-

zenbach (Tel.: SENEEENE®, K 65, Bl. 570 d. A) fiir die er Anschliisse in Gemein-

den unterhalte, in denen kéine Niederlassung/ Filiale der betreffenden Gesellschaft

bestehe.

Dem Verfahren ging der. Besc'hluss des Landgerichts Frankfurt (AZ 2-06 O 376/01)
vom 09.11. 2001 voraus, in dem dem B1 im Wege der elnstwelllgen Verfligung unter-

sagt wurde:

,,In Werbemedien, insbesondere in Branchenverzeichnissen, Zeitungen und anderen
offentlichen Mitteilungen, Eintragungen ihres Unternehmens (Schliisseldienst) unter
dem Ortsnamen einer Gemeinde zu versffentlichen, ohne darauf hinzuweisen, dass an
\dlesem Ort eine eigene Filiale/ Niederlassung/ Betriebsstitte nicht betrieben wird und
ohne in der Werbung darauf hinzuweisen, dass die Durchfiihrung der Auftréige nicht
durch das eigene Unternehmen, sondern durch einen Subunternehmer erfolgt, wenn
der Subunternehmer in dieser Gemeinde bzw. diesem Ort keine Filiale/ Niederlas-
sung/ Betriebsstitte hat, wie in den Féllen"Sili#™nd ¥ und im Falle s,

Das OLG untersagte dem B1 auf Beschwerde der Klagerin hin mit Beschluss vom

04.01.2002 (AZ 6 W 218/01) im Wege der emstwelhgen Verﬁlgung ferner es zu un-

terlassen:

- bel telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Preis einer Schliisseldienstleis-
tung unzutreffend anzugeben, wie im Falle $8l® wo als voraussichtlicher Preis 150
DM genannt, jedoch 359 DM in Rechnung gestellt wurden:

- fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fillen ‘e und
.- nach der Erbringung von Schlusseldlenstlelstungen den Kunden durch Manlpulatl#
on des Tiirschlosses auszusperren, falls dieser sich weigert, die in Rechnung gestel]-

ten Kosten sofort und vollstidndig zu bezahlen.

Der B1 gab beziiglich der einstweiligen Verﬁigurigen mit den Aktenzeichen 2-06 O

376/01 ind 6 W 21R8/01 eine Ahachlnccarlklimima ah fAnlanma ¥ 11 R1 112 4 AN

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informattonsrecht - http://www.jurpc.de

9

Die Klégerin hatte zunéchst auch die Formulare K 22-26 zum Gegenstand des nach-
folgend wiedergegebenen Antrages zu 1 a) aa) gemacht. Insoweit haben die Parteien
jedoch den Rechtsstreit in der ‘Hauptsache libereinstimmend fiir erledigt erklért, nach-

dem B1 insoweit eine Abschlusserklidrung abgegeben hatte.

" Die Kldgerin beantragt nun noch,

- 1. a) den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in H6he von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, '

_im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir
Schliissel- und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen

aa) sogenannte "Individualauﬁféige" und/oderv "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 27, 28, 29, 30, 31 ersichtlich;

und/oder

bb)  Vertrige tiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere tele-
fonisch, abzuschlieBen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
Abschluss des Vertrages iiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu

mforrmeren wie in den Fallen Y., nd -

~und / ovderv

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbraucher,
der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewdhlt hat, dariiber zu in-
formieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber.keine

- ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt gibt, wie in den Fallen il und -

1.b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
~gen : ' ‘

aa) sogenannte "Individualauftrige” wund/oder "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 24,28, 29, 56 ersichtlich; .

und/oder

bb) Vertrége iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere te-
lefonisch, abzuschliefen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
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Abschluss des Vertrages tiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu
informieren, wie in den Fallen S und Staab;

und / oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbrau-
cher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewihlt hat, dariiber zu
informieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt glbt wie in den F allennund -

2. den Beklagten zu 1) zu Vefurteilen es bei Meldung eines ﬁlr. Jedén Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft oder Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen Materialkosten zu berechnen und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr
tiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln (e
SimRidddp bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von €
147,68 berechnet wird, der angemessene Preis jedoch nur € 10,46 betrigt, und'
bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis

in Héhe von € 147, 68 berechnet wird, der angemessene Prels jedoch nur € 14,01 be-

tragt; - . :
3. den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-

widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) bei telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Gesamtpreis einer Schliis-
seldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben zu lassen, wie in den Fil-
len ¢S, in dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Be-
trag in Hohe von € 357,28 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und-, in
dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59);

und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen

. und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber dem noch angemessenen
Preis liegen, wie in den Fillen, {Jjils (Anlage K 58) B (Anlage K 59) und-
(Anlage K 60).

4.  den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall»der
- Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes in Héhe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im gz

schéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) Telefonanschliisse fiir die Entgegennahme von Kundenauftrigen betreffend
Schliisseldienstleistungen unter nicht in einem dentschen Handeleresicter ader dent-
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schen Gewerberegister eingetragenen Unternehmensbezeichnungen, wie in den Fillen

der g Yt 1 20k furt am Main und der
SN  [rankfurt am Main, und / oder in Gemeinden, in

denen keine Niederlassung betrieben wird, wie in den Fillen der il
in Dietzenbach und der

n Bad Homburg, anzumelden
und / oder zu unterhalten und oder anmelden und / oder unterhalten zu lassen;

hilfsweise zu a),

die Rufnummern von Telefonanschliissen fiir die Entgegennahme von Kundenauftri-
gen, die in Fernsprechbiichern und/oder in Fernsprechverzeichnissen im Internet, ins-
besondere in den Telefonbiichern der Deutschen Telekom AG, eingetragen werden,
zu verdffentlichen oder veréffentlichen zu lassen, wenn die Eintrdge auf nicht in ei-
nem deutschen Handelregister oder deutscheu Gewerberegister eingetragene Unter-
nehmen lauten und / oder unter Gemeinden erscheinen, in denen keine Nlederlassung
betrieben wird oder kem Subunternehmer eine Niederlassung unterhalt; .

und/oder

b) englische Gesellschaften, sogenannte Limiteds, zu benutzen und oder benutzen
zu lassen, wenn fiir diese in den Geschéftspapieren, insbesondere in den Auftrags-
und Rechnungsformularen, keine ladungsfiihigen Anschriften in Deutschland, an die
sich die Kunden wenden konnen, angegeben werden, wie bei den Anlagen K 27, K 28
und K 29;

S. den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es be1 Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
\mderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen

~ Schliisseldienstkunden im Zusamrnn'enh‘ang mit der Rechnungsstellung iiber Schliis-
seldienstleistungen eine Liste mit den ortsiiblichen Festpreisen im Notdffnungsbe-
reich, die mit dem Stempel eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstindi-

gen, insbesondere des Sachverstindigen GUENSNR, verschen ist, vorzulegen
und / oder vorlegen zu lassen und dabei gleichzeitig zu erkldren und oder erkléren zu

lassen, dass diese Liste der Rechnung zugrunde gelegt werde, wie in dem Fall O

' Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

bereits im November 2001 mitgeteilt, dass die Firma m-
N (ic Nummex’ iibernehmen solle, was

ATanl e Ain TThartra.

1he» v7Aan Aaw Masitanlhine Talalimce A avialh ccvecmma b e Ans A2
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"gung bis zum 01.02.2002 nicht erfolgt sein, habe dic FEG—IG—_—_—SSREEED i
Nummer (RSN sowie alle iibrigén Nummern mit Ausnahme der_
& an die Firma S
vermietet und die eingehenden Gespréche dorthin weitergeleitet. Nachdem die Deut-

- sche Telekom G schlieBliéh‘ mitgeteilt habe, dass eine I'Jbert'ragung> der Nummer

. -mcht mbglich sei, habe dle— dlese Nummer ,

- gekiindigt. Ummttelbax nach Zustellung der elnstwelhgen Verﬁlgung 2-06- 0 376/ 01
habe man der Deutschen Telekom AG mitgeteilt, dass die Firma glilllljigg die besag-

ten Rufnummern aufgeben und eine Firma S SRR i cs-

tibernehmen wolle. Der B1 behauptet ferner, dass er bereits am 03.01.2002 als Direc-

tor dCM“ zuriickgetre-

ten sei.

Der B2 behauptet, dass das vom Sachverstandlgen — erstellte Gutachten

- unzutreffend sei. Ein solches Gutachten lasse sich zum Einen nicht innerhalb eines
Tages»erstellen, ohne dass eine Ortsbesmhtlgung vorgenommen werde,_zum Anderen
seien ihm bei der Auswértung der dem Gutachten zugrundégel;egten Unterlagen Feh- ;
ler unterlaufen, so habe er die verwendete Speziaifolie als Abdeckmateﬁél qualifizier,
in Wirklichkeit handele es sich _] edoch um eine Spezialfolie zur Tiir6ffanung. Zudem

habe der Séchversténdige seiner Berechnung die falschen Zahlen zugrunde gelegt.

Der B2 behauptet, es erfolgten keine telefonischen Angében eines Vvor'aussichtl-ichen
Gesamtpreises am Telefon, dort wefde ﬁﬂmer ein Mindestpréis genannt, wobei am-
Telefon klargestellt Werde dass dies ein Mmdestprels zzgl. F ahrtkosten sei, der je

" nach Aufwand und Tageszelt variieren kénne. Zudem kénne er, da er in keinster Wei-
se an der Entgegennahme von telﬂefomschen Anfragen beteiligt sei, die in den Fallen
‘ gemachten Angabén zur H6he des voraussichtlichen Préises_ lediglich

mit Nichtwissen bestreiten.

Der Bl behauptet die vom von der Kl4gerin beauftragten Gutachter VerWendete Ma-
terialliste (Anlage K 41) sei ein aus diversen Schriftstiicken zusammengestiickeltes
Dokument; Autorent Krutzinna habe ihren Monteuren niemals Preise, wie aus der
Liste ersichtlich, fiir Materialien in Rechnung gestell. Zydem sei die Neutralitit deé
Gutachters nicht gegeben, da es sich um einen Sachverstandlgen der Kldgerin hande-

le. Die in' Aniage K 43 zusammengestellten Betrage seien unrichtig.
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Der B1 behauptet, die streitgegensténdliche Liste des Sachverstandigen g sei
auf der Internet- Seite des HR 6ffentlich zuééinglich. '
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten

Schriftsétze ergdnzend Bezug genommen.

Entscheidtmgsgrii‘nde

:Dié Klage ist z;léissig. :
Entgégen der Auffassung der Beklagten sind die Antrige zu 1 a) aa) bzw. 1 b) aa)
nicht mangels Bestimmtheit unzuléissig, da aus ihnen der Gegenstand der begehrteh-
Unterlassung j e_denféllé durch Bezugnahme auf die genannten Anlagen klar hervor-
geht. Auch die Antrige zu‘ 2., sowie zu 3.b) sind aufgrund der Bezugnahme auf spezi-- |
 fische Falle der behaupteten Zuwiderhandlungen hinreichend bestimmt gefasst.

Die Klage ist tellwelse begrundet
Die Klagerln ist hinsichtlich der geltendgemachten Anspriiche klagebefugt gem §13

II'Nr. 4 UWG

Der Antrag zu 1.a) aa) ist nur teilweise begriindet, ndmlich beziiglich Anlage K 27.

- Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) .einenI‘Jnterlassungsanspruch wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 307 1, 11, 309 Nr. 12 b, 8 b aa BGB.
Denn ungeachtet sonstiger von der Kl4gerin erhobener Beansfandungen enthilt das
Formular einen generellen Haftungsausschluss sowie die ein Anerkenntnis von Preis
und Rechnung, was in AGB nicht zulissig ist. Ind1v1dua1vere1nbarungen liegen mcht
vor, weil die Formulare nur theoretisch Wahlmoghchkelten des Kunden enthalten, in
Wirklichkeit aber Qoréb vom Unternehmer ausgeflillt und dann dem Kunden zur Un-
terschrift présentiert werden. Ob in dem Formular noch weitere wettbewerbswidrige
'Elemente enthalten sind, kann offen bleiben. Bereits dieser eine Wettbewe'rbsversf%%
rechtfertigt es, dem auf das Verbot des gesamten Formulars gerichteten Antrag statt-
zugeben. Denn ein auf das Verbot der konkreten Verletzungshandlung gerichteter
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' Antrag ist schon dann in vollem Umfén'g begriindet, wenn die konkrete Verletzungs-
handlung eine einzige konkrete Wettbewefbsw_idrigkeit enthélt; es kommt nicht dar-
auf an, ob die Verletzungshandlung im tibrigen wettbewerbsgeméﬁ oder wettbe-

werbswidrig ist (vgl. BGH WRP 01,400 ")

Hinsichtlich des Formulars K 27 (vom 18.09:2002) ist B1 passiv légitimiert Seine
Storereigenschaft erglbt sich aus § 13 IVUWG, da der ausfiihrende Monteur als Be-

_ auﬁragter des B1 anzusehen ist. Der Emﬂuss des Bl geht tiber die reine Verm1tt1ung
des Monteurs im Vorfeld der Arbeiten hinaus, 1nsbesondere angesmhts des Umstands
dass der B1 hinsichtlich der von ihm vermlttelten Auftrage spéter eine technische
Hotline- und Beschwerdenummer zur Verfiigung stellt. Zum einen trigt das streitge-
genstéindliche Formular die zumindest der W

“ zurechenbare ,,_ Rufnummer" _
als Kontaktnummer fiir Beschweren/ Technische Hothne Dies stellt dies fir den B1

einen wirtschaftlichen Vorteil dar, da ihm bei eingehenden Beschwerden ein Teilbe-
trag der Telefonkosten zﬁﬂiéBt. Auch gestattet der B1 eine Verwendung des‘Fofmu- :
lars durch den Monteui es ist nicht denkbar, dass die entsprechende Nummer ohne

. Wissen/ Wollen der B1 verwendet wird. Der Einwand des B1 er habe die Rufnummer

~ letztendlich gekundlgt ist unsubstantnert Zum einen ist das vorgelegte Schreiben der
Deutschen Telekom AG vom (08.1 1.2002, Bl. 540d. A)) istim Hinblick auf die ge-
nannte Nummer/ die behauptete Kﬁndigung der Rufnummer nicht aussagekriftig,
insbesondere da als Betreff eine ,,Umfirmierung™ genannt wird. Zum anderen wurde
die Nummer noch am O2._07.2002"von einer ,M“ im ge-
schiftlichen Verkehr genutzt (Anlage K 44, Bl. 310 d.A.). Diese Gesellschaft firmiert
unter der gleichen Adresse wie der B1, der in der ...
J® nach eigenem Vortrag eine Waschanlage betreibt und zieht, wie im Fall -
(Aﬁla‘ge K 45, BL. 311 d.A.) offene Forderungen der Subunternehmer der B1, hiér die
des B2 ein. Dariiber hinaus wurden bei Ausfithrung des Auftrags Materialieﬁ des Bl
eingebaut, dig diesem aufgrund der Gravur zweifelsfrei zuzﬁordncﬁ sind. Die Kam- |
mer sieht auch B1 auch noch in der Verantwdrtung fiir Rufnummern der Firma il
Wb Zwar mag er am 3.1.02 offiziell von dem Amt des Direktors dieser Firma zu-
riickgetreten sein. Vollig untitig fiir diese Firma ist er anschheBend allerdings mcht
wie der ,,Vermittlervertrag® vom 4.6.02 (Bl. 379 d.A.) belegt, den Bl unterschneben
hat. Es fallt weiter auf,- dass die _Firma-. laut einer Auskunft der deutsch-

* britischen Industrié- und Handelskammér fiir das Finanzjahr mit Stichtag zum
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31.5.02 bestétigt hat, nicht gesc-:héiftstéftig geworden zu sein. Andererseits will die Fa.
R, 1 1. 2. 02 ihre Telefonanschliisse an die in i,
vermietet und gleiéhzeitig die Annahme und Weiterleitung eingehende Telefonate
versprochen haben. Die auf die Fa. Autorent Krutzinna eingetragenen Notrufnum-
mern haben nun in der Folgezeit funktioniert, wie die von der Antragstellerin bean-
standeten Vorfille zeigen. Da die Firma Wil nicht gesché‘ftstéitig war, miissen

die Vermittlungsleistungen also doch noch von der Fa. — erbracht
worden sein, fiir die auch der B1 als Geschéftsfiihrer haftet.

Bégn'indet ist auch der Antrag zu 1.a) bb).
Die Kligerin hat gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch Wegen wettbe-

werbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 312 ¢ BGB.

'Der Umstand, dass den Schliisseldienstklinden bei der telefonischen Annahme ihrer
‘Schltisselnotdienstaufirédge durch das Call-Center nicht mitgeteilt wird, Wer ihr tat-
sichlicher Vertragspartner ist, stellt einen Versto gegen die Informationspflicht éus
§ 312 ¢ BGB dar und ist damit unter dem Gesichtpunkt des ,, Wettbewerbsvorteils .
durch Ausnutzung der Unc_éffahrenheit“ wettbewerbéwidrig i.8.d. § 1 UWG."

Entgegen der Auffassung des B1 wird bei Annaluné der Kundenauftrage durch das
Call-Center zwischen dem anrufenden Verbraucher und dem Unternehmen des Bl ein
Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312 b) BGB geschl_ossen, der nimlich -und allerdihgs
lediglich- die Vermittlung einer Schliisseldienstleistung'zum‘ Gegenstand hat. Der
Vertragsschluss erfolgt ausschlieBlich telefonisch, d.h. ausschlieBlich unter

. Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Die von der B in den
Fernsprechbiichern bzw. Branchenbiichern geschalteten Anzeigen/ Rufnummern sind
als M“ zu sehen. In der Bitte der Schliisseldienstkunden, ihnen

" zur Ausfiihrung des betreffenden Aufirags einen Monteur zu schicken ist das Angebot
zu sehen in der Entgegennahme der Auftrags durch die Mitarbeiter des B1, verbunden

mit der Erkldrung, man werde jemanden schicken, die Annahmeerklarung.

Stattzugeben war auch dem Antrag zu 1 a cc, weil es irrefithrend (§ 3 UWG) er-

scheint, dass sich hinter einer 6rtlichen Notrufnummer letztendlich ein irgendwo in

London ans&ssiges Unternehmen verbirgt, mit welchem Umstand angesichts der aus
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A

der Notsituation folgenden I')ringlichkeit kein verniinftiger Verbrauchér zu rechnen

bréucht, weshalb darauf hinzuweisen wire.

Begriindet ist auch der Antrag zu 1 b-aa.
Die Klauseln: R
- ,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese“(K 24 ) sowie
- »» Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpﬂlchte mlch diesen in vol-
lem Umfang auszuglelchen“ (K 24, ,K 56), bzw.
,,Rechnung wud anerkannt (K 28, K 29)«
verstoBen gegen § 309 Nr. 12 b BGB Die Klauseln stellen auerdem eine unange-
messene Benachteiligung des Kunden dar, Sie fiihrt dazu, dass dem Kunden die Gel-.
tendmachung seiner Rechte im Hinblick auf moglicherweise stark {iberhohten Preise,
“bzw. Umfang der ausgeﬁihrtel_i Arbeiten von Vorneherein erschwert wird, insbesonde-
re; da es ihm in der besonderen -Zwé,ngslage in der er sich in der Regel befindet,
‘wenn er die Dlenste eines Schliisselnotdienstes in Anspruch nehmen muss, in der Re- -
gel nicht moghch ist, die geltendgemachten Preise bzw. Abrechnungsposten in aus-

reichendem Umfang zu iiberpriifen, bevor er sie anerkennt.

Der B2 ist als Verwender dieser Formulare passivlegitinliert. Ein Wegfall der Wie-
derholungsgefahr tritt entgégen der vom B2 gesuBerten Ansicht erst ﬁlit Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung ein (Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbsrecht
22. Aufl., Einl. UWG Rn. 263f. ). s
Erfolg haben auch die Antréige 1 bbbund 1 b cc. Sie korrespbndieren in der Sache
mit den oben bereits abgehandelten Antréigen 1 a bb und 1 a cc und betreffen die Haf-
tung des B2. Obwohl B2 an den Geschehnissen um die telefonische Vermittlung von
Notrufen nicht beteiligt sein mag, nutzt er jedoch die von den Firmen des B1 bei der ,
Akquisition begangenen WettbeWerbéverstﬁBe fiir eigene Wettbewerbszwecke aus,
indem er mit den unsachlich akqﬁirierten Personen Vertréige tiber die Tﬁ"ri')ffnung ab-
schliet. Dies reicht zur Annahme der Storerelgenschaft bereits aus (Vgl K&hler/ Pi-
per, UWG, 3.Aufl., Einf 245).

Auch dem Antrag zu 2. war stattzugeben.
Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) einen Unterlassungsanspruch wegen

wetthewerhswidrioen Verhaltene ane 88 1 TTW(F 138 TRGR
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Der B1 titigt wucherische Rechtsgeschifte 1.S.d. § 138 1 BGB, indem er seinen Sub-
unternehmern fiir die streitgegenstindlichen Materialien Preise berechnet, die weit
tiber 100 % tiber dem angemessenen Preis liegen bzw. berechnen lasst, indem seine
Subunternehmer die {iberhdhten Preise mit Rechnungsstellung an den Kunden wei-

- tergeben. Ein VerstoB gegen das Wucherverbot des § 138 BGB stellt unter dem, Ge-
sichtspunkt des “Vorsprungs durch Rechtsbruch” einen WettbewerbsverstoB i.S.d. § 1
UWG dar; § 138 ist insoWeit als wettbewerbsbezogene Norm anzusehen. Ein dem

- Wucherverbot Zuwiderhandelnder handelt nach Auffassung der Allgemeinheit nicht
nur sittlich, sondern auch wettbewerbsrechtlich verwerflich (K&hler/ Pieper UWG, 3. _
Aufl, § 1 Rn. 746).

Der Umstand, dass die verlangten Preise mehr als 100 % iiber den angemessenen
Preisen fiir die entsprechenden Materialien liegen begriindet fiir sich genommen noch
nicht die Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 I BGB, schafft allerdings eine tatsichliche
Vermutung fiir das Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung (Palandt BGB, 62. Aufl.
Rdn. 34a). Diese Vermutung hat B1 nicht widerlegt. '
B1 gesteht zu, den Subunternehmern die genannten Materialien zu verkaufen; sein
Vortrag, dass er dafiir nicht die in Anlage K 41 genannten, bzw. die von den Subun-
ternehmern an die Kunden weitergegebenen Preise verlange, ist dagegen unsubstanti-
iert, insbesondere da dem Vortrag des Bl keinerlei Anhaltspunkte dazu zu entnehmen
sind, 211 welchen Preisen er die Materialverkdufe denn sonst zu titigen meint. Es be-
stehen dartiber hinaus keine Zweifel an der Angemessenheit der dem Sachverstindi-
gengutachten (Anlage K 42) entnommenen Preise fiir die streitgegenstéiﬁdlichen Ma-
terialien. Der Vortrag des Bl ist nicht geeignet, dessen Glaubwiirdigkeit in Frage zu
stellen. Zuni einen -besteht kein Anlass, an der Neutralitit des Gutachters zu zweifeln,
da es sich, entgegen dem Vortrag des B zu 1,) nicht um eiﬁen Sachverstéindigén der
Klagerin, sondern um einen der Handwerkskammer handelt. Zum anderem erfolgte
die Berechnung der marktiiblichen Preise durch den Sachverstindigen nicht auf
Grundlage der von dem B1 angegriffenen Materialliste (Anlage K 41), sondern auf-
grund einer Materialliste bzw. Ladenverkau%slisfé des Gutachters (vgl. Bl. 306d. A.).

Der Antrag zu 3 a) ist begriindet.

Die Klégerin hat gegen den Beklagten zu 2) einen Unterlassungsanspruch wegen Irre-

filhrung aus §§ 3, 1 UWG.
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r

Der B2 verstoBt gegen das Irrefithrungsverbot des § 3 UWG, indem er dem Kunden
bei Auftragserteilung telefonische Angaben hinsichtlich der zu erwartenden Kosten

erteilen ldsst, die 100 % (wie im Fall SSll88 bzw. mehr als 300 % (wie im Fall Jijii
@runter dem nach Erfiillung des Auftrags tatséichlich geforderten Preis liegen.

Mit Nichtwissen kann B2 diese Behauptungen der Kl4gerin zuléissig.nichtl bestreiten,
weil die telefonischen Angaben von seinem Vertragspartner stammen, bei dem er sich

zumindest iiber den Wahrheitsgehalt der AuBerung hitte erkundigen miissen.

Erfolgt wie hier kein Hinweis darauf, dass die Kosten je nach Schwierigkeit der aus-
zufiihrenden Arbeiten/ Lange und Dauer der Anfahrt auch wesentlich hoher liegen
konnen, rechnet der Verbraucher mit einem Preis, der in der GroBenordnung der ge-
machten Angabe liegt, insbesondere da davon auszugehen ist, dass er bei Erteilung
des Auftrags die zu behebcnde Situation schildert und sich dann darauf verlassen

wird, dass der genannte voraussichtliche Preis dem' Geschilderten Rechming tréigt.' :

Der Hinweis, bei den genannten voraussichtlichen handele es sich um Mindestpreise, _
fiithrt aus der Wettbewerbswidrigkeit nicht hinaus. Andererseits rechnet kein Verbrau-
cher daI_nit, dass er schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit einém Handwerker den
genauen Endpreis einer Dienstleistung erfihrt, deren Umfang je nach individliellen
Erfordernissen variieren kann. | :
Im Fall SR ist indessen auch die Angabe eines Mindestpreises von 89 € schon |
deshalb zu‘beanstanden, weil schon die preisgt‘instigsfe Ofﬁlungspauschale PI78¢€
zuziiglich 100 % Nachtzuschlag, zuziiglich Fahrtkosten (mind.) 30 € + MwSt, mithin
© 215,76 € gekostet hitte, der am Telefon angegebene Betrag also keinesfalls Zu errei-
chen war. | ’
Im Fall @ gilt Ahnliches: der Einsatz sollte am 11.5.02, einem Samstag, erfolgen.
Es wire also mindestens ein Aufschlag von 50 % (wenn nicht sogar wegen Samstag-
nachmittag von 100 %) angefallen; die billigste Losung 'héitfe dann 170,52 € ge-
kostet. | I C
Die Passivlegitimation des B2 ergibt sich aus den zu Antrag 1.b bb aufgefiihrten

Griinden.

Sodann erscheint der Antrag zu 3.b) begriindet.
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Die Klégerin hat gegen B2 elnen Unterlassungsanspruch wegen Wettbewerbsw1dngen

Verhaltens aus §§ 1 UWG, 138 I BGB.

Der B2 titigte wucherische Rechtsgeschiifte i.S.d. § 138 I BGB, inderh er in den F4l-
en YNNI und 3 Preise berechnete, die mehr als 100 % tiber dem noch
angemessenen Preis liegen. In dem VerstoB gegen § 138 I BGB liegt gleichzeitig ein
Verstol3 gegen § 1 UWG. Die fiir die Bejahung des § 138 I BGB erfordeﬂiche ver-
werfliche Gesinnung deé B2 wird vermutet. Der B2 triigt nichté vor, was diese Ver-
mutung widerlegt, er Verteldlgt im Gegenteil die Angemessenhelt der geforderten Be-
trage.. ' '

Der noch angemessene Preis in den genannten Fillen wurde zwar nur durch Privat-

- gutachten (An]age K 61) fiir die zugrunde gelegten Rechnungen des B2 ermittelt. Die _
von dem B2 gegenuber der Rlchtlgkelt der gutachterhch ermittelten Preise geltend-
gemachten Einwinde gehen indessen ins Leere, so dass die Kammer keine Bedenken
hat, den Vortrag aus den Gutachten zu verwerten. Da der B2 fur d1e Abrechnung der
erbrachten Leistungen Offnungspauschalen verwendet, kann die gutachterliche Be-
wertung der vorgelegten Rechnungen unabhéingig vbn'einer Iﬁaugenscheinnahme des
konkreten Objekts erfolgen. Aus dem gleichen Grund kommt es auch nicht auf die

tatsichlich geleistete Arbeitszeit an. Selbst wenn dem B2 zuzugestehen wire, dass dle
ermittelten Preise des Gutachters aufgrund der N1chtberechnung der Verwendeten
Spezialfolie um € 15 vom tatsachhch angemessenen Preis abwichen, verbleibt es nach -

wie vor bei einer erheblich iiber 100 % hegenden Abwelchung der geforderten von

~ den angemessenen Preisen.
Die weitergehende Klage war abzuweisen..

Das gilt zunéichst fiir Antrag la 2 bzgl. der Anlagen K 28-31. o

Im Hin‘blick auf diese F ormulare ist die Verantwortlichkeit des B1 nicht erkennbar.
Die Passivlegitimation des Bl hinsichtlich der Formulare ergibt sich nicht bereits aus
dem von der Kldgerin behaupteten Umstand, in den zugrundeliegenden Fallen sei di’e
Vertragsanbahnung ﬁber eine Nummer des él erfolgt. Der diesbeiﬁgliche Vortrag
der Klagerin ist unsubstantiiert. In den F dllen, die den Anlagen K 28-31 zugrunde Lie-
gen, wird weder die Nufnmer des B1 erwihnt, iiber die die Kontaktaufnahme stattge-
funden haben soll, noéh werden die Umstiinde der Kontaktaufnahme geschildert. Der

Umstand. dass anch in diecen Farmnlaran dia hannatan dandace T ool ~oslaalton
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sind, begriindet keinen Anhaltspunkt (iaﬁir, dass B1 ,.hinter den genannten Monteuren
stehe“. Die verwendeten Klauseln entspreéhen nach eigenem Vortrag der Kligerin
z.B. den durch das LG Stuttgart untersagten Klauseln (Anlage K50, Bl. 437 ff. d.A),
wobei die Kldgerin keinerlei Verbindung zwischen dem B1 und der Beklagten im
Stuttgarter Verfahren herzustellen vermag. Mithin tragen die Kléuseln nicht die ein-
dcutig zuzuordnende individuelle Handschrift eines Autors. Auch der Vortrag der
Kléigerin, die Formulare verwendeten ein einheiﬂiches Nummernsystem, d.h. eine

' ﬁjﬁfstellige mit ,,20...“beginnende Nuﬁuner, kann die von der K_léigerin behauptete

| Verbindung zwischen dem B1 uﬁd den betreffendén Monteuren nicht herstellen. Die
Auftragsnummern der B2, unzweifelhaft ein mit der B1 verbundenes Uhtcrnehrﬁen,
sind 4_-steliig und auf das jeweilige Auftragsjahr bezogeh (K28, K29 BIl. 284 f. d. A)),
aus Anlage4K26 (Bl. 282 d. A.) ist eine 6-stellige Nummer, beginnend mit
0 ersichtlich, aus Anlage K 24 BL 179 d.A.) eine 6-stellige, béginnend mit ,,5%

Der Umstand, dass .JSii®“ vor Ort auftaucht, stellt allein kein zwingendes
* Indiz fur eine Teilnahme des B1 dar, weil gl scinen Auftrag ja auch

unmittelbar vom Kunden oder von einem anderen als dem Vermittlungsdienst des Bl

“erhalten haben kann.
Keinen Erfolg hat auch Antrag zu 4.

Die Klagerin hat gegen die Beklagten mangels wettbewerbswidrigen Verhaltens kei- |

nen Unterlassungsanspruch wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1LUWG.

Der Hauptantrag zu 4 a) ist unbegriindet. Der Vbi'trag der Klégerin hinsichtlich der
Verbindung des B1 zu den im Antrag genanntén Uﬁtemehmen ist unsubstantiiert.
Aus ;ien in den Fernsprech- bzw. Braﬁchen_bﬁc;hern fur die Unternehmen angegebe-
nen Telefonnummern l4sst sich -k'einerle.i-Verbnindung zwischen den-Ur_ltérnehmen und

“dem B1 ableiten. Alle Nummern sind unterschiedlich und stimmen mit keiner der
‘Nummermn {iberein, die der B1 fiir seine Ge_sellschaften eiﬁgetragen hat.

~ Im Ubrigen besteht fur eine englische Gesellschaft be)(eht keinerlei Verpflichtung in

Deutschland tiber eine ladungsfihige Adresse zu verfligen, unabhingig davon, ob sg@
dort tétig wird oder nicht. Es ist ausreichend, dass sie iiber eine ladungsféhige An-
schrift im Griindungsland verfiigt. Dem Bi sowie seinen Subunternehmern steht im

‘Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit im Hinblick auf die in Art. 43, 48 EG ver-
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ankerte Niederlassungsfreiheit sowie Has Diskriminierungsverbot die Mbglichkeit of-
fen, im deutschen Geschiftsverkehr unter einer Gesellschaft englischen Rechts aufzy-
treten. Die von den Beklagten verwendeten Limiteds wurden nach englischem Recht
ordnﬁngsgemﬁﬁ gegriindet und verfligen dort iiber einen satzungsmiBigen Sitz. Es st
entgegen der Auffassung der Kl4gerin zur Annahme der Rechtsfihigkeit der betref-
fenden Gesellschaft nicht erforderlich, dass diese im Griindungsland Geschafistatig-
keit entfaltet und sich deren tatséchlicher Verwaltungssitz dort befindet. Ausreichend
ist, dass die Gesellschaft wirksam nach dem Recht des Griindungslandes gegriindet
wurde und dort ihren satzungsmiBigen d.h. rechtlichen Sitz hat (vgl. EuGH NIW 02,
3614; BGHNJW 03, 1461 £.). '

Entgegen der Ansicht der Kl4gerin fnuss der Sitz eines Call-Centers nicht zwingend
aus dem Telefonbucheintrag hergeleitet werden kénnen. Denn angésichts der heutzu-
tage geringen Unterschiede bei Preisen zwischen Orts- und F erngespréchen erwartet
der Verbraucher auch angesichts der Ubung in anderen Branchen hier nicht unbedingt
einen Sitz im Ortsbereich der gewihlten Telefonnummer.

Aus den gleichen Griinden hat auch der Hilfsantrag zu 4a keinen Erfolg.
Der Antrag zu 4 b) ist unbegriindet.

Die Klégerin hat gegen die Beklagten mangelé wettbewerbswidrigen Verhaltens bzw.

Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 3 UWG.

Die Tatsache, dass die Limiteds der B1 bzw. die Limiteds de’r Subunternehmer der B1
Geschéftspapiere nutzen, auf denen fiir die Gesellschaften keine ladungsféhige Ad-
resse in Deutschland angegeben Wird, stellt mangels Sittenwidrigkeit/ Irrefithrung
keinen Wettbewerbsversto$ 1.S.d. § 1, 3 UWG dar. Die in den Mitgliedsstaaten nach
dort geltendem Recht wirksam gegriindeten Gesellschaften, so auch die Gesellschaf-
ten der B1 bzw. deren Subunternehmer sind, soweit sie in Deutschland téiﬁg sind, hin-
sichtlich ihrer Rechte und Pflichten nach nationalem Recht so zu behandeln, wie die
entsprechenden deutschen Gesellschaften. Dies ist aqch dann der Fall, wenn die Ge- |
sellschaften im Griindungsland keinerlei G.e‘séhéiftstéitigkeiten nachgehen und sich ihr -
tatsdchlicher Verwaltungssitz nicht mehr im Griindungsland befindet. Die Anforde-
rungen des hinsichtlich der Ltd. einschlégigen § 35 a) GmbHG sind erfiillt, da auf den
streitgegenstdndlichen Geschftspapieren K 27, 28, 29 die ladungsfihige Adresse der
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4 .
Limiteds im Griindungsland GroBbritannien, wo sich der rechtliche Sitz der Gesell-

schaften nach wie vor befindet, genannt wird.
SchlieBlich erweist sich auch der Antrag 5 als ﬁnbegrﬁndet.

Die Klagerm hat gegen den B1 mangels Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch
wegen wettbewerbsmdngen Verhaltens aus §§ 3, 1 UWG. ‘

Die Vorlage der mit einem Amtstempel versehenen Liste von ',',or'tsﬁblichen Preisen

im Not6ffnungsbereich des Sachverstindigen “ durch die Monteure, verbun-
den mit der Erklarung, diese Liste werde den von ihnen gestellten Rechnungen zug- |
runde gelegt, stellt keine Irrefithrung i.S.d. §§ 3, 1 UWG dar. Das Vorlegen der. Liste
ist fiir sich genommen nicht dazu geeignét den Kunden vorzugaukeln, die konkret
verlangten Prelse seien von dem Sachverstandlgen gepriift worden. Vielmehr hat der
Kunde durch das Vorlegen der Liste an sich die Mogllchkelt die geforderten Preise

mit den ortsiiblichen zu vergleichen.

Soweit die Parteien iibereinstimmende Erledigungserklarungen abgegeben haben
(Antrag 1.a) aa), Anlagen K 22-26), waren die Kosten gemé8 § 91 a ZPO dem B1
aufzuerlegen, da er andernfalls verurteilt worden Wﬁre.» Durch Abschlusserkldrung

| nach Rechtshingigkeit hat er die materiell-rechtlichen Anspriiche der Kldgerin aner-
kannt; die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind nicht ersichtlich. |
Im Ubrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 269 111 2 ZPO, 92 1, 100 I ZPO.

" Der Entscheidung iiber die vorldufige Vollstreckbafkeitv folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709,
711 ZPO. '

Rau . Kistner Slutzky
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Landgericht Frankfurt am Main Lt. Protokoll
verkiindet am
Geschiftsnr.: 2/6 O 446/02 . ' 2.7.03
S 0
als Urkundsbeamtin

der Geschiiftsstelle

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit /
' - Klzgerin-

Prozessbevollmichtigter: M

gegen | _ »

D —————

) e
‘-,Beklagte—

Prozessbevollmichtigter zu 1): Rechtsanwalt .,

Prozessbevollmichtigter zu 2): Rechtsanwalt (SN

hat das Landgericht Frankfurt/Main - 6. Zivilkammer- durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Rau,

Richterin am Landgericht Slutzky und

Richter am Landgericht Késtner

auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 7.5.03 fiir Recht erkannt:
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l.a  Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall

der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6. Monaten zu unterlassen, im

geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-

tungen und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen .
aa) so genannte ,.Individualauftrage” und/oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen wie aus der Anlage K 27 er-
sichtlich; und/oder '

bb) Vertr‘aige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieBen und/ oder abschlieBen zu lassen, oh-
- ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iber die Identitét sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen
; und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsféhige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

. gibt, wie in den Fillen

1.b  Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, m
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen : Co

- aa) so genannte ,;Individualauftrige® und/ oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen, w1e aus den Anlagen K 24, 28,
29, 56 ersichtlich; und/oder

bb) Vertréige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieen und/ oder abschheBen zu lassen, oh-
ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iiber die Identitit sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen

“ und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden '
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine-
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsfahige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine-
ladungsfahlge Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

glbt wie in den Fallen “

2. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fur Jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen Materialkosten zu berechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln
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A= ERRARSRSIP bei dem nach der Materialliste (Anlage

K41) ein Preis in Héhe von € 147,68 berechnet wird, der angemessene Preis

jedoch nur € 10,46 betrigt, und SHEEGCGSHENIEINNNN® bei dom

¢ ‘nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von € 147,68 berech-
net wird der angemessene Preis jedoch nur € 14,01 betriigt.

3. Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
“der Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fuir Schlusseldlenstlels-
tungen
: a) bei telefonischen Auftragen den yorausswhthchen Gesamtpreis ei-
ner Schliisseldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben
zu lassen, wie in den Fillen N, in dem als voraussichtlicher Preis €
89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Héhe von € 357,28 in
Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und Sg@ill, in dem als voraus-
sichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59); und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu be-
rechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber
dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fllen igaillk (Anla-
ge K 58).5e (Anlage K 59) und #® (Anlage K 60).

4, Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Von den Gerichtskosten und den auBergerichtlichen Kosten der Klége-
rin tragen die Kldgerin und der Beklagte zu 1) je 29% und der Beklagte zu 2)
-42%. Von den auBergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1) tragen dieser
und die Kligerin je die Hilfte. Der Beklagte zu 2) hat seine auBergerichtlichen
Kosten selbst zu tragen. _ '

6. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar, fiir die Kldgerin jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung in Hohe € von 34.000,-. Die Klégerin kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Hohe von € 800,- abwenden, falls nicht
der Beklagte zu 1) vor der Vollstreckung entsprechend Sicherheit leistet.

Tatbestand

_ Der Beklagte zu 1) (Bl) ist Geschéftsfiihrer und Gesellschafter der enu——= .,
SRR, < vermittelt Schliisseldienstleistungen. Der Beklagte zu 2)
(B2) unterhélt die 1NN dcren Director er ist, und betreibt Schliisseldienst-

leistungen, wobei er auch als Monteur tétig wird.
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Auch Wl hatte mehrere englische Limiteds eingetragen, darunter die 0-24 Schlussel-
dienst Notdienste Vermittlungszentrale Limited mit rechtlichem Verwaltungssitz in
London, die er Mitte 2001 beim Gewerbeamt \Sssislligilid® angemeldet hatte, und als

~ deren personlich Vertretungsberechtigter der Bl im Gewérber'egister Bad Soden ein-

getragen war. -
Die genannten Limiteds tibten in GroB8- Britannien keine Geschiftstatigkeit aus. |

Der W betrieb ein Call-Center zur Entgegennahme Von Anrufen von Kunden, die ei-
nen Schlusselnotdlenst bestellen wollten und vermittelte diese Aufirdge an Zweitun-

" ternehmen, darunter auch an das des B2. Die SEEEER |attc mit der 0-24
Schliisseldienst Notdienste Venmttlungszentrale Lumted fiir die der B1 zeichnet, am
04.06.2002 einen dlesbezughchen Venmttlungsvertrag geschlossen

Der'®b unterhielt Eintréige mit dazugeh(jrigen Telefonnummérn in diversen Telefon-
biichern ,,das Ortliche®, und Branchenbiichern ,,Gelben Seiten der Deutschen Tele-
kom AG, in denen fiir seiﬁ¢ Unternehmen Eintrége unter der jeweiligen Ortsnetz-

" kennzahl aufgeﬁihrt waren, obwohl weder der B1 noch seine Subunternehmer in die-
sen Orten eine Niederlassung unterhielten. Auch im elektronischen Telefonverzeich-
nis www.telefonbuch.de befanden sich fiir diemmntragun-
gen in mehr als 70 Gemeinden, jeweils unter der betreffenden_OrtSvOrwahl. Diese

| Nummern wurden von Bl fiir die Entgegennahme voﬁ Telefonaten bzgl. Schliissel-

diensten ge;iutzt. Gleicﬁes galt fiir die ‘40-24_ Schliisseldienst Notdienste ‘Vermittlungs-
zentrale Limited, auch diese warb in diversen Gemeinden jeweils unter einer Orts-
netzvorwahl, ohne dass in diesen Gemeinden die Gesellschaft oder qiner der Subun-

ternehmer eine Niederlassung unterhielten.

Die unter den betreffenden Ortsnetzkennzahlen getitigten Kundenanrufe wurden an
das zéntrale Call-Center des B1 weitergéleitet, Wobei die Kunden nicht erfuhren, dass
ihr Auftrag zur Bearbeitung an Dritte Unternehmen we'itergeleitet Wurdé. Die ausfiib-
renden Unternehmen waren ih Form von eﬁglischen Limiteds tétig, auch dieses wurde

' getellt ebenso wenig die Identitit der hinter dem Call- Center stehenden Gesellschaft
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Die Unternehmen, an die B1 die _éingegangenen Auftrige vermittelt, verwendeten an-
lasslich der Durchfiihrung der Schliisseldienstauftrage Formulare fir ,JIndividualauf-
trige” und ,,Rechnungen®, auf denen sich vdrfonnuliefte Klauseln befanden, die
zwecks Einbeziehung in das Formular jeweils vom Kunden anzukreuzende Felder mit

der Beschriftung ,,JA“ bzw. ,,NEIN* beinhalteten.
' Diese Klauseln lauteten ﬁ.a. wie folgt:

,Ich wurde dariiber aufgeklirt, dass der Notdffnungsservice angesichts seiner stindi-
gen Verfiigbarkeit wesentlich héhere Preise als die allgemeih verfiigharen Handwer-
‘ker berechnen muss.“ (so auf den Formularen K 24, 27, K 56) ‘

,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen und

akzeptiere diese:* (so auf den Formularen K 27, K 28, K 29)

,,Ich erkldre hiermit, dass sémtliche vorstehenden Arbeit_en zu meiner vollsten Zufrie-
denheit ausgefiihrt wurden. Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und ver-
pflichte mich, diesen in vollem Umfang auszugleichen“ (so auf den Formularen K 24,

27,K 30, K 31)

,, Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpflichte mich, diesen in vollem '
Umfang auszugleichen® | ‘

,»Der Auftraggeber entbindet die Auftragnehmenn von der Haftung bei der Notoff-
nung entstehenden Schiden® (K 24, K 56).
Auf den Rechnungsfbnnularen waren z.T. die Telefonnummern S so K
22,23, 2A4 26, 27) sowie 0180- 5551222 ( so K 25) als Kontaktnummer fiir Be-
schwerden/ Nummer der technischen Hotline abgedruckt, die an die Firmengiamme®

R b m belde mit Sitz in

. Bad Soden vergeben worden waren.

Bei Durchfiihrung der Arbeiten wurden Materialien, insbesondere Schldsser/ Schlief3-

zylinder verwendet, die den ausfiihrenden Monteuren von der o pE—
@ zur Verfiigung gestellt wurden, und die nach dem Einbau mit dem Jewelhgen

Monteur abgerechnet wurden. Die Schlosser/ thnder trugen die Gravur ~

ebenso die Schliissel/. Nachschliissel, auf denen zusitzlich noch die Telefonnummer

SRR i craviert war.
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Am 18.06.2002 gegen 17:45 h bestellte Frau Sl aus Obertshausen, nachdem 1hr

bei von Innen steckendem Schliissel die Tiir zugefallen war éinen Schliisseldienst. Sie

hatte die Nummer des Gluaialih. Schliisseldienstes NN ccwihlt, die
sie den ,,Gelben Seiten Regional* 2001/2002 entnommen hatte. Als Preis fiir die Tiir-

offnung wurden ihr € 87.- zzgl. Anfahttskosten genannt. Gegen 20:45 h traf der Mon- '

teur ein und fiillte den oberen Teil eines Rechnungsformulars (Anlage K 27) aus,
dann forderte er Frau NN auf, das Formular zu unterschreiben, da er anderen-

falls sofort wieder gehe. Innerhalb von 15 min. bohrte er das Schloss auf und ersetzte
den Zylinder durch einen neuen, der die Aufschnft S (g, sowie

_ Dann fiillte er gegen 21:25 h den zweiten Teil des

Rechnungsfoxmulars aus, den Frau Schréder unterschrieb, und stellte € 552,16 in
Rechnung.

Auch in sonstigen wurden die Rechnungsfoﬁnulare im Anschluss an die duréhgéﬁihr—

ten Arbeiten vom jeweiligen Monteur selbst ausgeﬁillt;

Am 02.07.2002 ‘bestellte Frau Sl einen Schliisseldienst. Die Schliisseldienstleis-
tung erbrachte der B2 Auf ihre telefomsche Anfrage bei Auftragserteilung hin war
Frau Dohse ein Bet—rag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen-den Parteiern

-~ streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde. Die
Arbeiten bestanden im (")f_fnen einer Tiir ohne Zerstérung und Materialaufwand. In
Rechnung (Anlage K 28) gestellt hatte ihr der B2 € 357,28. | |

Am 11.05.2002 bestellte Frau QBB cinen Schliisseldienst. Auf ihre telefonische An-
frage hin war il-hr ein Betrag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen den Partei-
ern streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde.
Als der B2, der die Schliisseldienstleistung erbringen wollt_e' vor Ort mehr verlangte,
schickte ihn Frau Smits wieder weg, ohne dass es zur Erbringung einer Arbeitsleis-

tung kam. Spiter wurden ihr € 162, 40 als Anfahrtskosten in Réchnung gestellt (An--
lage K 59). ' A

Am 27.06.2002 stellte der B2 Fraueiiill®®, fur die er Schliisseldienstleistungen er-
bracht hatte, € 351, 48 in Rechnung (Anlage K 60). -
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Die Kldgerin beauftragte den Sachverstindigen ‘s mit der Uberpriifung der
Angemessenheit der in den Féllen JNSNSNENN i Rcchnung gestellten Prei-

se. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass diese nicht angemessen sein, so hétte der orts-
iibliche Preis im Fall i € 101,56, im Fal € 101,56 und im Fall 4gms €
22,21 betragen (Anlage K 61, Bl. 520 ffdA) ‘

Bei Rechnungsstellung fur die Durchﬁlhrung von Schliisselnotdienst- Dlenstlelstun-
gen verwendete der Monteur _eme Liste von Festpreisen, die mit dem
. Stempel des dffenthch bestellten und vereidigten Sachversténdigen mverséhen

- war. Den Kunden wurde mitgeteilt, dass die in der Liste enthaltenen Preise den ge-

stellten Rechnungen zugrundegelegt wiirden.
Die Klégerin behauptet, die Telefonnummern§EEEENE— somm

wiirden nach ‘wie vor von der B1 genutzt, er sei unter beiden Nummern personlich

erreichbar.

Die Kléige;rin behauptet weiter, dass in den den F ormu_laxen K 27, 28, 29, 30, 31
zugrundeliegenden Fillen die Aufnahme der Vertragsbeziehungen tiber die Telefon-

nummern des B1 erfolgt sei.

Die Klégerin béhauptet ferner, dass B2 im den F ilien WENEEENRNORINNE Preisc be-

~ rechnet habe, die mehr als 100 % tiber dem noch angemessenen Preis gelegen hatten.

Die Klagerin behauptet, der B1 zwinge die fiir ihn titigen Mbnteure, bei ihm die fiir
die Erfiillung der Schliisseldienstleistungen notwendigen Materialien zu erwerben.
Die Monteure diirften keine anderen Materialien fiir die Erbringung der Schliissel-
Notdienstleistungen einsetzen. Die Kligerin behauptet weiter, dass die von B1 den
Monteuren fiir das Material in Rechnung gestellteﬁ Betréige Vollkommen iiberhoht |
seien, und zwar durchéc;hnittlich um 516 %, was ein Gutachten des Sachversténdigen
Herrn (R (Anlageh K 42) ergeben habe, das auf Grundlage einer Materialliste -
des Beklagten zu 1) (Anlage K 41) erstellt worden sei. Die Kldgerin behauptet, dér

B1 stelle den Monteuren fiir den Artikel ~

€ 147,68 in Rechnung, wobe1 nach dem genannten Gutachten (Anlage K 42) der ﬁlr

den Artikel iibliche Preis € 10, 46 betrage; fiir den Artlkelw

iSRS € 147,68 in Rechnung, wobei nach dem genannten Gutachten
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(Anlage K 42) der fiir den Artikel iibliche Preis € 14, 01 betrage. Diese iiberhohten

- Preise wiirden dann von den Monteuren an die Kunden weitergegeben.

Die Klégerin behauptet weiter, dem Bl gehérten wie sich an den Telefonnummern

ablesen lasse, die nicht in einem deutschen Handels- bzw. Gewerbereglster eingetra- -

genen Untenehmenm
9 K 64, Bl. 568 d. A.) in Frankfurt und m(w
S X 64, Bl. 569 d. A) sowie die’ Untemehmen“-

W}(és BL 571 d. A) und der
m in Diet-

zenbach (Tel.: SENEEENE®, K 65, Bl. 570 d. A) fiir die er Anschliisse in Gemein-

den unterhalte, in denen kéine Niederlassung/ Filiale der betreffenden Gesellschaft

bestehe.

Dem Verfahren ging der. Besc'hluss des Landgerichts Frankfurt (AZ 2-06 O 376/01)
vom 09.11. 2001 voraus, in dem dem B1 im Wege der elnstwelllgen Verfligung unter-

sagt wurde:

,,In Werbemedien, insbesondere in Branchenverzeichnissen, Zeitungen und anderen
offentlichen Mitteilungen, Eintragungen ihres Unternehmens (Schliisseldienst) unter
dem Ortsnamen einer Gemeinde zu versffentlichen, ohne darauf hinzuweisen, dass an
\dlesem Ort eine eigene Filiale/ Niederlassung/ Betriebsstitte nicht betrieben wird und
ohne in der Werbung darauf hinzuweisen, dass die Durchfiihrung der Auftréige nicht
durch das eigene Unternehmen, sondern durch einen Subunternehmer erfolgt, wenn
der Subunternehmer in dieser Gemeinde bzw. diesem Ort keine Filiale/ Niederlas-
sung/ Betriebsstitte hat, wie in den Féllen"Sili#™nd ¥ und im Falle s,

Das OLG untersagte dem B1 auf Beschwerde der Klagerin hin mit Beschluss vom

04.01.2002 (AZ 6 W 218/01) im Wege der emstwelhgen Verﬁlgung ferner es zu un-

terlassen:

- bel telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Preis einer Schliisseldienstleis-
tung unzutreffend anzugeben, wie im Falle $8l® wo als voraussichtlicher Preis 150
DM genannt, jedoch 359 DM in Rechnung gestellt wurden:

- fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fillen ‘e und
.- nach der Erbringung von Schlusseldlenstlelstungen den Kunden durch Manlpulatl#
on des Tiirschlosses auszusperren, falls dieser sich weigert, die in Rechnung gestel]-

ten Kosten sofort und vollstidndig zu bezahlen.

Der B1 gab beziiglich der einstweiligen Verﬁigurigen mit den Aktenzeichen 2-06 O

376/01 ind 6 W 21R8/01 eine Ahachlnccarlklimima ah fAnlanma ¥ 11 R1 112 4 AN
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Die Klégerin hatte zunéchst auch die Formulare K 22-26 zum Gegenstand des nach-
folgend wiedergegebenen Antrages zu 1 a) aa) gemacht. Insoweit haben die Parteien
jedoch den Rechtsstreit in der ‘Hauptsache libereinstimmend fiir erledigt erklért, nach-

dem B1 insoweit eine Abschlusserklidrung abgegeben hatte.

" Die Kldgerin beantragt nun noch,

- 1. a) den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in H6he von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, '

_im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir
Schliissel- und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen

aa) sogenannte "Individualauﬁféige" und/oderv "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 27, 28, 29, 30, 31 ersichtlich;

und/oder

bb)  Vertrige tiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere tele-
fonisch, abzuschlieBen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
Abschluss des Vertrages iiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu

mforrmeren wie in den Fallen Y., nd -

~und / ovderv

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbraucher,
der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewdhlt hat, dariiber zu in-
formieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber.keine

- ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt gibt, wie in den Fallen il und -

1.b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
~gen : ' ‘

aa) sogenannte "Individualauftrige” wund/oder "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 24,28, 29, 56 ersichtlich; .

und/oder

bb) Vertrége iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere te-
lefonisch, abzuschliefen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

10

Abschluss des Vertrages tiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu
informieren, wie in den Fallen S und Staab;

und / oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbrau-
cher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewihlt hat, dariiber zu
informieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt glbt wie in den F allennund -

2. den Beklagten zu 1) zu Vefurteilen es bei Meldung eines ﬁlr. Jedén Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft oder Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen Materialkosten zu berechnen und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr
tiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln (e
SimRidddp bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von €
147,68 berechnet wird, der angemessene Preis jedoch nur € 10,46 betrigt, und'
bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis

in Héhe von € 147, 68 berechnet wird, der angemessene Prels jedoch nur € 14,01 be-

tragt; - . :
3. den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-

widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) bei telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Gesamtpreis einer Schliis-
seldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben zu lassen, wie in den Fil-
len ¢S, in dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Be-
trag in Hohe von € 357,28 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und-, in
dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59);

und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen

. und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber dem noch angemessenen
Preis liegen, wie in den Fillen, {Jjils (Anlage K 58) B (Anlage K 59) und-
(Anlage K 60).

4.  den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall»der
- Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes in Héhe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im gz

schéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) Telefonanschliisse fiir die Entgegennahme von Kundenauftrigen betreffend
Schliisseldienstleistungen unter nicht in einem dentschen Handeleresicter ader dent-
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schen Gewerberegister eingetragenen Unternehmensbezeichnungen, wie in den Fillen

der g Yt 1 20k furt am Main und der
SN  [rankfurt am Main, und / oder in Gemeinden, in

denen keine Niederlassung betrieben wird, wie in den Fillen der il
in Dietzenbach und der

n Bad Homburg, anzumelden
und / oder zu unterhalten und oder anmelden und / oder unterhalten zu lassen;

hilfsweise zu a),

die Rufnummern von Telefonanschliissen fiir die Entgegennahme von Kundenauftri-
gen, die in Fernsprechbiichern und/oder in Fernsprechverzeichnissen im Internet, ins-
besondere in den Telefonbiichern der Deutschen Telekom AG, eingetragen werden,
zu verdffentlichen oder veréffentlichen zu lassen, wenn die Eintrdge auf nicht in ei-
nem deutschen Handelregister oder deutscheu Gewerberegister eingetragene Unter-
nehmen lauten und / oder unter Gemeinden erscheinen, in denen keine Nlederlassung
betrieben wird oder kem Subunternehmer eine Niederlassung unterhalt; .

und/oder

b) englische Gesellschaften, sogenannte Limiteds, zu benutzen und oder benutzen
zu lassen, wenn fiir diese in den Geschéftspapieren, insbesondere in den Auftrags-
und Rechnungsformularen, keine ladungsfiihigen Anschriften in Deutschland, an die
sich die Kunden wenden konnen, angegeben werden, wie bei den Anlagen K 27, K 28
und K 29;

S. den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es be1 Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
\mderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen

~ Schliisseldienstkunden im Zusamrnn'enh‘ang mit der Rechnungsstellung iiber Schliis-
seldienstleistungen eine Liste mit den ortsiiblichen Festpreisen im Notdffnungsbe-
reich, die mit dem Stempel eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstindi-

gen, insbesondere des Sachverstindigen GUENSNR, verschen ist, vorzulegen
und / oder vorlegen zu lassen und dabei gleichzeitig zu erkldren und oder erkléren zu

lassen, dass diese Liste der Rechnung zugrunde gelegt werde, wie in dem Fall O

' Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

bereits im November 2001 mitgeteilt, dass die Firma m-
N (ic Nummex’ iibernehmen solle, was

ATanl e Ain TThartra.

1he» v7Aan Aaw Masitanlhine Talalimce A avialh ccvecmma b e Ans A2
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"gung bis zum 01.02.2002 nicht erfolgt sein, habe dic FEG—IG—_—_—SSREEED i
Nummer (RSN sowie alle iibrigén Nummern mit Ausnahme der_
& an die Firma S
vermietet und die eingehenden Gespréche dorthin weitergeleitet. Nachdem die Deut-

- sche Telekom G schlieBliéh‘ mitgeteilt habe, dass eine I'Jbert'ragung> der Nummer

. -mcht mbglich sei, habe dle— dlese Nummer ,

- gekiindigt. Ummttelbax nach Zustellung der elnstwelhgen Verﬁlgung 2-06- 0 376/ 01
habe man der Deutschen Telekom AG mitgeteilt, dass die Firma glilllljigg die besag-

ten Rufnummern aufgeben und eine Firma S SRR i cs-

tibernehmen wolle. Der B1 behauptet ferner, dass er bereits am 03.01.2002 als Direc-

tor dCM“ zuriickgetre-

ten sei.

Der B2 behauptet, dass das vom Sachverstandlgen — erstellte Gutachten

- unzutreffend sei. Ein solches Gutachten lasse sich zum Einen nicht innerhalb eines
Tages»erstellen, ohne dass eine Ortsbesmhtlgung vorgenommen werde,_zum Anderen
seien ihm bei der Auswértung der dem Gutachten zugrundégel;egten Unterlagen Feh- ;
ler unterlaufen, so habe er die verwendete Speziaifolie als Abdeckmateﬁél qualifizier,
in Wirklichkeit handele es sich _] edoch um eine Spezialfolie zur Tiir6ffanung. Zudem

habe der Séchversténdige seiner Berechnung die falschen Zahlen zugrunde gelegt.

Der B2 behauptet, es erfolgten keine telefonischen Angében eines Vvor'aussichtl-ichen
Gesamtpreises am Telefon, dort wefde ﬁﬂmer ein Mindestpréis genannt, wobei am-
Telefon klargestellt Werde dass dies ein Mmdestprels zzgl. F ahrtkosten sei, der je

" nach Aufwand und Tageszelt variieren kénne. Zudem kénne er, da er in keinster Wei-
se an der Entgegennahme von telﬂefomschen Anfragen beteiligt sei, die in den Fallen
‘ gemachten Angabén zur H6he des voraussichtlichen Préises_ lediglich

mit Nichtwissen bestreiten.

Der Bl behauptet die vom von der Kl4gerin beauftragten Gutachter VerWendete Ma-
terialliste (Anlage K 41) sei ein aus diversen Schriftstiicken zusammengestiickeltes
Dokument; Autorent Krutzinna habe ihren Monteuren niemals Preise, wie aus der
Liste ersichtlich, fiir Materialien in Rechnung gestell. Zydem sei die Neutralitit deé
Gutachters nicht gegeben, da es sich um einen Sachverstandlgen der Kldgerin hande-

le. Die in' Aniage K 43 zusammengestellten Betrage seien unrichtig.
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Der B1 behauptet, die streitgegensténdliche Liste des Sachverstandigen g sei
auf der Internet- Seite des HR 6ffentlich zuééinglich. '
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten

Schriftsétze ergdnzend Bezug genommen.

Entscheidtmgsgrii‘nde

:Dié Klage ist z;léissig. :
Entgégen der Auffassung der Beklagten sind die Antrige zu 1 a) aa) bzw. 1 b) aa)
nicht mangels Bestimmtheit unzuléissig, da aus ihnen der Gegenstand der begehrteh-
Unterlassung j e_denféllé durch Bezugnahme auf die genannten Anlagen klar hervor-
geht. Auch die Antrige zu‘ 2., sowie zu 3.b) sind aufgrund der Bezugnahme auf spezi-- |
 fische Falle der behaupteten Zuwiderhandlungen hinreichend bestimmt gefasst.

Die Klage ist tellwelse begrundet
Die Klagerln ist hinsichtlich der geltendgemachten Anspriiche klagebefugt gem §13

II'Nr. 4 UWG

Der Antrag zu 1.a) aa) ist nur teilweise begriindet, ndmlich beziiglich Anlage K 27.

- Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) .einenI‘Jnterlassungsanspruch wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 307 1, 11, 309 Nr. 12 b, 8 b aa BGB.
Denn ungeachtet sonstiger von der Kl4gerin erhobener Beansfandungen enthilt das
Formular einen generellen Haftungsausschluss sowie die ein Anerkenntnis von Preis
und Rechnung, was in AGB nicht zulissig ist. Ind1v1dua1vere1nbarungen liegen mcht
vor, weil die Formulare nur theoretisch Wahlmoghchkelten des Kunden enthalten, in
Wirklichkeit aber Qoréb vom Unternehmer ausgeflillt und dann dem Kunden zur Un-
terschrift présentiert werden. Ob in dem Formular noch weitere wettbewerbswidrige
'Elemente enthalten sind, kann offen bleiben. Bereits dieser eine Wettbewe'rbsversf%%
rechtfertigt es, dem auf das Verbot des gesamten Formulars gerichteten Antrag statt-
zugeben. Denn ein auf das Verbot der konkreten Verletzungshandlung gerichteter

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
14
' Antrag ist schon dann in vollem Umfén'g begriindet, wenn die konkrete Verletzungs-
handlung eine einzige konkrete Wettbewefbsw_idrigkeit enthélt; es kommt nicht dar-
auf an, ob die Verletzungshandlung im tibrigen wettbewerbsgeméﬁ oder wettbe-

werbswidrig ist (vgl. BGH WRP 01,400 ")

Hinsichtlich des Formulars K 27 (vom 18.09:2002) ist B1 passiv légitimiert Seine
Storereigenschaft erglbt sich aus § 13 IVUWG, da der ausfiihrende Monteur als Be-

_ auﬁragter des B1 anzusehen ist. Der Emﬂuss des Bl geht tiber die reine Verm1tt1ung
des Monteurs im Vorfeld der Arbeiten hinaus, 1nsbesondere angesmhts des Umstands
dass der B1 hinsichtlich der von ihm vermlttelten Auftrage spéter eine technische
Hotline- und Beschwerdenummer zur Verfiigung stellt. Zum einen trigt das streitge-
genstéindliche Formular die zumindest der W

“ zurechenbare ,,_ Rufnummer" _
als Kontaktnummer fiir Beschweren/ Technische Hothne Dies stellt dies fir den B1

einen wirtschaftlichen Vorteil dar, da ihm bei eingehenden Beschwerden ein Teilbe-
trag der Telefonkosten zﬁﬂiéBt. Auch gestattet der B1 eine Verwendung des‘Fofmu- :
lars durch den Monteui es ist nicht denkbar, dass die entsprechende Nummer ohne

. Wissen/ Wollen der B1 verwendet wird. Der Einwand des B1 er habe die Rufnummer

~ letztendlich gekundlgt ist unsubstantnert Zum einen ist das vorgelegte Schreiben der
Deutschen Telekom AG vom (08.1 1.2002, Bl. 540d. A)) istim Hinblick auf die ge-
nannte Nummer/ die behauptete Kﬁndigung der Rufnummer nicht aussagekriftig,
insbesondere da als Betreff eine ,,Umfirmierung™ genannt wird. Zum anderen wurde
die Nummer noch am O2._07.2002"von einer ,M“ im ge-
schiftlichen Verkehr genutzt (Anlage K 44, Bl. 310 d.A.). Diese Gesellschaft firmiert
unter der gleichen Adresse wie der B1, der in der ...
J® nach eigenem Vortrag eine Waschanlage betreibt und zieht, wie im Fall -
(Aﬁla‘ge K 45, BL. 311 d.A.) offene Forderungen der Subunternehmer der B1, hiér die
des B2 ein. Dariiber hinaus wurden bei Ausfithrung des Auftrags Materialieﬁ des Bl
eingebaut, dig diesem aufgrund der Gravur zweifelsfrei zuzﬁordncﬁ sind. Die Kam- |
mer sieht auch B1 auch noch in der Verantwdrtung fiir Rufnummern der Firma il
Wb Zwar mag er am 3.1.02 offiziell von dem Amt des Direktors dieser Firma zu-
riickgetreten sein. Vollig untitig fiir diese Firma ist er anschheBend allerdings mcht
wie der ,,Vermittlervertrag® vom 4.6.02 (Bl. 379 d.A.) belegt, den Bl unterschneben
hat. Es fallt weiter auf,- dass die _Firma-. laut einer Auskunft der deutsch-

* britischen Industrié- und Handelskammér fiir das Finanzjahr mit Stichtag zum
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31.5.02 bestétigt hat, nicht gesc-:héiftstéftig geworden zu sein. Andererseits will die Fa.
R, 1 1. 2. 02 ihre Telefonanschliisse an die in i,
vermietet und gleiéhzeitig die Annahme und Weiterleitung eingehende Telefonate
versprochen haben. Die auf die Fa. Autorent Krutzinna eingetragenen Notrufnum-
mern haben nun in der Folgezeit funktioniert, wie die von der Antragstellerin bean-
standeten Vorfille zeigen. Da die Firma Wil nicht gesché‘ftstéitig war, miissen

die Vermittlungsleistungen also doch noch von der Fa. — erbracht
worden sein, fiir die auch der B1 als Geschéftsfiihrer haftet.

Bégn'indet ist auch der Antrag zu 1.a) bb).
Die Kligerin hat gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch Wegen wettbe-

werbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 312 ¢ BGB.

'Der Umstand, dass den Schliisseldienstklinden bei der telefonischen Annahme ihrer
‘Schltisselnotdienstaufirédge durch das Call-Center nicht mitgeteilt wird, Wer ihr tat-
sichlicher Vertragspartner ist, stellt einen Versto gegen die Informationspflicht éus
§ 312 ¢ BGB dar und ist damit unter dem Gesichtpunkt des ,, Wettbewerbsvorteils .
durch Ausnutzung der Unc_éffahrenheit“ wettbewerbéwidrig i.8.d. § 1 UWG."

Entgegen der Auffassung des B1 wird bei Annaluné der Kundenauftrage durch das
Call-Center zwischen dem anrufenden Verbraucher und dem Unternehmen des Bl ein
Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312 b) BGB geschl_ossen, der nimlich -und allerdihgs
lediglich- die Vermittlung einer Schliisseldienstleistung'zum‘ Gegenstand hat. Der
Vertragsschluss erfolgt ausschlieBlich telefonisch, d.h. ausschlieBlich unter

. Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Die von der B in den
Fernsprechbiichern bzw. Branchenbiichern geschalteten Anzeigen/ Rufnummern sind
als M“ zu sehen. In der Bitte der Schliisseldienstkunden, ihnen

" zur Ausfiihrung des betreffenden Aufirags einen Monteur zu schicken ist das Angebot
zu sehen in der Entgegennahme der Auftrags durch die Mitarbeiter des B1, verbunden

mit der Erkldrung, man werde jemanden schicken, die Annahmeerklarung.

Stattzugeben war auch dem Antrag zu 1 a cc, weil es irrefithrend (§ 3 UWG) er-

scheint, dass sich hinter einer 6rtlichen Notrufnummer letztendlich ein irgendwo in

London ans&ssiges Unternehmen verbirgt, mit welchem Umstand angesichts der aus

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informatiensrecht - http://www.jurpc.de

16

A

der Notsituation folgenden I')ringlichkeit kein verniinftiger Verbrauchér zu rechnen

bréucht, weshalb darauf hinzuweisen wire.

Begriindet ist auch der Antrag zu 1 b-aa.
Die Klauseln: R
- ,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese“(K 24 ) sowie
- »» Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpﬂlchte mlch diesen in vol-
lem Umfang auszuglelchen“ (K 24, ,K 56), bzw.
,,Rechnung wud anerkannt (K 28, K 29)«
verstoBen gegen § 309 Nr. 12 b BGB Die Klauseln stellen auerdem eine unange-
messene Benachteiligung des Kunden dar, Sie fiihrt dazu, dass dem Kunden die Gel-.
tendmachung seiner Rechte im Hinblick auf moglicherweise stark {iberhohten Preise,
“bzw. Umfang der ausgeﬁihrtel_i Arbeiten von Vorneherein erschwert wird, insbesonde-
re; da es ihm in der besonderen -Zwé,ngslage in der er sich in der Regel befindet,
‘wenn er die Dlenste eines Schliisselnotdienstes in Anspruch nehmen muss, in der Re- -
gel nicht moghch ist, die geltendgemachten Preise bzw. Abrechnungsposten in aus-

reichendem Umfang zu iiberpriifen, bevor er sie anerkennt.

Der B2 ist als Verwender dieser Formulare passivlegitinliert. Ein Wegfall der Wie-
derholungsgefahr tritt entgégen der vom B2 gesuBerten Ansicht erst ﬁlit Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung ein (Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbsrecht
22. Aufl., Einl. UWG Rn. 263f. ). s
Erfolg haben auch die Antréige 1 bbbund 1 b cc. Sie korrespbndieren in der Sache
mit den oben bereits abgehandelten Antréigen 1 a bb und 1 a cc und betreffen die Haf-
tung des B2. Obwohl B2 an den Geschehnissen um die telefonische Vermittlung von
Notrufen nicht beteiligt sein mag, nutzt er jedoch die von den Firmen des B1 bei der ,
Akquisition begangenen WettbeWerbéverstﬁBe fiir eigene Wettbewerbszwecke aus,
indem er mit den unsachlich akqﬁirierten Personen Vertréige tiber die Tﬁ"ri')ffnung ab-
schliet. Dies reicht zur Annahme der Storerelgenschaft bereits aus (Vgl K&hler/ Pi-
per, UWG, 3.Aufl., Einf 245).

Auch dem Antrag zu 2. war stattzugeben.
Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) einen Unterlassungsanspruch wegen

wetthewerhswidrioen Verhaltene ane 88 1 TTW(F 138 TRGR
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+

Der B1 titigt wucherische Rechtsgeschifte 1.S.d. § 138 1 BGB, indem er seinen Sub-
unternehmern fiir die streitgegenstindlichen Materialien Preise berechnet, die weit
tiber 100 % tiber dem angemessenen Preis liegen bzw. berechnen lasst, indem seine
Subunternehmer die {iberhdhten Preise mit Rechnungsstellung an den Kunden wei-

- tergeben. Ein VerstoB gegen das Wucherverbot des § 138 BGB stellt unter dem, Ge-
sichtspunkt des “Vorsprungs durch Rechtsbruch” einen WettbewerbsverstoB i.S.d. § 1
UWG dar; § 138 ist insoWeit als wettbewerbsbezogene Norm anzusehen. Ein dem

- Wucherverbot Zuwiderhandelnder handelt nach Auffassung der Allgemeinheit nicht
nur sittlich, sondern auch wettbewerbsrechtlich verwerflich (K&hler/ Pieper UWG, 3. _
Aufl, § 1 Rn. 746).

Der Umstand, dass die verlangten Preise mehr als 100 % iiber den angemessenen
Preisen fiir die entsprechenden Materialien liegen begriindet fiir sich genommen noch
nicht die Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 I BGB, schafft allerdings eine tatsichliche
Vermutung fiir das Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung (Palandt BGB, 62. Aufl.
Rdn. 34a). Diese Vermutung hat B1 nicht widerlegt. '
B1 gesteht zu, den Subunternehmern die genannten Materialien zu verkaufen; sein
Vortrag, dass er dafiir nicht die in Anlage K 41 genannten, bzw. die von den Subun-
ternehmern an die Kunden weitergegebenen Preise verlange, ist dagegen unsubstanti-
iert, insbesondere da dem Vortrag des Bl keinerlei Anhaltspunkte dazu zu entnehmen
sind, 211 welchen Preisen er die Materialverkdufe denn sonst zu titigen meint. Es be-
stehen dartiber hinaus keine Zweifel an der Angemessenheit der dem Sachverstindi-
gengutachten (Anlage K 42) entnommenen Preise fiir die streitgegenstéiﬁdlichen Ma-
terialien. Der Vortrag des Bl ist nicht geeignet, dessen Glaubwiirdigkeit in Frage zu
stellen. Zuni einen -besteht kein Anlass, an der Neutralitit des Gutachters zu zweifeln,
da es sich, entgegen dem Vortrag des B zu 1,) nicht um eiﬁen Sachverstéindigén der
Klagerin, sondern um einen der Handwerkskammer handelt. Zum anderem erfolgte
die Berechnung der marktiiblichen Preise durch den Sachverstindigen nicht auf
Grundlage der von dem B1 angegriffenen Materialliste (Anlage K 41), sondern auf-
grund einer Materialliste bzw. Ladenverkau%slisfé des Gutachters (vgl. Bl. 306d. A.).

Der Antrag zu 3 a) ist begriindet.

Die Klégerin hat gegen den Beklagten zu 2) einen Unterlassungsanspruch wegen Irre-

filhrung aus §§ 3, 1 UWG.
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.
r

Der B2 verstoBt gegen das Irrefithrungsverbot des § 3 UWG, indem er dem Kunden
bei Auftragserteilung telefonische Angaben hinsichtlich der zu erwartenden Kosten

erteilen ldsst, die 100 % (wie im Fall SSll88 bzw. mehr als 300 % (wie im Fall Jijii
@runter dem nach Erfiillung des Auftrags tatséichlich geforderten Preis liegen.

Mit Nichtwissen kann B2 diese Behauptungen der Kl4gerin zuléissig.nichtl bestreiten,
weil die telefonischen Angaben von seinem Vertragspartner stammen, bei dem er sich

zumindest iiber den Wahrheitsgehalt der AuBerung hitte erkundigen miissen.

Erfolgt wie hier kein Hinweis darauf, dass die Kosten je nach Schwierigkeit der aus-
zufiihrenden Arbeiten/ Lange und Dauer der Anfahrt auch wesentlich hoher liegen
konnen, rechnet der Verbraucher mit einem Preis, der in der GroBenordnung der ge-
machten Angabe liegt, insbesondere da davon auszugehen ist, dass er bei Erteilung
des Auftrags die zu behebcnde Situation schildert und sich dann darauf verlassen

wird, dass der genannte voraussichtliche Preis dem' Geschilderten Rechming tréigt.' :

Der Hinweis, bei den genannten voraussichtlichen handele es sich um Mindestpreise, _
fiithrt aus der Wettbewerbswidrigkeit nicht hinaus. Andererseits rechnet kein Verbrau-
cher daI_nit, dass er schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit einém Handwerker den
genauen Endpreis einer Dienstleistung erfihrt, deren Umfang je nach individliellen
Erfordernissen variieren kann. | :
Im Fall SR ist indessen auch die Angabe eines Mindestpreises von 89 € schon |
deshalb zu‘beanstanden, weil schon die preisgt‘instigsfe Ofﬁlungspauschale PI78¢€
zuziiglich 100 % Nachtzuschlag, zuziiglich Fahrtkosten (mind.) 30 € + MwSt, mithin
© 215,76 € gekostet hitte, der am Telefon angegebene Betrag also keinesfalls Zu errei-
chen war. | ’
Im Fall @ gilt Ahnliches: der Einsatz sollte am 11.5.02, einem Samstag, erfolgen.
Es wire also mindestens ein Aufschlag von 50 % (wenn nicht sogar wegen Samstag-
nachmittag von 100 %) angefallen; die billigste Losung 'héitfe dann 170,52 € ge-
kostet. | I C
Die Passivlegitimation des B2 ergibt sich aus den zu Antrag 1.b bb aufgefiihrten

Griinden.

Sodann erscheint der Antrag zu 3.b) begriindet.
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Die Klégerin hat gegen B2 elnen Unterlassungsanspruch wegen Wettbewerbsw1dngen

Verhaltens aus §§ 1 UWG, 138 I BGB.

Der B2 titigte wucherische Rechtsgeschiifte i.S.d. § 138 I BGB, inderh er in den F4l-
en YNNI und 3 Preise berechnete, die mehr als 100 % tiber dem noch
angemessenen Preis liegen. In dem VerstoB gegen § 138 I BGB liegt gleichzeitig ein
Verstol3 gegen § 1 UWG. Die fiir die Bejahung des § 138 I BGB erfordeﬂiche ver-
werfliche Gesinnung deé B2 wird vermutet. Der B2 triigt nichté vor, was diese Ver-
mutung widerlegt, er Verteldlgt im Gegenteil die Angemessenhelt der geforderten Be-
trage.. ' '

Der noch angemessene Preis in den genannten Fillen wurde zwar nur durch Privat-

- gutachten (An]age K 61) fiir die zugrunde gelegten Rechnungen des B2 ermittelt. Die _
von dem B2 gegenuber der Rlchtlgkelt der gutachterhch ermittelten Preise geltend-
gemachten Einwinde gehen indessen ins Leere, so dass die Kammer keine Bedenken
hat, den Vortrag aus den Gutachten zu verwerten. Da der B2 fur d1e Abrechnung der
erbrachten Leistungen Offnungspauschalen verwendet, kann die gutachterliche Be-
wertung der vorgelegten Rechnungen unabhéingig vbn'einer Iﬁaugenscheinnahme des
konkreten Objekts erfolgen. Aus dem gleichen Grund kommt es auch nicht auf die

tatsichlich geleistete Arbeitszeit an. Selbst wenn dem B2 zuzugestehen wire, dass dle
ermittelten Preise des Gutachters aufgrund der N1chtberechnung der Verwendeten
Spezialfolie um € 15 vom tatsachhch angemessenen Preis abwichen, verbleibt es nach -

wie vor bei einer erheblich iiber 100 % hegenden Abwelchung der geforderten von

~ den angemessenen Preisen.
Die weitergehende Klage war abzuweisen..

Das gilt zunéichst fiir Antrag la 2 bzgl. der Anlagen K 28-31. o

Im Hin‘blick auf diese F ormulare ist die Verantwortlichkeit des B1 nicht erkennbar.
Die Passivlegitimation des Bl hinsichtlich der Formulare ergibt sich nicht bereits aus
dem von der Kldgerin behaupteten Umstand, in den zugrundeliegenden Fallen sei di’e
Vertragsanbahnung ﬁber eine Nummer des él erfolgt. Der diesbeiﬁgliche Vortrag
der Klagerin ist unsubstantiiert. In den F dllen, die den Anlagen K 28-31 zugrunde Lie-
gen, wird weder die Nufnmer des B1 erwihnt, iiber die die Kontaktaufnahme stattge-
funden haben soll, noéh werden die Umstiinde der Kontaktaufnahme geschildert. Der

Umstand. dass anch in diecen Farmnlaran dia hannatan dandace T ool ~oslaalton
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sind, begriindet keinen Anhaltspunkt (iaﬁir, dass B1 ,.hinter den genannten Monteuren
stehe“. Die verwendeten Klauseln entspreéhen nach eigenem Vortrag der Kligerin
z.B. den durch das LG Stuttgart untersagten Klauseln (Anlage K50, Bl. 437 ff. d.A),
wobei die Kldgerin keinerlei Verbindung zwischen dem B1 und der Beklagten im
Stuttgarter Verfahren herzustellen vermag. Mithin tragen die Kléuseln nicht die ein-
dcutig zuzuordnende individuelle Handschrift eines Autors. Auch der Vortrag der
Kléigerin, die Formulare verwendeten ein einheiﬂiches Nummernsystem, d.h. eine

' ﬁjﬁfstellige mit ,,20...“beginnende Nuﬁuner, kann die von der K_léigerin behauptete

| Verbindung zwischen dem B1 uﬁd den betreffendén Monteuren nicht herstellen. Die
Auftragsnummern der B2, unzweifelhaft ein mit der B1 verbundenes Uhtcrnehrﬁen,
sind 4_-steliig und auf das jeweilige Auftragsjahr bezogeh (K28, K29 BIl. 284 f. d. A)),
aus Anlage4K26 (Bl. 282 d. A.) ist eine 6-stellige Nummer, beginnend mit
0 ersichtlich, aus Anlage K 24 BL 179 d.A.) eine 6-stellige, béginnend mit ,,5%

Der Umstand, dass .JSii®“ vor Ort auftaucht, stellt allein kein zwingendes
* Indiz fur eine Teilnahme des B1 dar, weil gl scinen Auftrag ja auch

unmittelbar vom Kunden oder von einem anderen als dem Vermittlungsdienst des Bl

“erhalten haben kann.
Keinen Erfolg hat auch Antrag zu 4.

Die Klagerin hat gegen die Beklagten mangels wettbewerbswidrigen Verhaltens kei- |

nen Unterlassungsanspruch wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1LUWG.

Der Hauptantrag zu 4 a) ist unbegriindet. Der Vbi'trag der Klégerin hinsichtlich der
Verbindung des B1 zu den im Antrag genanntén Uﬁtemehmen ist unsubstantiiert.
Aus ;ien in den Fernsprech- bzw. Braﬁchen_bﬁc;hern fur die Unternehmen angegebe-
nen Telefonnummern l4sst sich -k'einerle.i-Verbnindung zwischen den-Ur_ltérnehmen und

“dem B1 ableiten. Alle Nummern sind unterschiedlich und stimmen mit keiner der
‘Nummermn {iberein, die der B1 fiir seine Ge_sellschaften eiﬁgetragen hat.

~ Im Ubrigen besteht fur eine englische Gesellschaft be)(eht keinerlei Verpflichtung in

Deutschland tiber eine ladungsfihige Adresse zu verfligen, unabhingig davon, ob sg@
dort tétig wird oder nicht. Es ist ausreichend, dass sie iiber eine ladungsféhige An-
schrift im Griindungsland verfiigt. Dem Bi sowie seinen Subunternehmern steht im

‘Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit im Hinblick auf die in Art. 43, 48 EG ver-
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ankerte Niederlassungsfreiheit sowie Has Diskriminierungsverbot die Mbglichkeit of-
fen, im deutschen Geschiftsverkehr unter einer Gesellschaft englischen Rechts aufzy-
treten. Die von den Beklagten verwendeten Limiteds wurden nach englischem Recht
ordnﬁngsgemﬁﬁ gegriindet und verfligen dort iiber einen satzungsmiBigen Sitz. Es st
entgegen der Auffassung der Kl4gerin zur Annahme der Rechtsfihigkeit der betref-
fenden Gesellschaft nicht erforderlich, dass diese im Griindungsland Geschafistatig-
keit entfaltet und sich deren tatséchlicher Verwaltungssitz dort befindet. Ausreichend
ist, dass die Gesellschaft wirksam nach dem Recht des Griindungslandes gegriindet
wurde und dort ihren satzungsmiBigen d.h. rechtlichen Sitz hat (vgl. EuGH NIW 02,
3614; BGHNJW 03, 1461 £.). '

Entgegen der Ansicht der Kl4gerin fnuss der Sitz eines Call-Centers nicht zwingend
aus dem Telefonbucheintrag hergeleitet werden kénnen. Denn angésichts der heutzu-
tage geringen Unterschiede bei Preisen zwischen Orts- und F erngespréchen erwartet
der Verbraucher auch angesichts der Ubung in anderen Branchen hier nicht unbedingt
einen Sitz im Ortsbereich der gewihlten Telefonnummer.

Aus den gleichen Griinden hat auch der Hilfsantrag zu 4a keinen Erfolg.
Der Antrag zu 4 b) ist unbegriindet.

Die Klégerin hat gegen die Beklagten mangelé wettbewerbswidrigen Verhaltens bzw.

Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 3 UWG.

Die Tatsache, dass die Limiteds der B1 bzw. die Limiteds de’r Subunternehmer der B1
Geschéftspapiere nutzen, auf denen fiir die Gesellschaften keine ladungsféhige Ad-
resse in Deutschland angegeben Wird, stellt mangels Sittenwidrigkeit/ Irrefithrung
keinen Wettbewerbsversto$ 1.S.d. § 1, 3 UWG dar. Die in den Mitgliedsstaaten nach
dort geltendem Recht wirksam gegriindeten Gesellschaften, so auch die Gesellschaf-
ten der B1 bzw. deren Subunternehmer sind, soweit sie in Deutschland téiﬁg sind, hin-
sichtlich ihrer Rechte und Pflichten nach nationalem Recht so zu behandeln, wie die
entsprechenden deutschen Gesellschaften. Dies ist aqch dann der Fall, wenn die Ge- |
sellschaften im Griindungsland keinerlei G.e‘séhéiftstéitigkeiten nachgehen und sich ihr -
tatsdchlicher Verwaltungssitz nicht mehr im Griindungsland befindet. Die Anforde-
rungen des hinsichtlich der Ltd. einschlégigen § 35 a) GmbHG sind erfiillt, da auf den
streitgegenstdndlichen Geschftspapieren K 27, 28, 29 die ladungsfihige Adresse der
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4 .
Limiteds im Griindungsland GroBbritannien, wo sich der rechtliche Sitz der Gesell-

schaften nach wie vor befindet, genannt wird.
SchlieBlich erweist sich auch der Antrag 5 als ﬁnbegrﬁndet.

Die Klagerm hat gegen den B1 mangels Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch
wegen wettbewerbsmdngen Verhaltens aus §§ 3, 1 UWG. ‘

Die Vorlage der mit einem Amtstempel versehenen Liste von ',',or'tsﬁblichen Preisen

im Not6ffnungsbereich des Sachverstindigen “ durch die Monteure, verbun-
den mit der Erklarung, diese Liste werde den von ihnen gestellten Rechnungen zug- |
runde gelegt, stellt keine Irrefithrung i.S.d. §§ 3, 1 UWG dar. Das Vorlegen der. Liste
ist fiir sich genommen nicht dazu geeignét den Kunden vorzugaukeln, die konkret
verlangten Prelse seien von dem Sachverstandlgen gepriift worden. Vielmehr hat der
Kunde durch das Vorlegen der Liste an sich die Mogllchkelt die geforderten Preise

mit den ortsiiblichen zu vergleichen.

Soweit die Parteien iibereinstimmende Erledigungserklarungen abgegeben haben
(Antrag 1.a) aa), Anlagen K 22-26), waren die Kosten gemé8 § 91 a ZPO dem B1
aufzuerlegen, da er andernfalls verurteilt worden Wﬁre.» Durch Abschlusserkldrung

| nach Rechtshingigkeit hat er die materiell-rechtlichen Anspriiche der Kldgerin aner-
kannt; die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind nicht ersichtlich. |
Im Ubrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 269 111 2 ZPO, 92 1, 100 I ZPO.

" Der Entscheidung iiber die vorldufige Vollstreckbafkeitv folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709,
711 ZPO. '

Rau . Kistner Slutzky
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Landgericht Frankfurt am Main Lt. Protokoll
verkiindet am
Geschiftsnr.: 2/6 O 446/02 . ' 2.7.03
S 0
als Urkundsbeamtin

der Geschiiftsstelle

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit /
' - Klzgerin-

Prozessbevollmichtigter: M

gegen | _ »

D —————

) e
‘-,Beklagte—

Prozessbevollmichtigter zu 1): Rechtsanwalt .,

Prozessbevollmichtigter zu 2): Rechtsanwalt (SN

hat das Landgericht Frankfurt/Main - 6. Zivilkammer- durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Rau,

Richterin am Landgericht Slutzky und

Richter am Landgericht Késtner

auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 7.5.03 fiir Recht erkannt:
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l.a  Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall

der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6. Monaten zu unterlassen, im

geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-

tungen und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen .
aa) so genannte ,.Individualauftrage” und/oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen wie aus der Anlage K 27 er-
sichtlich; und/oder '

bb) Vertr‘aige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieBen und/ oder abschlieBen zu lassen, oh-
- ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iber die Identitét sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen
; und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsféhige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

. gibt, wie in den Fillen

1.b  Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, m
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen : Co

- aa) so genannte ,;Individualauftrige® und/ oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen, w1e aus den Anlagen K 24, 28,
29, 56 ersichtlich; und/oder

bb) Vertréige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieen und/ oder abschheBen zu lassen, oh-
ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iiber die Identitit sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen

“ und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden '
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine-
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsfahige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine-
ladungsfahlge Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

glbt wie in den Fallen “

2. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fur Jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen Materialkosten zu berechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln
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A= ERRARSRSIP bei dem nach der Materialliste (Anlage

K41) ein Preis in Héhe von € 147,68 berechnet wird, der angemessene Preis

jedoch nur € 10,46 betrigt, und SHEEGCGSHENIEINNNN® bei dom

¢ ‘nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von € 147,68 berech-
net wird der angemessene Preis jedoch nur € 14,01 betriigt.

3. Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
“der Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fuir Schlusseldlenstlels-
tungen
: a) bei telefonischen Auftragen den yorausswhthchen Gesamtpreis ei-
ner Schliisseldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben
zu lassen, wie in den Fillen N, in dem als voraussichtlicher Preis €
89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Héhe von € 357,28 in
Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und Sg@ill, in dem als voraus-
sichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59); und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu be-
rechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber
dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fllen igaillk (Anla-
ge K 58).5e (Anlage K 59) und #® (Anlage K 60).

4, Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Von den Gerichtskosten und den auBergerichtlichen Kosten der Klége-
rin tragen die Kldgerin und der Beklagte zu 1) je 29% und der Beklagte zu 2)
-42%. Von den auBergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1) tragen dieser
und die Kligerin je die Hilfte. Der Beklagte zu 2) hat seine auBergerichtlichen
Kosten selbst zu tragen. _ '

6. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar, fiir die Kldgerin jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung in Hohe € von 34.000,-. Die Klégerin kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Hohe von € 800,- abwenden, falls nicht
der Beklagte zu 1) vor der Vollstreckung entsprechend Sicherheit leistet.

Tatbestand

_ Der Beklagte zu 1) (Bl) ist Geschéftsfiihrer und Gesellschafter der enu——= .,
SRR, < vermittelt Schliisseldienstleistungen. Der Beklagte zu 2)
(B2) unterhélt die 1NN dcren Director er ist, und betreibt Schliisseldienst-

leistungen, wobei er auch als Monteur tétig wird.
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Auch Wl hatte mehrere englische Limiteds eingetragen, darunter die 0-24 Schlussel-
dienst Notdienste Vermittlungszentrale Limited mit rechtlichem Verwaltungssitz in
London, die er Mitte 2001 beim Gewerbeamt \Sssislligilid® angemeldet hatte, und als

~ deren personlich Vertretungsberechtigter der Bl im Gewérber'egister Bad Soden ein-

getragen war. -
Die genannten Limiteds tibten in GroB8- Britannien keine Geschiftstatigkeit aus. |

Der W betrieb ein Call-Center zur Entgegennahme Von Anrufen von Kunden, die ei-
nen Schlusselnotdlenst bestellen wollten und vermittelte diese Aufirdge an Zweitun-

" ternehmen, darunter auch an das des B2. Die SEEEER |attc mit der 0-24
Schliisseldienst Notdienste Venmttlungszentrale Lumted fiir die der B1 zeichnet, am
04.06.2002 einen dlesbezughchen Venmttlungsvertrag geschlossen

Der'®b unterhielt Eintréige mit dazugeh(jrigen Telefonnummérn in diversen Telefon-
biichern ,,das Ortliche®, und Branchenbiichern ,,Gelben Seiten der Deutschen Tele-
kom AG, in denen fiir seiﬁ¢ Unternehmen Eintrége unter der jeweiligen Ortsnetz-

" kennzahl aufgeﬁihrt waren, obwohl weder der B1 noch seine Subunternehmer in die-
sen Orten eine Niederlassung unterhielten. Auch im elektronischen Telefonverzeich-
nis www.telefonbuch.de befanden sich fiir diemmntragun-
gen in mehr als 70 Gemeinden, jeweils unter der betreffenden_OrtSvOrwahl. Diese

| Nummern wurden von Bl fiir die Entgegennahme voﬁ Telefonaten bzgl. Schliissel-

diensten ge;iutzt. Gleicﬁes galt fiir die ‘40-24_ Schliisseldienst Notdienste ‘Vermittlungs-
zentrale Limited, auch diese warb in diversen Gemeinden jeweils unter einer Orts-
netzvorwahl, ohne dass in diesen Gemeinden die Gesellschaft oder qiner der Subun-

ternehmer eine Niederlassung unterhielten.

Die unter den betreffenden Ortsnetzkennzahlen getitigten Kundenanrufe wurden an
das zéntrale Call-Center des B1 weitergéleitet, Wobei die Kunden nicht erfuhren, dass
ihr Auftrag zur Bearbeitung an Dritte Unternehmen we'itergeleitet Wurdé. Die ausfiib-
renden Unternehmen waren ih Form von eﬁglischen Limiteds tétig, auch dieses wurde

' getellt ebenso wenig die Identitit der hinter dem Call- Center stehenden Gesellschaft

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de
5 _
Die Unternehmen, an die B1 die _éingegangenen Auftrige vermittelt, verwendeten an-
lasslich der Durchfiihrung der Schliisseldienstauftrage Formulare fir ,JIndividualauf-
trige” und ,,Rechnungen®, auf denen sich vdrfonnuliefte Klauseln befanden, die
zwecks Einbeziehung in das Formular jeweils vom Kunden anzukreuzende Felder mit

der Beschriftung ,,JA“ bzw. ,,NEIN* beinhalteten.
' Diese Klauseln lauteten ﬁ.a. wie folgt:

,Ich wurde dariiber aufgeklirt, dass der Notdffnungsservice angesichts seiner stindi-
gen Verfiigbarkeit wesentlich héhere Preise als die allgemeih verfiigharen Handwer-
‘ker berechnen muss.“ (so auf den Formularen K 24, 27, K 56) ‘

,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen und

akzeptiere diese:* (so auf den Formularen K 27, K 28, K 29)

,,Ich erkldre hiermit, dass sémtliche vorstehenden Arbeit_en zu meiner vollsten Zufrie-
denheit ausgefiihrt wurden. Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und ver-
pflichte mich, diesen in vollem Umfang auszugleichen“ (so auf den Formularen K 24,

27,K 30, K 31)

,, Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpflichte mich, diesen in vollem '
Umfang auszugleichen® | ‘

,»Der Auftraggeber entbindet die Auftragnehmenn von der Haftung bei der Notoff-
nung entstehenden Schiden® (K 24, K 56).
Auf den Rechnungsfbnnularen waren z.T. die Telefonnummern S so K
22,23, 2A4 26, 27) sowie 0180- 5551222 ( so K 25) als Kontaktnummer fiir Be-
schwerden/ Nummer der technischen Hotline abgedruckt, die an die Firmengiamme®

R b m belde mit Sitz in

. Bad Soden vergeben worden waren.

Bei Durchfiihrung der Arbeiten wurden Materialien, insbesondere Schldsser/ Schlief3-

zylinder verwendet, die den ausfiihrenden Monteuren von der o pE—
@ zur Verfiigung gestellt wurden, und die nach dem Einbau mit dem Jewelhgen

Monteur abgerechnet wurden. Die Schlosser/ thnder trugen die Gravur ~

ebenso die Schliissel/. Nachschliissel, auf denen zusitzlich noch die Telefonnummer

SRR i craviert war.
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Am 18.06.2002 gegen 17:45 h bestellte Frau Sl aus Obertshausen, nachdem 1hr

bei von Innen steckendem Schliissel die Tiir zugefallen war éinen Schliisseldienst. Sie

hatte die Nummer des Gluaialih. Schliisseldienstes NN ccwihlt, die
sie den ,,Gelben Seiten Regional* 2001/2002 entnommen hatte. Als Preis fiir die Tiir-

offnung wurden ihr € 87.- zzgl. Anfahttskosten genannt. Gegen 20:45 h traf der Mon- '

teur ein und fiillte den oberen Teil eines Rechnungsformulars (Anlage K 27) aus,
dann forderte er Frau NN auf, das Formular zu unterschreiben, da er anderen-

falls sofort wieder gehe. Innerhalb von 15 min. bohrte er das Schloss auf und ersetzte
den Zylinder durch einen neuen, der die Aufschnft S (g, sowie

_ Dann fiillte er gegen 21:25 h den zweiten Teil des

Rechnungsfoxmulars aus, den Frau Schréder unterschrieb, und stellte € 552,16 in
Rechnung.

Auch in sonstigen wurden die Rechnungsfoﬁnulare im Anschluss an die duréhgéﬁihr—

ten Arbeiten vom jeweiligen Monteur selbst ausgeﬁillt;

Am 02.07.2002 ‘bestellte Frau Sl einen Schliisseldienst. Die Schliisseldienstleis-
tung erbrachte der B2 Auf ihre telefomsche Anfrage bei Auftragserteilung hin war
Frau Dohse ein Bet—rag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen-den Parteiern

-~ streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde. Die
Arbeiten bestanden im (")f_fnen einer Tiir ohne Zerstérung und Materialaufwand. In
Rechnung (Anlage K 28) gestellt hatte ihr der B2 € 357,28. | |

Am 11.05.2002 bestellte Frau QBB cinen Schliisseldienst. Auf ihre telefonische An-
frage hin war il-hr ein Betrag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen den Partei-
ern streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde.
Als der B2, der die Schliisseldienstleistung erbringen wollt_e' vor Ort mehr verlangte,
schickte ihn Frau Smits wieder weg, ohne dass es zur Erbringung einer Arbeitsleis-

tung kam. Spiter wurden ihr € 162, 40 als Anfahrtskosten in Réchnung gestellt (An--
lage K 59). ' A

Am 27.06.2002 stellte der B2 Fraueiiill®®, fur die er Schliisseldienstleistungen er-
bracht hatte, € 351, 48 in Rechnung (Anlage K 60). -
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Die Kldgerin beauftragte den Sachverstindigen ‘s mit der Uberpriifung der
Angemessenheit der in den Féllen JNSNSNENN i Rcchnung gestellten Prei-

se. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass diese nicht angemessen sein, so hétte der orts-
iibliche Preis im Fall i € 101,56, im Fal € 101,56 und im Fall 4gms €
22,21 betragen (Anlage K 61, Bl. 520 ffdA) ‘

Bei Rechnungsstellung fur die Durchﬁlhrung von Schliisselnotdienst- Dlenstlelstun-
gen verwendete der Monteur _eme Liste von Festpreisen, die mit dem
. Stempel des dffenthch bestellten und vereidigten Sachversténdigen mverséhen

- war. Den Kunden wurde mitgeteilt, dass die in der Liste enthaltenen Preise den ge-

stellten Rechnungen zugrundegelegt wiirden.
Die Klégerin behauptet, die Telefonnummern§EEEENE— somm

wiirden nach ‘wie vor von der B1 genutzt, er sei unter beiden Nummern personlich

erreichbar.

Die Kléige;rin behauptet weiter, dass in den den F ormu_laxen K 27, 28, 29, 30, 31
zugrundeliegenden Fillen die Aufnahme der Vertragsbeziehungen tiber die Telefon-

nummern des B1 erfolgt sei.

Die Klégerin béhauptet ferner, dass B2 im den F ilien WENEEENRNORINNE Preisc be-

~ rechnet habe, die mehr als 100 % tiber dem noch angemessenen Preis gelegen hatten.

Die Klagerin behauptet, der B1 zwinge die fiir ihn titigen Mbnteure, bei ihm die fiir
die Erfiillung der Schliisseldienstleistungen notwendigen Materialien zu erwerben.
Die Monteure diirften keine anderen Materialien fiir die Erbringung der Schliissel-
Notdienstleistungen einsetzen. Die Kligerin behauptet weiter, dass die von B1 den
Monteuren fiir das Material in Rechnung gestellteﬁ Betréige Vollkommen iiberhoht |
seien, und zwar durchéc;hnittlich um 516 %, was ein Gutachten des Sachversténdigen
Herrn (R (Anlageh K 42) ergeben habe, das auf Grundlage einer Materialliste -
des Beklagten zu 1) (Anlage K 41) erstellt worden sei. Die Kldgerin behauptet, dér

B1 stelle den Monteuren fiir den Artikel ~

€ 147,68 in Rechnung, wobe1 nach dem genannten Gutachten (Anlage K 42) der ﬁlr

den Artikel iibliche Preis € 10, 46 betrage; fiir den Artlkelw

iSRS € 147,68 in Rechnung, wobei nach dem genannten Gutachten
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(Anlage K 42) der fiir den Artikel iibliche Preis € 14, 01 betrage. Diese iiberhohten

- Preise wiirden dann von den Monteuren an die Kunden weitergegeben.

Die Klégerin behauptet weiter, dem Bl gehérten wie sich an den Telefonnummern

ablesen lasse, die nicht in einem deutschen Handels- bzw. Gewerbereglster eingetra- -

genen Untenehmenm
9 K 64, Bl. 568 d. A.) in Frankfurt und m(w
S X 64, Bl. 569 d. A) sowie die’ Untemehmen“-

W}(és BL 571 d. A) und der
m in Diet-

zenbach (Tel.: SENEEENE®, K 65, Bl. 570 d. A) fiir die er Anschliisse in Gemein-

den unterhalte, in denen kéine Niederlassung/ Filiale der betreffenden Gesellschaft

bestehe.

Dem Verfahren ging der. Besc'hluss des Landgerichts Frankfurt (AZ 2-06 O 376/01)
vom 09.11. 2001 voraus, in dem dem B1 im Wege der elnstwelllgen Verfligung unter-

sagt wurde:

,,In Werbemedien, insbesondere in Branchenverzeichnissen, Zeitungen und anderen
offentlichen Mitteilungen, Eintragungen ihres Unternehmens (Schliisseldienst) unter
dem Ortsnamen einer Gemeinde zu versffentlichen, ohne darauf hinzuweisen, dass an
\dlesem Ort eine eigene Filiale/ Niederlassung/ Betriebsstitte nicht betrieben wird und
ohne in der Werbung darauf hinzuweisen, dass die Durchfiihrung der Auftréige nicht
durch das eigene Unternehmen, sondern durch einen Subunternehmer erfolgt, wenn
der Subunternehmer in dieser Gemeinde bzw. diesem Ort keine Filiale/ Niederlas-
sung/ Betriebsstitte hat, wie in den Féllen"Sili#™nd ¥ und im Falle s,

Das OLG untersagte dem B1 auf Beschwerde der Klagerin hin mit Beschluss vom

04.01.2002 (AZ 6 W 218/01) im Wege der emstwelhgen Verﬁlgung ferner es zu un-

terlassen:

- bel telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Preis einer Schliisseldienstleis-
tung unzutreffend anzugeben, wie im Falle $8l® wo als voraussichtlicher Preis 150
DM genannt, jedoch 359 DM in Rechnung gestellt wurden:

- fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fillen ‘e und
.- nach der Erbringung von Schlusseldlenstlelstungen den Kunden durch Manlpulatl#
on des Tiirschlosses auszusperren, falls dieser sich weigert, die in Rechnung gestel]-

ten Kosten sofort und vollstidndig zu bezahlen.

Der B1 gab beziiglich der einstweiligen Verﬁigurigen mit den Aktenzeichen 2-06 O

376/01 ind 6 W 21R8/01 eine Ahachlnccarlklimima ah fAnlanma ¥ 11 R1 112 4 AN
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Die Klégerin hatte zunéchst auch die Formulare K 22-26 zum Gegenstand des nach-
folgend wiedergegebenen Antrages zu 1 a) aa) gemacht. Insoweit haben die Parteien
jedoch den Rechtsstreit in der ‘Hauptsache libereinstimmend fiir erledigt erklért, nach-

dem B1 insoweit eine Abschlusserklidrung abgegeben hatte.

" Die Kldgerin beantragt nun noch,

- 1. a) den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in H6he von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, '

_im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir
Schliissel- und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen

aa) sogenannte "Individualauﬁféige" und/oderv "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 27, 28, 29, 30, 31 ersichtlich;

und/oder

bb)  Vertrige tiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere tele-
fonisch, abzuschlieBen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
Abschluss des Vertrages iiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu

mforrmeren wie in den Fallen Y., nd -

~und / ovderv

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbraucher,
der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewdhlt hat, dariiber zu in-
formieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber.keine

- ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt gibt, wie in den Fallen il und -

1.b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
~gen : ' ‘

aa) sogenannte "Individualauftrige” wund/oder "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 24,28, 29, 56 ersichtlich; .

und/oder

bb) Vertrége iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere te-
lefonisch, abzuschliefen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
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Abschluss des Vertrages tiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu
informieren, wie in den Fallen S und Staab;

und / oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbrau-
cher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewihlt hat, dariiber zu
informieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt glbt wie in den F allennund -

2. den Beklagten zu 1) zu Vefurteilen es bei Meldung eines ﬁlr. Jedén Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft oder Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen Materialkosten zu berechnen und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr
tiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln (e
SimRidddp bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von €
147,68 berechnet wird, der angemessene Preis jedoch nur € 10,46 betrigt, und'
bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis

in Héhe von € 147, 68 berechnet wird, der angemessene Prels jedoch nur € 14,01 be-

tragt; - . :
3. den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-

widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) bei telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Gesamtpreis einer Schliis-
seldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben zu lassen, wie in den Fil-
len ¢S, in dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Be-
trag in Hohe von € 357,28 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und-, in
dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59);

und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen

. und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber dem noch angemessenen
Preis liegen, wie in den Fillen, {Jjils (Anlage K 58) B (Anlage K 59) und-
(Anlage K 60).

4.  den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall»der
- Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes in Héhe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im gz

schéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) Telefonanschliisse fiir die Entgegennahme von Kundenauftrigen betreffend
Schliisseldienstleistungen unter nicht in einem dentschen Handeleresicter ader dent-
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schen Gewerberegister eingetragenen Unternehmensbezeichnungen, wie in den Fillen

der g Yt 1 20k furt am Main und der
SN  [rankfurt am Main, und / oder in Gemeinden, in

denen keine Niederlassung betrieben wird, wie in den Fillen der il
in Dietzenbach und der

n Bad Homburg, anzumelden
und / oder zu unterhalten und oder anmelden und / oder unterhalten zu lassen;

hilfsweise zu a),

die Rufnummern von Telefonanschliissen fiir die Entgegennahme von Kundenauftri-
gen, die in Fernsprechbiichern und/oder in Fernsprechverzeichnissen im Internet, ins-
besondere in den Telefonbiichern der Deutschen Telekom AG, eingetragen werden,
zu verdffentlichen oder veréffentlichen zu lassen, wenn die Eintrdge auf nicht in ei-
nem deutschen Handelregister oder deutscheu Gewerberegister eingetragene Unter-
nehmen lauten und / oder unter Gemeinden erscheinen, in denen keine Nlederlassung
betrieben wird oder kem Subunternehmer eine Niederlassung unterhalt; .

und/oder

b) englische Gesellschaften, sogenannte Limiteds, zu benutzen und oder benutzen
zu lassen, wenn fiir diese in den Geschéftspapieren, insbesondere in den Auftrags-
und Rechnungsformularen, keine ladungsfiihigen Anschriften in Deutschland, an die
sich die Kunden wenden konnen, angegeben werden, wie bei den Anlagen K 27, K 28
und K 29;

S. den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es be1 Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
\mderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen

~ Schliisseldienstkunden im Zusamrnn'enh‘ang mit der Rechnungsstellung iiber Schliis-
seldienstleistungen eine Liste mit den ortsiiblichen Festpreisen im Notdffnungsbe-
reich, die mit dem Stempel eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstindi-

gen, insbesondere des Sachverstindigen GUENSNR, verschen ist, vorzulegen
und / oder vorlegen zu lassen und dabei gleichzeitig zu erkldren und oder erkléren zu

lassen, dass diese Liste der Rechnung zugrunde gelegt werde, wie in dem Fall O

' Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

bereits im November 2001 mitgeteilt, dass die Firma m-
N (ic Nummex’ iibernehmen solle, was

ATanl e Ain TThartra.

1he» v7Aan Aaw Masitanlhine Talalimce A avialh ccvecmma b e Ans A2
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"gung bis zum 01.02.2002 nicht erfolgt sein, habe dic FEG—IG—_—_—SSREEED i
Nummer (RSN sowie alle iibrigén Nummern mit Ausnahme der_
& an die Firma S
vermietet und die eingehenden Gespréche dorthin weitergeleitet. Nachdem die Deut-

- sche Telekom G schlieBliéh‘ mitgeteilt habe, dass eine I'Jbert'ragung> der Nummer

. -mcht mbglich sei, habe dle— dlese Nummer ,

- gekiindigt. Ummttelbax nach Zustellung der elnstwelhgen Verﬁlgung 2-06- 0 376/ 01
habe man der Deutschen Telekom AG mitgeteilt, dass die Firma glilllljigg die besag-

ten Rufnummern aufgeben und eine Firma S SRR i cs-

tibernehmen wolle. Der B1 behauptet ferner, dass er bereits am 03.01.2002 als Direc-

tor dCM“ zuriickgetre-

ten sei.

Der B2 behauptet, dass das vom Sachverstandlgen — erstellte Gutachten

- unzutreffend sei. Ein solches Gutachten lasse sich zum Einen nicht innerhalb eines
Tages»erstellen, ohne dass eine Ortsbesmhtlgung vorgenommen werde,_zum Anderen
seien ihm bei der Auswértung der dem Gutachten zugrundégel;egten Unterlagen Feh- ;
ler unterlaufen, so habe er die verwendete Speziaifolie als Abdeckmateﬁél qualifizier,
in Wirklichkeit handele es sich _] edoch um eine Spezialfolie zur Tiir6ffanung. Zudem

habe der Séchversténdige seiner Berechnung die falschen Zahlen zugrunde gelegt.

Der B2 behauptet, es erfolgten keine telefonischen Angében eines Vvor'aussichtl-ichen
Gesamtpreises am Telefon, dort wefde ﬁﬂmer ein Mindestpréis genannt, wobei am-
Telefon klargestellt Werde dass dies ein Mmdestprels zzgl. F ahrtkosten sei, der je

" nach Aufwand und Tageszelt variieren kénne. Zudem kénne er, da er in keinster Wei-
se an der Entgegennahme von telﬂefomschen Anfragen beteiligt sei, die in den Fallen
‘ gemachten Angabén zur H6he des voraussichtlichen Préises_ lediglich

mit Nichtwissen bestreiten.

Der Bl behauptet die vom von der Kl4gerin beauftragten Gutachter VerWendete Ma-
terialliste (Anlage K 41) sei ein aus diversen Schriftstiicken zusammengestiickeltes
Dokument; Autorent Krutzinna habe ihren Monteuren niemals Preise, wie aus der
Liste ersichtlich, fiir Materialien in Rechnung gestell. Zydem sei die Neutralitit deé
Gutachters nicht gegeben, da es sich um einen Sachverstandlgen der Kldgerin hande-

le. Die in' Aniage K 43 zusammengestellten Betrage seien unrichtig.
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Der B1 behauptet, die streitgegensténdliche Liste des Sachverstandigen g sei
auf der Internet- Seite des HR 6ffentlich zuééinglich. '
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten

Schriftsétze ergdnzend Bezug genommen.

Entscheidtmgsgrii‘nde

:Dié Klage ist z;léissig. :
Entgégen der Auffassung der Beklagten sind die Antrige zu 1 a) aa) bzw. 1 b) aa)
nicht mangels Bestimmtheit unzuléissig, da aus ihnen der Gegenstand der begehrteh-
Unterlassung j e_denféllé durch Bezugnahme auf die genannten Anlagen klar hervor-
geht. Auch die Antrige zu‘ 2., sowie zu 3.b) sind aufgrund der Bezugnahme auf spezi-- |
 fische Falle der behaupteten Zuwiderhandlungen hinreichend bestimmt gefasst.

Die Klage ist tellwelse begrundet
Die Klagerln ist hinsichtlich der geltendgemachten Anspriiche klagebefugt gem §13

II'Nr. 4 UWG

Der Antrag zu 1.a) aa) ist nur teilweise begriindet, ndmlich beziiglich Anlage K 27.

- Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) .einenI‘Jnterlassungsanspruch wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 307 1, 11, 309 Nr. 12 b, 8 b aa BGB.
Denn ungeachtet sonstiger von der Kl4gerin erhobener Beansfandungen enthilt das
Formular einen generellen Haftungsausschluss sowie die ein Anerkenntnis von Preis
und Rechnung, was in AGB nicht zulissig ist. Ind1v1dua1vere1nbarungen liegen mcht
vor, weil die Formulare nur theoretisch Wahlmoghchkelten des Kunden enthalten, in
Wirklichkeit aber Qoréb vom Unternehmer ausgeflillt und dann dem Kunden zur Un-
terschrift présentiert werden. Ob in dem Formular noch weitere wettbewerbswidrige
'Elemente enthalten sind, kann offen bleiben. Bereits dieser eine Wettbewe'rbsversf%%
rechtfertigt es, dem auf das Verbot des gesamten Formulars gerichteten Antrag statt-
zugeben. Denn ein auf das Verbot der konkreten Verletzungshandlung gerichteter
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' Antrag ist schon dann in vollem Umfén'g begriindet, wenn die konkrete Verletzungs-
handlung eine einzige konkrete Wettbewefbsw_idrigkeit enthélt; es kommt nicht dar-
auf an, ob die Verletzungshandlung im tibrigen wettbewerbsgeméﬁ oder wettbe-

werbswidrig ist (vgl. BGH WRP 01,400 ")

Hinsichtlich des Formulars K 27 (vom 18.09:2002) ist B1 passiv légitimiert Seine
Storereigenschaft erglbt sich aus § 13 IVUWG, da der ausfiihrende Monteur als Be-

_ auﬁragter des B1 anzusehen ist. Der Emﬂuss des Bl geht tiber die reine Verm1tt1ung
des Monteurs im Vorfeld der Arbeiten hinaus, 1nsbesondere angesmhts des Umstands
dass der B1 hinsichtlich der von ihm vermlttelten Auftrage spéter eine technische
Hotline- und Beschwerdenummer zur Verfiigung stellt. Zum einen trigt das streitge-
genstéindliche Formular die zumindest der W

“ zurechenbare ,,_ Rufnummer" _
als Kontaktnummer fiir Beschweren/ Technische Hothne Dies stellt dies fir den B1

einen wirtschaftlichen Vorteil dar, da ihm bei eingehenden Beschwerden ein Teilbe-
trag der Telefonkosten zﬁﬂiéBt. Auch gestattet der B1 eine Verwendung des‘Fofmu- :
lars durch den Monteui es ist nicht denkbar, dass die entsprechende Nummer ohne

. Wissen/ Wollen der B1 verwendet wird. Der Einwand des B1 er habe die Rufnummer

~ letztendlich gekundlgt ist unsubstantnert Zum einen ist das vorgelegte Schreiben der
Deutschen Telekom AG vom (08.1 1.2002, Bl. 540d. A)) istim Hinblick auf die ge-
nannte Nummer/ die behauptete Kﬁndigung der Rufnummer nicht aussagekriftig,
insbesondere da als Betreff eine ,,Umfirmierung™ genannt wird. Zum anderen wurde
die Nummer noch am O2._07.2002"von einer ,M“ im ge-
schiftlichen Verkehr genutzt (Anlage K 44, Bl. 310 d.A.). Diese Gesellschaft firmiert
unter der gleichen Adresse wie der B1, der in der ...
J® nach eigenem Vortrag eine Waschanlage betreibt und zieht, wie im Fall -
(Aﬁla‘ge K 45, BL. 311 d.A.) offene Forderungen der Subunternehmer der B1, hiér die
des B2 ein. Dariiber hinaus wurden bei Ausfithrung des Auftrags Materialieﬁ des Bl
eingebaut, dig diesem aufgrund der Gravur zweifelsfrei zuzﬁordncﬁ sind. Die Kam- |
mer sieht auch B1 auch noch in der Verantwdrtung fiir Rufnummern der Firma il
Wb Zwar mag er am 3.1.02 offiziell von dem Amt des Direktors dieser Firma zu-
riickgetreten sein. Vollig untitig fiir diese Firma ist er anschheBend allerdings mcht
wie der ,,Vermittlervertrag® vom 4.6.02 (Bl. 379 d.A.) belegt, den Bl unterschneben
hat. Es fallt weiter auf,- dass die _Firma-. laut einer Auskunft der deutsch-

* britischen Industrié- und Handelskammér fiir das Finanzjahr mit Stichtag zum
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31.5.02 bestétigt hat, nicht gesc-:héiftstéftig geworden zu sein. Andererseits will die Fa.
R, 1 1. 2. 02 ihre Telefonanschliisse an die in i,
vermietet und gleiéhzeitig die Annahme und Weiterleitung eingehende Telefonate
versprochen haben. Die auf die Fa. Autorent Krutzinna eingetragenen Notrufnum-
mern haben nun in der Folgezeit funktioniert, wie die von der Antragstellerin bean-
standeten Vorfille zeigen. Da die Firma Wil nicht gesché‘ftstéitig war, miissen

die Vermittlungsleistungen also doch noch von der Fa. — erbracht
worden sein, fiir die auch der B1 als Geschéftsfiihrer haftet.

Bégn'indet ist auch der Antrag zu 1.a) bb).
Die Kligerin hat gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch Wegen wettbe-

werbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 312 ¢ BGB.

'Der Umstand, dass den Schliisseldienstklinden bei der telefonischen Annahme ihrer
‘Schltisselnotdienstaufirédge durch das Call-Center nicht mitgeteilt wird, Wer ihr tat-
sichlicher Vertragspartner ist, stellt einen Versto gegen die Informationspflicht éus
§ 312 ¢ BGB dar und ist damit unter dem Gesichtpunkt des ,, Wettbewerbsvorteils .
durch Ausnutzung der Unc_éffahrenheit“ wettbewerbéwidrig i.8.d. § 1 UWG."

Entgegen der Auffassung des B1 wird bei Annaluné der Kundenauftrage durch das
Call-Center zwischen dem anrufenden Verbraucher und dem Unternehmen des Bl ein
Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312 b) BGB geschl_ossen, der nimlich -und allerdihgs
lediglich- die Vermittlung einer Schliisseldienstleistung'zum‘ Gegenstand hat. Der
Vertragsschluss erfolgt ausschlieBlich telefonisch, d.h. ausschlieBlich unter

. Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Die von der B in den
Fernsprechbiichern bzw. Branchenbiichern geschalteten Anzeigen/ Rufnummern sind
als M“ zu sehen. In der Bitte der Schliisseldienstkunden, ihnen

" zur Ausfiihrung des betreffenden Aufirags einen Monteur zu schicken ist das Angebot
zu sehen in der Entgegennahme der Auftrags durch die Mitarbeiter des B1, verbunden

mit der Erkldrung, man werde jemanden schicken, die Annahmeerklarung.

Stattzugeben war auch dem Antrag zu 1 a cc, weil es irrefithrend (§ 3 UWG) er-

scheint, dass sich hinter einer 6rtlichen Notrufnummer letztendlich ein irgendwo in

London ans&ssiges Unternehmen verbirgt, mit welchem Umstand angesichts der aus
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A

der Notsituation folgenden I')ringlichkeit kein verniinftiger Verbrauchér zu rechnen

bréucht, weshalb darauf hinzuweisen wire.

Begriindet ist auch der Antrag zu 1 b-aa.
Die Klauseln: R
- ,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese“(K 24 ) sowie
- »» Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpﬂlchte mlch diesen in vol-
lem Umfang auszuglelchen“ (K 24, ,K 56), bzw.
,,Rechnung wud anerkannt (K 28, K 29)«
verstoBen gegen § 309 Nr. 12 b BGB Die Klauseln stellen auerdem eine unange-
messene Benachteiligung des Kunden dar, Sie fiihrt dazu, dass dem Kunden die Gel-.
tendmachung seiner Rechte im Hinblick auf moglicherweise stark {iberhohten Preise,
“bzw. Umfang der ausgeﬁihrtel_i Arbeiten von Vorneherein erschwert wird, insbesonde-
re; da es ihm in der besonderen -Zwé,ngslage in der er sich in der Regel befindet,
‘wenn er die Dlenste eines Schliisselnotdienstes in Anspruch nehmen muss, in der Re- -
gel nicht moghch ist, die geltendgemachten Preise bzw. Abrechnungsposten in aus-

reichendem Umfang zu iiberpriifen, bevor er sie anerkennt.

Der B2 ist als Verwender dieser Formulare passivlegitinliert. Ein Wegfall der Wie-
derholungsgefahr tritt entgégen der vom B2 gesuBerten Ansicht erst ﬁlit Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung ein (Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbsrecht
22. Aufl., Einl. UWG Rn. 263f. ). s
Erfolg haben auch die Antréige 1 bbbund 1 b cc. Sie korrespbndieren in der Sache
mit den oben bereits abgehandelten Antréigen 1 a bb und 1 a cc und betreffen die Haf-
tung des B2. Obwohl B2 an den Geschehnissen um die telefonische Vermittlung von
Notrufen nicht beteiligt sein mag, nutzt er jedoch die von den Firmen des B1 bei der ,
Akquisition begangenen WettbeWerbéverstﬁBe fiir eigene Wettbewerbszwecke aus,
indem er mit den unsachlich akqﬁirierten Personen Vertréige tiber die Tﬁ"ri')ffnung ab-
schliet. Dies reicht zur Annahme der Storerelgenschaft bereits aus (Vgl K&hler/ Pi-
per, UWG, 3.Aufl., Einf 245).

Auch dem Antrag zu 2. war stattzugeben.
Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) einen Unterlassungsanspruch wegen

wetthewerhswidrioen Verhaltene ane 88 1 TTW(F 138 TRGR
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+

Der B1 titigt wucherische Rechtsgeschifte 1.S.d. § 138 1 BGB, indem er seinen Sub-
unternehmern fiir die streitgegenstindlichen Materialien Preise berechnet, die weit
tiber 100 % tiber dem angemessenen Preis liegen bzw. berechnen lasst, indem seine
Subunternehmer die {iberhdhten Preise mit Rechnungsstellung an den Kunden wei-

- tergeben. Ein VerstoB gegen das Wucherverbot des § 138 BGB stellt unter dem, Ge-
sichtspunkt des “Vorsprungs durch Rechtsbruch” einen WettbewerbsverstoB i.S.d. § 1
UWG dar; § 138 ist insoWeit als wettbewerbsbezogene Norm anzusehen. Ein dem

- Wucherverbot Zuwiderhandelnder handelt nach Auffassung der Allgemeinheit nicht
nur sittlich, sondern auch wettbewerbsrechtlich verwerflich (K&hler/ Pieper UWG, 3. _
Aufl, § 1 Rn. 746).

Der Umstand, dass die verlangten Preise mehr als 100 % iiber den angemessenen
Preisen fiir die entsprechenden Materialien liegen begriindet fiir sich genommen noch
nicht die Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 I BGB, schafft allerdings eine tatsichliche
Vermutung fiir das Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung (Palandt BGB, 62. Aufl.
Rdn. 34a). Diese Vermutung hat B1 nicht widerlegt. '
B1 gesteht zu, den Subunternehmern die genannten Materialien zu verkaufen; sein
Vortrag, dass er dafiir nicht die in Anlage K 41 genannten, bzw. die von den Subun-
ternehmern an die Kunden weitergegebenen Preise verlange, ist dagegen unsubstanti-
iert, insbesondere da dem Vortrag des Bl keinerlei Anhaltspunkte dazu zu entnehmen
sind, 211 welchen Preisen er die Materialverkdufe denn sonst zu titigen meint. Es be-
stehen dartiber hinaus keine Zweifel an der Angemessenheit der dem Sachverstindi-
gengutachten (Anlage K 42) entnommenen Preise fiir die streitgegenstéiﬁdlichen Ma-
terialien. Der Vortrag des Bl ist nicht geeignet, dessen Glaubwiirdigkeit in Frage zu
stellen. Zuni einen -besteht kein Anlass, an der Neutralitit des Gutachters zu zweifeln,
da es sich, entgegen dem Vortrag des B zu 1,) nicht um eiﬁen Sachverstéindigén der
Klagerin, sondern um einen der Handwerkskammer handelt. Zum anderem erfolgte
die Berechnung der marktiiblichen Preise durch den Sachverstindigen nicht auf
Grundlage der von dem B1 angegriffenen Materialliste (Anlage K 41), sondern auf-
grund einer Materialliste bzw. Ladenverkau%slisfé des Gutachters (vgl. Bl. 306d. A.).

Der Antrag zu 3 a) ist begriindet.

Die Klégerin hat gegen den Beklagten zu 2) einen Unterlassungsanspruch wegen Irre-

filhrung aus §§ 3, 1 UWG.
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.
r

Der B2 verstoBt gegen das Irrefithrungsverbot des § 3 UWG, indem er dem Kunden
bei Auftragserteilung telefonische Angaben hinsichtlich der zu erwartenden Kosten

erteilen ldsst, die 100 % (wie im Fall SSll88 bzw. mehr als 300 % (wie im Fall Jijii
@runter dem nach Erfiillung des Auftrags tatséichlich geforderten Preis liegen.

Mit Nichtwissen kann B2 diese Behauptungen der Kl4gerin zuléissig.nichtl bestreiten,
weil die telefonischen Angaben von seinem Vertragspartner stammen, bei dem er sich

zumindest iiber den Wahrheitsgehalt der AuBerung hitte erkundigen miissen.

Erfolgt wie hier kein Hinweis darauf, dass die Kosten je nach Schwierigkeit der aus-
zufiihrenden Arbeiten/ Lange und Dauer der Anfahrt auch wesentlich hoher liegen
konnen, rechnet der Verbraucher mit einem Preis, der in der GroBenordnung der ge-
machten Angabe liegt, insbesondere da davon auszugehen ist, dass er bei Erteilung
des Auftrags die zu behebcnde Situation schildert und sich dann darauf verlassen

wird, dass der genannte voraussichtliche Preis dem' Geschilderten Rechming tréigt.' :

Der Hinweis, bei den genannten voraussichtlichen handele es sich um Mindestpreise, _
fiithrt aus der Wettbewerbswidrigkeit nicht hinaus. Andererseits rechnet kein Verbrau-
cher daI_nit, dass er schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit einém Handwerker den
genauen Endpreis einer Dienstleistung erfihrt, deren Umfang je nach individliellen
Erfordernissen variieren kann. | :
Im Fall SR ist indessen auch die Angabe eines Mindestpreises von 89 € schon |
deshalb zu‘beanstanden, weil schon die preisgt‘instigsfe Ofﬁlungspauschale PI78¢€
zuziiglich 100 % Nachtzuschlag, zuziiglich Fahrtkosten (mind.) 30 € + MwSt, mithin
© 215,76 € gekostet hitte, der am Telefon angegebene Betrag also keinesfalls Zu errei-
chen war. | ’
Im Fall @ gilt Ahnliches: der Einsatz sollte am 11.5.02, einem Samstag, erfolgen.
Es wire also mindestens ein Aufschlag von 50 % (wenn nicht sogar wegen Samstag-
nachmittag von 100 %) angefallen; die billigste Losung 'héitfe dann 170,52 € ge-
kostet. | I C
Die Passivlegitimation des B2 ergibt sich aus den zu Antrag 1.b bb aufgefiihrten

Griinden.

Sodann erscheint der Antrag zu 3.b) begriindet.
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Die Klégerin hat gegen B2 elnen Unterlassungsanspruch wegen Wettbewerbsw1dngen

Verhaltens aus §§ 1 UWG, 138 I BGB.

Der B2 titigte wucherische Rechtsgeschiifte i.S.d. § 138 I BGB, inderh er in den F4l-
en YNNI und 3 Preise berechnete, die mehr als 100 % tiber dem noch
angemessenen Preis liegen. In dem VerstoB gegen § 138 I BGB liegt gleichzeitig ein
Verstol3 gegen § 1 UWG. Die fiir die Bejahung des § 138 I BGB erfordeﬂiche ver-
werfliche Gesinnung deé B2 wird vermutet. Der B2 triigt nichté vor, was diese Ver-
mutung widerlegt, er Verteldlgt im Gegenteil die Angemessenhelt der geforderten Be-
trage.. ' '

Der noch angemessene Preis in den genannten Fillen wurde zwar nur durch Privat-

- gutachten (An]age K 61) fiir die zugrunde gelegten Rechnungen des B2 ermittelt. Die _
von dem B2 gegenuber der Rlchtlgkelt der gutachterhch ermittelten Preise geltend-
gemachten Einwinde gehen indessen ins Leere, so dass die Kammer keine Bedenken
hat, den Vortrag aus den Gutachten zu verwerten. Da der B2 fur d1e Abrechnung der
erbrachten Leistungen Offnungspauschalen verwendet, kann die gutachterliche Be-
wertung der vorgelegten Rechnungen unabhéingig vbn'einer Iﬁaugenscheinnahme des
konkreten Objekts erfolgen. Aus dem gleichen Grund kommt es auch nicht auf die

tatsichlich geleistete Arbeitszeit an. Selbst wenn dem B2 zuzugestehen wire, dass dle
ermittelten Preise des Gutachters aufgrund der N1chtberechnung der Verwendeten
Spezialfolie um € 15 vom tatsachhch angemessenen Preis abwichen, verbleibt es nach -

wie vor bei einer erheblich iiber 100 % hegenden Abwelchung der geforderten von

~ den angemessenen Preisen.
Die weitergehende Klage war abzuweisen..

Das gilt zunéichst fiir Antrag la 2 bzgl. der Anlagen K 28-31. o

Im Hin‘blick auf diese F ormulare ist die Verantwortlichkeit des B1 nicht erkennbar.
Die Passivlegitimation des Bl hinsichtlich der Formulare ergibt sich nicht bereits aus
dem von der Kldgerin behaupteten Umstand, in den zugrundeliegenden Fallen sei di’e
Vertragsanbahnung ﬁber eine Nummer des él erfolgt. Der diesbeiﬁgliche Vortrag
der Klagerin ist unsubstantiiert. In den F dllen, die den Anlagen K 28-31 zugrunde Lie-
gen, wird weder die Nufnmer des B1 erwihnt, iiber die die Kontaktaufnahme stattge-
funden haben soll, noéh werden die Umstiinde der Kontaktaufnahme geschildert. Der

Umstand. dass anch in diecen Farmnlaran dia hannatan dandace T ool ~oslaalton
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sind, begriindet keinen Anhaltspunkt (iaﬁir, dass B1 ,.hinter den genannten Monteuren
stehe“. Die verwendeten Klauseln entspreéhen nach eigenem Vortrag der Kligerin
z.B. den durch das LG Stuttgart untersagten Klauseln (Anlage K50, Bl. 437 ff. d.A),
wobei die Kldgerin keinerlei Verbindung zwischen dem B1 und der Beklagten im
Stuttgarter Verfahren herzustellen vermag. Mithin tragen die Kléuseln nicht die ein-
dcutig zuzuordnende individuelle Handschrift eines Autors. Auch der Vortrag der
Kléigerin, die Formulare verwendeten ein einheiﬂiches Nummernsystem, d.h. eine

' ﬁjﬁfstellige mit ,,20...“beginnende Nuﬁuner, kann die von der K_léigerin behauptete

| Verbindung zwischen dem B1 uﬁd den betreffendén Monteuren nicht herstellen. Die
Auftragsnummern der B2, unzweifelhaft ein mit der B1 verbundenes Uhtcrnehrﬁen,
sind 4_-steliig und auf das jeweilige Auftragsjahr bezogeh (K28, K29 BIl. 284 f. d. A)),
aus Anlage4K26 (Bl. 282 d. A.) ist eine 6-stellige Nummer, beginnend mit
0 ersichtlich, aus Anlage K 24 BL 179 d.A.) eine 6-stellige, béginnend mit ,,5%

Der Umstand, dass .JSii®“ vor Ort auftaucht, stellt allein kein zwingendes
* Indiz fur eine Teilnahme des B1 dar, weil gl scinen Auftrag ja auch

unmittelbar vom Kunden oder von einem anderen als dem Vermittlungsdienst des Bl

“erhalten haben kann.
Keinen Erfolg hat auch Antrag zu 4.

Die Klagerin hat gegen die Beklagten mangels wettbewerbswidrigen Verhaltens kei- |

nen Unterlassungsanspruch wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1LUWG.

Der Hauptantrag zu 4 a) ist unbegriindet. Der Vbi'trag der Klégerin hinsichtlich der
Verbindung des B1 zu den im Antrag genanntén Uﬁtemehmen ist unsubstantiiert.
Aus ;ien in den Fernsprech- bzw. Braﬁchen_bﬁc;hern fur die Unternehmen angegebe-
nen Telefonnummern l4sst sich -k'einerle.i-Verbnindung zwischen den-Ur_ltérnehmen und

“dem B1 ableiten. Alle Nummern sind unterschiedlich und stimmen mit keiner der
‘Nummermn {iberein, die der B1 fiir seine Ge_sellschaften eiﬁgetragen hat.

~ Im Ubrigen besteht fur eine englische Gesellschaft be)(eht keinerlei Verpflichtung in

Deutschland tiber eine ladungsfihige Adresse zu verfligen, unabhingig davon, ob sg@
dort tétig wird oder nicht. Es ist ausreichend, dass sie iiber eine ladungsféhige An-
schrift im Griindungsland verfiigt. Dem Bi sowie seinen Subunternehmern steht im

‘Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit im Hinblick auf die in Art. 43, 48 EG ver-
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ankerte Niederlassungsfreiheit sowie Has Diskriminierungsverbot die Mbglichkeit of-
fen, im deutschen Geschiftsverkehr unter einer Gesellschaft englischen Rechts aufzy-
treten. Die von den Beklagten verwendeten Limiteds wurden nach englischem Recht
ordnﬁngsgemﬁﬁ gegriindet und verfligen dort iiber einen satzungsmiBigen Sitz. Es st
entgegen der Auffassung der Kl4gerin zur Annahme der Rechtsfihigkeit der betref-
fenden Gesellschaft nicht erforderlich, dass diese im Griindungsland Geschafistatig-
keit entfaltet und sich deren tatséchlicher Verwaltungssitz dort befindet. Ausreichend
ist, dass die Gesellschaft wirksam nach dem Recht des Griindungslandes gegriindet
wurde und dort ihren satzungsmiBigen d.h. rechtlichen Sitz hat (vgl. EuGH NIW 02,
3614; BGHNJW 03, 1461 £.). '

Entgegen der Ansicht der Kl4gerin fnuss der Sitz eines Call-Centers nicht zwingend
aus dem Telefonbucheintrag hergeleitet werden kénnen. Denn angésichts der heutzu-
tage geringen Unterschiede bei Preisen zwischen Orts- und F erngespréchen erwartet
der Verbraucher auch angesichts der Ubung in anderen Branchen hier nicht unbedingt
einen Sitz im Ortsbereich der gewihlten Telefonnummer.

Aus den gleichen Griinden hat auch der Hilfsantrag zu 4a keinen Erfolg.
Der Antrag zu 4 b) ist unbegriindet.

Die Klégerin hat gegen die Beklagten mangelé wettbewerbswidrigen Verhaltens bzw.

Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 3 UWG.

Die Tatsache, dass die Limiteds der B1 bzw. die Limiteds de’r Subunternehmer der B1
Geschéftspapiere nutzen, auf denen fiir die Gesellschaften keine ladungsféhige Ad-
resse in Deutschland angegeben Wird, stellt mangels Sittenwidrigkeit/ Irrefithrung
keinen Wettbewerbsversto$ 1.S.d. § 1, 3 UWG dar. Die in den Mitgliedsstaaten nach
dort geltendem Recht wirksam gegriindeten Gesellschaften, so auch die Gesellschaf-
ten der B1 bzw. deren Subunternehmer sind, soweit sie in Deutschland téiﬁg sind, hin-
sichtlich ihrer Rechte und Pflichten nach nationalem Recht so zu behandeln, wie die
entsprechenden deutschen Gesellschaften. Dies ist aqch dann der Fall, wenn die Ge- |
sellschaften im Griindungsland keinerlei G.e‘séhéiftstéitigkeiten nachgehen und sich ihr -
tatsdchlicher Verwaltungssitz nicht mehr im Griindungsland befindet. Die Anforde-
rungen des hinsichtlich der Ltd. einschlégigen § 35 a) GmbHG sind erfiillt, da auf den
streitgegenstdndlichen Geschftspapieren K 27, 28, 29 die ladungsfihige Adresse der
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4 .
Limiteds im Griindungsland GroBbritannien, wo sich der rechtliche Sitz der Gesell-

schaften nach wie vor befindet, genannt wird.
SchlieBlich erweist sich auch der Antrag 5 als ﬁnbegrﬁndet.

Die Klagerm hat gegen den B1 mangels Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch
wegen wettbewerbsmdngen Verhaltens aus §§ 3, 1 UWG. ‘

Die Vorlage der mit einem Amtstempel versehenen Liste von ',',or'tsﬁblichen Preisen

im Not6ffnungsbereich des Sachverstindigen “ durch die Monteure, verbun-
den mit der Erklarung, diese Liste werde den von ihnen gestellten Rechnungen zug- |
runde gelegt, stellt keine Irrefithrung i.S.d. §§ 3, 1 UWG dar. Das Vorlegen der. Liste
ist fiir sich genommen nicht dazu geeignét den Kunden vorzugaukeln, die konkret
verlangten Prelse seien von dem Sachverstandlgen gepriift worden. Vielmehr hat der
Kunde durch das Vorlegen der Liste an sich die Mogllchkelt die geforderten Preise

mit den ortsiiblichen zu vergleichen.

Soweit die Parteien iibereinstimmende Erledigungserklarungen abgegeben haben
(Antrag 1.a) aa), Anlagen K 22-26), waren die Kosten gemé8 § 91 a ZPO dem B1
aufzuerlegen, da er andernfalls verurteilt worden Wﬁre.» Durch Abschlusserkldrung

| nach Rechtshingigkeit hat er die materiell-rechtlichen Anspriiche der Kldgerin aner-
kannt; die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind nicht ersichtlich. |
Im Ubrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 269 111 2 ZPO, 92 1, 100 I ZPO.

" Der Entscheidung iiber die vorldufige Vollstreckbafkeitv folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709,
711 ZPO. '

Rau . Kistner Slutzky

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Landgericht Frankfurt am Main Lt. Protokoll
verkiindet am
Geschiftsnr.: 2/6 O 446/02 . ' 2.7.03
S 0
als Urkundsbeamtin

der Geschiiftsstelle

Urteil

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit /
' - Klzgerin-

Prozessbevollmichtigter: M

gegen | _ »

D —————

) e
‘-,Beklagte—

Prozessbevollmichtigter zu 1): Rechtsanwalt .,

Prozessbevollmichtigter zu 2): Rechtsanwalt (SN

hat das Landgericht Frankfurt/Main - 6. Zivilkammer- durch
Vorsitzenden Richter am Landgericht Rau,

Richterin am Landgericht Slutzky und

Richter am Landgericht Késtner

auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 7.5.03 fiir Recht erkannt:
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l.a  Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall

der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6. Monaten zu unterlassen, im

geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-

tungen und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen .
aa) so genannte ,.Individualauftrage” und/oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen wie aus der Anlage K 27 er-
sichtlich; und/oder '

bb) Vertr‘aige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieBen und/ oder abschlieBen zu lassen, oh-
- ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iber die Identitét sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen
; und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsféhige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

. gibt, wie in den Fillen

1.b  Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, m
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen : Co

- aa) so genannte ,;Individualauftrige® und/ oder Rechnungen zu ver-
wenden und/ oder verwenden zu lassen, w1e aus den Anlagen K 24, 28,
29, 56 ersichtlich; und/oder

bb) Vertréige iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbe-
sondere telefonisch abzuschlieen und/ oder abschheBen zu lassen, oh-
ne den Verbraucher vor Abschluss des Vertrags iiber die Identitit sei-
nes tatsichlichen Vertragspartners zu informieren, wie in den Fallen

“ und/oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden '
Verbraucher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG
gewihlt hat, dariiber zu informieren, dass sein Vertragspartner eine-
englische Gesellschaft ist, die iiber keine ladungsfahige Anschrift in
der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem Verbraucher keine-
ladungsfahlge Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland bekannt

glbt wie in den Fallen “

2. Der Beklagte zu 1) wird verurteilt, es bei Meidung eines fur Jeden Fall
der Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleis-
tungen Materialkosten zu berechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln
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A= ERRARSRSIP bei dem nach der Materialliste (Anlage

K41) ein Preis in Héhe von € 147,68 berechnet wird, der angemessene Preis

jedoch nur € 10,46 betrigt, und SHEEGCGSHENIEINNNN® bei dom

¢ ‘nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von € 147,68 berech-
net wird der angemessene Preis jedoch nur € 14,01 betriigt.

3. Der Beklagte zu 2) wird verurteilt, es bei Meidung eines fiir jeden Fall
“der Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes von bis zu € 250.000, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten zu unterlassen, im
geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fuir Schlusseldlenstlels-
tungen
: a) bei telefonischen Auftragen den yorausswhthchen Gesamtpreis ei-
ner Schliisseldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben
zu lassen, wie in den Fillen N, in dem als voraussichtlicher Preis €
89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Héhe von € 357,28 in
Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und Sg@ill, in dem als voraus-
sichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59); und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu be-
rechnen und/ oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber
dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fllen igaillk (Anla-
ge K 58).5e (Anlage K 59) und #® (Anlage K 60).

4, Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

5. Von den Gerichtskosten und den auBergerichtlichen Kosten der Klége-
rin tragen die Kldgerin und der Beklagte zu 1) je 29% und der Beklagte zu 2)
-42%. Von den auBergerichtlichen Kosten des Beklagten zu 1) tragen dieser
und die Kligerin je die Hilfte. Der Beklagte zu 2) hat seine auBergerichtlichen
Kosten selbst zu tragen. _ '

6. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar, fiir die Kldgerin jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung in Hohe € von 34.000,-. Die Klégerin kann die Voll-
streckung durch Sicherheitsleistung in Hohe von € 800,- abwenden, falls nicht
der Beklagte zu 1) vor der Vollstreckung entsprechend Sicherheit leistet.

Tatbestand

_ Der Beklagte zu 1) (Bl) ist Geschéftsfiihrer und Gesellschafter der enu——= .,
SRR, < vermittelt Schliisseldienstleistungen. Der Beklagte zu 2)
(B2) unterhélt die 1NN dcren Director er ist, und betreibt Schliisseldienst-

leistungen, wobei er auch als Monteur tétig wird.
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Auch Wl hatte mehrere englische Limiteds eingetragen, darunter die 0-24 Schlussel-
dienst Notdienste Vermittlungszentrale Limited mit rechtlichem Verwaltungssitz in
London, die er Mitte 2001 beim Gewerbeamt \Sssislligilid® angemeldet hatte, und als

~ deren personlich Vertretungsberechtigter der Bl im Gewérber'egister Bad Soden ein-

getragen war. -
Die genannten Limiteds tibten in GroB8- Britannien keine Geschiftstatigkeit aus. |

Der W betrieb ein Call-Center zur Entgegennahme Von Anrufen von Kunden, die ei-
nen Schlusselnotdlenst bestellen wollten und vermittelte diese Aufirdge an Zweitun-

" ternehmen, darunter auch an das des B2. Die SEEEER |attc mit der 0-24
Schliisseldienst Notdienste Venmttlungszentrale Lumted fiir die der B1 zeichnet, am
04.06.2002 einen dlesbezughchen Venmttlungsvertrag geschlossen

Der'®b unterhielt Eintréige mit dazugeh(jrigen Telefonnummérn in diversen Telefon-
biichern ,,das Ortliche®, und Branchenbiichern ,,Gelben Seiten der Deutschen Tele-
kom AG, in denen fiir seiﬁ¢ Unternehmen Eintrége unter der jeweiligen Ortsnetz-

" kennzahl aufgeﬁihrt waren, obwohl weder der B1 noch seine Subunternehmer in die-
sen Orten eine Niederlassung unterhielten. Auch im elektronischen Telefonverzeich-
nis www.telefonbuch.de befanden sich fiir diemmntragun-
gen in mehr als 70 Gemeinden, jeweils unter der betreffenden_OrtSvOrwahl. Diese

| Nummern wurden von Bl fiir die Entgegennahme voﬁ Telefonaten bzgl. Schliissel-

diensten ge;iutzt. Gleicﬁes galt fiir die ‘40-24_ Schliisseldienst Notdienste ‘Vermittlungs-
zentrale Limited, auch diese warb in diversen Gemeinden jeweils unter einer Orts-
netzvorwahl, ohne dass in diesen Gemeinden die Gesellschaft oder qiner der Subun-

ternehmer eine Niederlassung unterhielten.

Die unter den betreffenden Ortsnetzkennzahlen getitigten Kundenanrufe wurden an
das zéntrale Call-Center des B1 weitergéleitet, Wobei die Kunden nicht erfuhren, dass
ihr Auftrag zur Bearbeitung an Dritte Unternehmen we'itergeleitet Wurdé. Die ausfiib-
renden Unternehmen waren ih Form von eﬁglischen Limiteds tétig, auch dieses wurde

' getellt ebenso wenig die Identitit der hinter dem Call- Center stehenden Gesellschaft
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Die Unternehmen, an die B1 die _éingegangenen Auftrige vermittelt, verwendeten an-
lasslich der Durchfiihrung der Schliisseldienstauftrage Formulare fir ,JIndividualauf-
trige” und ,,Rechnungen®, auf denen sich vdrfonnuliefte Klauseln befanden, die
zwecks Einbeziehung in das Formular jeweils vom Kunden anzukreuzende Felder mit

der Beschriftung ,,JA“ bzw. ,,NEIN* beinhalteten.
' Diese Klauseln lauteten ﬁ.a. wie folgt:

,Ich wurde dariiber aufgeklirt, dass der Notdffnungsservice angesichts seiner stindi-
gen Verfiigbarkeit wesentlich héhere Preise als die allgemeih verfiigharen Handwer-
‘ker berechnen muss.“ (so auf den Formularen K 24, 27, K 56) ‘

,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen und

akzeptiere diese:* (so auf den Formularen K 27, K 28, K 29)

,,Ich erkldre hiermit, dass sémtliche vorstehenden Arbeit_en zu meiner vollsten Zufrie-
denheit ausgefiihrt wurden. Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und ver-
pflichte mich, diesen in vollem Umfang auszugleichen“ (so auf den Formularen K 24,

27,K 30, K 31)

,, Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpflichte mich, diesen in vollem '
Umfang auszugleichen® | ‘

,»Der Auftraggeber entbindet die Auftragnehmenn von der Haftung bei der Notoff-
nung entstehenden Schiden® (K 24, K 56).
Auf den Rechnungsfbnnularen waren z.T. die Telefonnummern S so K
22,23, 2A4 26, 27) sowie 0180- 5551222 ( so K 25) als Kontaktnummer fiir Be-
schwerden/ Nummer der technischen Hotline abgedruckt, die an die Firmengiamme®

R b m belde mit Sitz in

. Bad Soden vergeben worden waren.

Bei Durchfiihrung der Arbeiten wurden Materialien, insbesondere Schldsser/ Schlief3-

zylinder verwendet, die den ausfiihrenden Monteuren von der o pE—
@ zur Verfiigung gestellt wurden, und die nach dem Einbau mit dem Jewelhgen

Monteur abgerechnet wurden. Die Schlosser/ thnder trugen die Gravur ~

ebenso die Schliissel/. Nachschliissel, auf denen zusitzlich noch die Telefonnummer

SRR i craviert war.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

6

Am 18.06.2002 gegen 17:45 h bestellte Frau Sl aus Obertshausen, nachdem 1hr

bei von Innen steckendem Schliissel die Tiir zugefallen war éinen Schliisseldienst. Sie

hatte die Nummer des Gluaialih. Schliisseldienstes NN ccwihlt, die
sie den ,,Gelben Seiten Regional* 2001/2002 entnommen hatte. Als Preis fiir die Tiir-

offnung wurden ihr € 87.- zzgl. Anfahttskosten genannt. Gegen 20:45 h traf der Mon- '

teur ein und fiillte den oberen Teil eines Rechnungsformulars (Anlage K 27) aus,
dann forderte er Frau NN auf, das Formular zu unterschreiben, da er anderen-

falls sofort wieder gehe. Innerhalb von 15 min. bohrte er das Schloss auf und ersetzte
den Zylinder durch einen neuen, der die Aufschnft S (g, sowie

_ Dann fiillte er gegen 21:25 h den zweiten Teil des

Rechnungsfoxmulars aus, den Frau Schréder unterschrieb, und stellte € 552,16 in
Rechnung.

Auch in sonstigen wurden die Rechnungsfoﬁnulare im Anschluss an die duréhgéﬁihr—

ten Arbeiten vom jeweiligen Monteur selbst ausgeﬁillt;

Am 02.07.2002 ‘bestellte Frau Sl einen Schliisseldienst. Die Schliisseldienstleis-
tung erbrachte der B2 Auf ihre telefomsche Anfrage bei Auftragserteilung hin war
Frau Dohse ein Bet—rag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen-den Parteiern

-~ streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde. Die
Arbeiten bestanden im (")f_fnen einer Tiir ohne Zerstérung und Materialaufwand. In
Rechnung (Anlage K 28) gestellt hatte ihr der B2 € 357,28. | |

Am 11.05.2002 bestellte Frau QBB cinen Schliisseldienst. Auf ihre telefonische An-
frage hin war il-hr ein Betrag von € 89.- genannt worden, wobei zwischen den Partei-
ern streitig ist, ob dieser Betrag als Mindestpreis oder Gesamtpreis genannt wurde.
Als der B2, der die Schliisseldienstleistung erbringen wollt_e' vor Ort mehr verlangte,
schickte ihn Frau Smits wieder weg, ohne dass es zur Erbringung einer Arbeitsleis-

tung kam. Spiter wurden ihr € 162, 40 als Anfahrtskosten in Réchnung gestellt (An--
lage K 59). ' A

Am 27.06.2002 stellte der B2 Fraueiiill®®, fur die er Schliisseldienstleistungen er-
bracht hatte, € 351, 48 in Rechnung (Anlage K 60). -
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Die Kldgerin beauftragte den Sachverstindigen ‘s mit der Uberpriifung der
Angemessenheit der in den Féllen JNSNSNENN i Rcchnung gestellten Prei-

se. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass diese nicht angemessen sein, so hétte der orts-
iibliche Preis im Fall i € 101,56, im Fal € 101,56 und im Fall 4gms €
22,21 betragen (Anlage K 61, Bl. 520 ffdA) ‘

Bei Rechnungsstellung fur die Durchﬁlhrung von Schliisselnotdienst- Dlenstlelstun-
gen verwendete der Monteur _eme Liste von Festpreisen, die mit dem
. Stempel des dffenthch bestellten und vereidigten Sachversténdigen mverséhen

- war. Den Kunden wurde mitgeteilt, dass die in der Liste enthaltenen Preise den ge-

stellten Rechnungen zugrundegelegt wiirden.
Die Klégerin behauptet, die Telefonnummern§EEEENE— somm

wiirden nach ‘wie vor von der B1 genutzt, er sei unter beiden Nummern personlich

erreichbar.

Die Kléige;rin behauptet weiter, dass in den den F ormu_laxen K 27, 28, 29, 30, 31
zugrundeliegenden Fillen die Aufnahme der Vertragsbeziehungen tiber die Telefon-

nummern des B1 erfolgt sei.

Die Klégerin béhauptet ferner, dass B2 im den F ilien WENEEENRNORINNE Preisc be-

~ rechnet habe, die mehr als 100 % tiber dem noch angemessenen Preis gelegen hatten.

Die Klagerin behauptet, der B1 zwinge die fiir ihn titigen Mbnteure, bei ihm die fiir
die Erfiillung der Schliisseldienstleistungen notwendigen Materialien zu erwerben.
Die Monteure diirften keine anderen Materialien fiir die Erbringung der Schliissel-
Notdienstleistungen einsetzen. Die Kligerin behauptet weiter, dass die von B1 den
Monteuren fiir das Material in Rechnung gestellteﬁ Betréige Vollkommen iiberhoht |
seien, und zwar durchéc;hnittlich um 516 %, was ein Gutachten des Sachversténdigen
Herrn (R (Anlageh K 42) ergeben habe, das auf Grundlage einer Materialliste -
des Beklagten zu 1) (Anlage K 41) erstellt worden sei. Die Kldgerin behauptet, dér

B1 stelle den Monteuren fiir den Artikel ~

€ 147,68 in Rechnung, wobe1 nach dem genannten Gutachten (Anlage K 42) der ﬁlr

den Artikel iibliche Preis € 10, 46 betrage; fiir den Artlkelw

iSRS € 147,68 in Rechnung, wobei nach dem genannten Gutachten
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(Anlage K 42) der fiir den Artikel iibliche Preis € 14, 01 betrage. Diese iiberhohten

- Preise wiirden dann von den Monteuren an die Kunden weitergegeben.

Die Klégerin behauptet weiter, dem Bl gehérten wie sich an den Telefonnummern

ablesen lasse, die nicht in einem deutschen Handels- bzw. Gewerbereglster eingetra- -

genen Untenehmenm
9 K 64, Bl. 568 d. A.) in Frankfurt und m(w
S X 64, Bl. 569 d. A) sowie die’ Untemehmen“-

W}(és BL 571 d. A) und der
m in Diet-

zenbach (Tel.: SENEEENE®, K 65, Bl. 570 d. A) fiir die er Anschliisse in Gemein-

den unterhalte, in denen kéine Niederlassung/ Filiale der betreffenden Gesellschaft

bestehe.

Dem Verfahren ging der. Besc'hluss des Landgerichts Frankfurt (AZ 2-06 O 376/01)
vom 09.11. 2001 voraus, in dem dem B1 im Wege der elnstwelllgen Verfligung unter-

sagt wurde:

,,In Werbemedien, insbesondere in Branchenverzeichnissen, Zeitungen und anderen
offentlichen Mitteilungen, Eintragungen ihres Unternehmens (Schliisseldienst) unter
dem Ortsnamen einer Gemeinde zu versffentlichen, ohne darauf hinzuweisen, dass an
\dlesem Ort eine eigene Filiale/ Niederlassung/ Betriebsstitte nicht betrieben wird und
ohne in der Werbung darauf hinzuweisen, dass die Durchfiihrung der Auftréige nicht
durch das eigene Unternehmen, sondern durch einen Subunternehmer erfolgt, wenn
der Subunternehmer in dieser Gemeinde bzw. diesem Ort keine Filiale/ Niederlas-
sung/ Betriebsstitte hat, wie in den Féllen"Sili#™nd ¥ und im Falle s,

Das OLG untersagte dem B1 auf Beschwerde der Klagerin hin mit Beschluss vom

04.01.2002 (AZ 6 W 218/01) im Wege der emstwelhgen Verﬁlgung ferner es zu un-

terlassen:

- bel telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Preis einer Schliisseldienstleis-
tung unzutreffend anzugeben, wie im Falle $8l® wo als voraussichtlicher Preis 150
DM genannt, jedoch 359 DM in Rechnung gestellt wurden:

- fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen, die 100 %
oder mehr iiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie in den Fillen ‘e und
.- nach der Erbringung von Schlusseldlenstlelstungen den Kunden durch Manlpulatl#
on des Tiirschlosses auszusperren, falls dieser sich weigert, die in Rechnung gestel]-

ten Kosten sofort und vollstidndig zu bezahlen.

Der B1 gab beziiglich der einstweiligen Verﬁigurigen mit den Aktenzeichen 2-06 O

376/01 ind 6 W 21R8/01 eine Ahachlnccarlklimima ah fAnlanma ¥ 11 R1 112 4 AN
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Die Klégerin hatte zunéchst auch die Formulare K 22-26 zum Gegenstand des nach-
folgend wiedergegebenen Antrages zu 1 a) aa) gemacht. Insoweit haben die Parteien
jedoch den Rechtsstreit in der ‘Hauptsache libereinstimmend fiir erledigt erklért, nach-

dem B1 insoweit eine Abschlusserklidrung abgegeben hatte.

" Die Kldgerin beantragt nun noch,

- 1. a) den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in H6he von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, '

_im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir
Schliissel- und/oder Abflussreinigungsdienstleistungen

aa) sogenannte "Individualauﬁféige" und/oderv "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 27, 28, 29, 30, 31 ersichtlich;

und/oder

bb)  Vertrige tiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere tele-
fonisch, abzuschlieBen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
Abschluss des Vertrages iiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu

mforrmeren wie in den Fallen Y., nd -

~und / ovderv

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbraucher,
der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewdhlt hat, dariiber zu in-
formieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber.keine

- ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt gibt, wie in den Fallen il und -

1.b) den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-
weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
~gen : ' ‘

aa) sogenannte "Individualauftrige” wund/oder "Rechnungen" zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen, wie aus den Anlagen K 24,28, 29, 56 ersichtlich; .

und/oder

bb) Vertrége iiber den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln, insbesondere te-
lefonisch, abzuschliefen und/oder abschlieBen zu lassen, ohne den Verbraucher vor
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Abschluss des Vertrages tiber die Identitit seines tatsichlichen Vertragspartners zu
informieren, wie in den Fallen S und Staab;

und / oder

cc) telefonisch Vertragsabschliisse anzubahnen, ohne den anrufenden Verbrau-
cher, der eine Ortsnetzkennzahl der Deutschen Telekom AG gewihlt hat, dariiber zu
informieren, dass sein Vertragspartner eine englische Gesellschaft ist, die tiber keine
ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland verfiigt oder dem
Verbraucher keine ladungsfihige Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland be-

kannt glbt wie in den F allennund -

2. den Beklagten zu 1) zu Vefurteilen es bei Meldung eines ﬁlr. Jedén Fall der Zu-
widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft oder Ordnungshaft blS zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen Materialkosten zu berechnen und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr
tiber dem noch angemessenen Preis liegen, wie bei den Artikeln (e
SimRidddp bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis in Hohe von €
147,68 berechnet wird, der angemessene Preis jedoch nur € 10,46 betrigt, und'
bei dem nach der Materialliste (Anlage K 41) ein Preis

in Héhe von € 147, 68 berechnet wird, der angemessene Prels jedoch nur € 14,01 be-

tragt; - . :
3. den Beklagten zu 2) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-

widerhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise

Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschéftli-
chen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) bei telefonischen Anfragen den voraussichtlichen Gesamtpreis einer Schliis-
seldienstleistung unzutreffend anzugeben und/oder angeben zu lassen, wie in den Fil-
len ¢S, in dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Be-
trag in Hohe von € 357,28 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 58), und-, in
dem als voraussichtlicher Preis € 89,00 genannt wurde, jedoch der Betrag in Hohe
von € 162,40 in Rechnung gestellt wurde (Anlage K 59);

und/oder

b) fiir die Erbringung von Schliisseldienstleistungen Preise zu berechnen

. und/oder berechnen zu lassen, die 100 % oder mehr tiber dem noch angemessenen
Preis liegen, wie in den Fillen, {Jjils (Anlage K 58) B (Anlage K 59) und-
(Anlage K 60).

4.  den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es bei Meidung eines fiir jeden Fall»der
- Zuwiderhandlung filligen Ordnungsgeldes in Héhe von bis zu 250.000,00 €, ersatz-

weise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im gz

schéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistungen

a) Telefonanschliisse fiir die Entgegennahme von Kundenauftrigen betreffend
Schliisseldienstleistungen unter nicht in einem dentschen Handeleresicter ader dent-
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schen Gewerberegister eingetragenen Unternehmensbezeichnungen, wie in den Fillen

der g Yt 1 20k furt am Main und der
SN  [rankfurt am Main, und / oder in Gemeinden, in

denen keine Niederlassung betrieben wird, wie in den Fillen der il
in Dietzenbach und der

n Bad Homburg, anzumelden
und / oder zu unterhalten und oder anmelden und / oder unterhalten zu lassen;

hilfsweise zu a),

die Rufnummern von Telefonanschliissen fiir die Entgegennahme von Kundenauftri-
gen, die in Fernsprechbiichern und/oder in Fernsprechverzeichnissen im Internet, ins-
besondere in den Telefonbiichern der Deutschen Telekom AG, eingetragen werden,
zu verdffentlichen oder veréffentlichen zu lassen, wenn die Eintrdge auf nicht in ei-
nem deutschen Handelregister oder deutscheu Gewerberegister eingetragene Unter-
nehmen lauten und / oder unter Gemeinden erscheinen, in denen keine Nlederlassung
betrieben wird oder kem Subunternehmer eine Niederlassung unterhalt; .

und/oder

b) englische Gesellschaften, sogenannte Limiteds, zu benutzen und oder benutzen
zu lassen, wenn fiir diese in den Geschéftspapieren, insbesondere in den Auftrags-
und Rechnungsformularen, keine ladungsfiihigen Anschriften in Deutschland, an die
sich die Kunden wenden konnen, angegeben werden, wie bei den Anlagen K 27, K 28
und K 29;

S. den Beklagten zu 1) zu verurteilen, es be1 Meidung eines fiir jeden Fall der Zu-
\mderhandlung félligen Ordnungsgeldes in Hohe von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise
Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen,

im geschéftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs fiir Schliisseldienstleistun-
gen

~ Schliisseldienstkunden im Zusamrnn'enh‘ang mit der Rechnungsstellung iiber Schliis-
seldienstleistungen eine Liste mit den ortsiiblichen Festpreisen im Notdffnungsbe-
reich, die mit dem Stempel eines 6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstindi-

gen, insbesondere des Sachverstindigen GUENSNR, verschen ist, vorzulegen
und / oder vorlegen zu lassen und dabei gleichzeitig zu erkldren und oder erkléren zu

lassen, dass diese Liste der Rechnung zugrunde gelegt werde, wie in dem Fall O

' Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen.

bereits im November 2001 mitgeteilt, dass die Firma m-
N (ic Nummex’ iibernehmen solle, was

ATanl e Ain TThartra.

1he» v7Aan Aaw Masitanlhine Talalimce A avialh ccvecmma b e Ans A2
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"gung bis zum 01.02.2002 nicht erfolgt sein, habe dic FEG—IG—_—_—SSREEED i
Nummer (RSN sowie alle iibrigén Nummern mit Ausnahme der_
& an die Firma S
vermietet und die eingehenden Gespréche dorthin weitergeleitet. Nachdem die Deut-

- sche Telekom G schlieBliéh‘ mitgeteilt habe, dass eine I'Jbert'ragung> der Nummer

. -mcht mbglich sei, habe dle— dlese Nummer ,

- gekiindigt. Ummttelbax nach Zustellung der elnstwelhgen Verﬁlgung 2-06- 0 376/ 01
habe man der Deutschen Telekom AG mitgeteilt, dass die Firma glilllljigg die besag-

ten Rufnummern aufgeben und eine Firma S SRR i cs-

tibernehmen wolle. Der B1 behauptet ferner, dass er bereits am 03.01.2002 als Direc-

tor dCM“ zuriickgetre-

ten sei.

Der B2 behauptet, dass das vom Sachverstandlgen — erstellte Gutachten

- unzutreffend sei. Ein solches Gutachten lasse sich zum Einen nicht innerhalb eines
Tages»erstellen, ohne dass eine Ortsbesmhtlgung vorgenommen werde,_zum Anderen
seien ihm bei der Auswértung der dem Gutachten zugrundégel;egten Unterlagen Feh- ;
ler unterlaufen, so habe er die verwendete Speziaifolie als Abdeckmateﬁél qualifizier,
in Wirklichkeit handele es sich _] edoch um eine Spezialfolie zur Tiir6ffanung. Zudem

habe der Séchversténdige seiner Berechnung die falschen Zahlen zugrunde gelegt.

Der B2 behauptet, es erfolgten keine telefonischen Angében eines Vvor'aussichtl-ichen
Gesamtpreises am Telefon, dort wefde ﬁﬂmer ein Mindestpréis genannt, wobei am-
Telefon klargestellt Werde dass dies ein Mmdestprels zzgl. F ahrtkosten sei, der je

" nach Aufwand und Tageszelt variieren kénne. Zudem kénne er, da er in keinster Wei-
se an der Entgegennahme von telﬂefomschen Anfragen beteiligt sei, die in den Fallen
‘ gemachten Angabén zur H6he des voraussichtlichen Préises_ lediglich

mit Nichtwissen bestreiten.

Der Bl behauptet die vom von der Kl4gerin beauftragten Gutachter VerWendete Ma-
terialliste (Anlage K 41) sei ein aus diversen Schriftstiicken zusammengestiickeltes
Dokument; Autorent Krutzinna habe ihren Monteuren niemals Preise, wie aus der
Liste ersichtlich, fiir Materialien in Rechnung gestell. Zydem sei die Neutralitit deé
Gutachters nicht gegeben, da es sich um einen Sachverstandlgen der Kldgerin hande-

le. Die in' Aniage K 43 zusammengestellten Betrage seien unrichtig.
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Der B1 behauptet, die streitgegensténdliche Liste des Sachverstandigen g sei
auf der Internet- Seite des HR 6ffentlich zuééinglich. '
Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten

Schriftsétze ergdnzend Bezug genommen.

Entscheidtmgsgrii‘nde

:Dié Klage ist z;léissig. :
Entgégen der Auffassung der Beklagten sind die Antrige zu 1 a) aa) bzw. 1 b) aa)
nicht mangels Bestimmtheit unzuléissig, da aus ihnen der Gegenstand der begehrteh-
Unterlassung j e_denféllé durch Bezugnahme auf die genannten Anlagen klar hervor-
geht. Auch die Antrige zu‘ 2., sowie zu 3.b) sind aufgrund der Bezugnahme auf spezi-- |
 fische Falle der behaupteten Zuwiderhandlungen hinreichend bestimmt gefasst.

Die Klage ist tellwelse begrundet
Die Klagerln ist hinsichtlich der geltendgemachten Anspriiche klagebefugt gem §13

II'Nr. 4 UWG

Der Antrag zu 1.a) aa) ist nur teilweise begriindet, ndmlich beziiglich Anlage K 27.

- Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) .einenI‘Jnterlassungsanspruch wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 307 1, 11, 309 Nr. 12 b, 8 b aa BGB.
Denn ungeachtet sonstiger von der Kl4gerin erhobener Beansfandungen enthilt das
Formular einen generellen Haftungsausschluss sowie die ein Anerkenntnis von Preis
und Rechnung, was in AGB nicht zulissig ist. Ind1v1dua1vere1nbarungen liegen mcht
vor, weil die Formulare nur theoretisch Wahlmoghchkelten des Kunden enthalten, in
Wirklichkeit aber Qoréb vom Unternehmer ausgeflillt und dann dem Kunden zur Un-
terschrift présentiert werden. Ob in dem Formular noch weitere wettbewerbswidrige
'Elemente enthalten sind, kann offen bleiben. Bereits dieser eine Wettbewe'rbsversf%%
rechtfertigt es, dem auf das Verbot des gesamten Formulars gerichteten Antrag statt-
zugeben. Denn ein auf das Verbot der konkreten Verletzungshandlung gerichteter
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' Antrag ist schon dann in vollem Umfén'g begriindet, wenn die konkrete Verletzungs-
handlung eine einzige konkrete Wettbewefbsw_idrigkeit enthélt; es kommt nicht dar-
auf an, ob die Verletzungshandlung im tibrigen wettbewerbsgeméﬁ oder wettbe-

werbswidrig ist (vgl. BGH WRP 01,400 ")

Hinsichtlich des Formulars K 27 (vom 18.09:2002) ist B1 passiv légitimiert Seine
Storereigenschaft erglbt sich aus § 13 IVUWG, da der ausfiihrende Monteur als Be-

_ auﬁragter des B1 anzusehen ist. Der Emﬂuss des Bl geht tiber die reine Verm1tt1ung
des Monteurs im Vorfeld der Arbeiten hinaus, 1nsbesondere angesmhts des Umstands
dass der B1 hinsichtlich der von ihm vermlttelten Auftrage spéter eine technische
Hotline- und Beschwerdenummer zur Verfiigung stellt. Zum einen trigt das streitge-
genstéindliche Formular die zumindest der W

“ zurechenbare ,,_ Rufnummer" _
als Kontaktnummer fiir Beschweren/ Technische Hothne Dies stellt dies fir den B1

einen wirtschaftlichen Vorteil dar, da ihm bei eingehenden Beschwerden ein Teilbe-
trag der Telefonkosten zﬁﬂiéBt. Auch gestattet der B1 eine Verwendung des‘Fofmu- :
lars durch den Monteui es ist nicht denkbar, dass die entsprechende Nummer ohne

. Wissen/ Wollen der B1 verwendet wird. Der Einwand des B1 er habe die Rufnummer

~ letztendlich gekundlgt ist unsubstantnert Zum einen ist das vorgelegte Schreiben der
Deutschen Telekom AG vom (08.1 1.2002, Bl. 540d. A)) istim Hinblick auf die ge-
nannte Nummer/ die behauptete Kﬁndigung der Rufnummer nicht aussagekriftig,
insbesondere da als Betreff eine ,,Umfirmierung™ genannt wird. Zum anderen wurde
die Nummer noch am O2._07.2002"von einer ,M“ im ge-
schiftlichen Verkehr genutzt (Anlage K 44, Bl. 310 d.A.). Diese Gesellschaft firmiert
unter der gleichen Adresse wie der B1, der in der ...
J® nach eigenem Vortrag eine Waschanlage betreibt und zieht, wie im Fall -
(Aﬁla‘ge K 45, BL. 311 d.A.) offene Forderungen der Subunternehmer der B1, hiér die
des B2 ein. Dariiber hinaus wurden bei Ausfithrung des Auftrags Materialieﬁ des Bl
eingebaut, dig diesem aufgrund der Gravur zweifelsfrei zuzﬁordncﬁ sind. Die Kam- |
mer sieht auch B1 auch noch in der Verantwdrtung fiir Rufnummern der Firma il
Wb Zwar mag er am 3.1.02 offiziell von dem Amt des Direktors dieser Firma zu-
riickgetreten sein. Vollig untitig fiir diese Firma ist er anschheBend allerdings mcht
wie der ,,Vermittlervertrag® vom 4.6.02 (Bl. 379 d.A.) belegt, den Bl unterschneben
hat. Es fallt weiter auf,- dass die _Firma-. laut einer Auskunft der deutsch-

* britischen Industrié- und Handelskammér fiir das Finanzjahr mit Stichtag zum
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31.5.02 bestétigt hat, nicht gesc-:héiftstéftig geworden zu sein. Andererseits will die Fa.
R, 1 1. 2. 02 ihre Telefonanschliisse an die in i,
vermietet und gleiéhzeitig die Annahme und Weiterleitung eingehende Telefonate
versprochen haben. Die auf die Fa. Autorent Krutzinna eingetragenen Notrufnum-
mern haben nun in der Folgezeit funktioniert, wie die von der Antragstellerin bean-
standeten Vorfille zeigen. Da die Firma Wil nicht gesché‘ftstéitig war, miissen

die Vermittlungsleistungen also doch noch von der Fa. — erbracht
worden sein, fiir die auch der B1 als Geschéftsfiihrer haftet.

Bégn'indet ist auch der Antrag zu 1.a) bb).
Die Kligerin hat gegen die Beklagten einen Unterlassungsanspruch Wegen wettbe-

werbswidrigen Verhaltens aus §§ 1 UWG, 312 ¢ BGB.

'Der Umstand, dass den Schliisseldienstklinden bei der telefonischen Annahme ihrer
‘Schltisselnotdienstaufirédge durch das Call-Center nicht mitgeteilt wird, Wer ihr tat-
sichlicher Vertragspartner ist, stellt einen Versto gegen die Informationspflicht éus
§ 312 ¢ BGB dar und ist damit unter dem Gesichtpunkt des ,, Wettbewerbsvorteils .
durch Ausnutzung der Unc_éffahrenheit“ wettbewerbéwidrig i.8.d. § 1 UWG."

Entgegen der Auffassung des B1 wird bei Annaluné der Kundenauftrage durch das
Call-Center zwischen dem anrufenden Verbraucher und dem Unternehmen des Bl ein
Fernabsatzvertrag i.S.d. § 312 b) BGB geschl_ossen, der nimlich -und allerdihgs
lediglich- die Vermittlung einer Schliisseldienstleistung'zum‘ Gegenstand hat. Der
Vertragsschluss erfolgt ausschlieBlich telefonisch, d.h. ausschlieBlich unter

. Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Die von der B in den
Fernsprechbiichern bzw. Branchenbiichern geschalteten Anzeigen/ Rufnummern sind
als M“ zu sehen. In der Bitte der Schliisseldienstkunden, ihnen

" zur Ausfiihrung des betreffenden Aufirags einen Monteur zu schicken ist das Angebot
zu sehen in der Entgegennahme der Auftrags durch die Mitarbeiter des B1, verbunden

mit der Erkldrung, man werde jemanden schicken, die Annahmeerklarung.

Stattzugeben war auch dem Antrag zu 1 a cc, weil es irrefithrend (§ 3 UWG) er-

scheint, dass sich hinter einer 6rtlichen Notrufnummer letztendlich ein irgendwo in

London ans&ssiges Unternehmen verbirgt, mit welchem Umstand angesichts der aus
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A

der Notsituation folgenden I')ringlichkeit kein verniinftiger Verbrauchér zu rechnen

bréucht, weshalb darauf hinzuweisen wire.

Begriindet ist auch der Antrag zu 1 b-aa.
Die Klauseln: R
- ,Die unten stehenden Preise habe ich vor Arbeitsbeginn zur Kenntnis genommen
und akzeptiere diese“(K 24 ) sowie
- »» Ich erkenne hiermit den Rechnungsbetrag an und verpﬂlchte mlch diesen in vol-
lem Umfang auszuglelchen“ (K 24, ,K 56), bzw.
,,Rechnung wud anerkannt (K 28, K 29)«
verstoBen gegen § 309 Nr. 12 b BGB Die Klauseln stellen auerdem eine unange-
messene Benachteiligung des Kunden dar, Sie fiihrt dazu, dass dem Kunden die Gel-.
tendmachung seiner Rechte im Hinblick auf moglicherweise stark {iberhohten Preise,
“bzw. Umfang der ausgeﬁihrtel_i Arbeiten von Vorneherein erschwert wird, insbesonde-
re; da es ihm in der besonderen -Zwé,ngslage in der er sich in der Regel befindet,
‘wenn er die Dlenste eines Schliisselnotdienstes in Anspruch nehmen muss, in der Re- -
gel nicht moghch ist, die geltendgemachten Preise bzw. Abrechnungsposten in aus-

reichendem Umfang zu iiberpriifen, bevor er sie anerkennt.

Der B2 ist als Verwender dieser Formulare passivlegitinliert. Ein Wegfall der Wie-
derholungsgefahr tritt entgégen der vom B2 gesuBerten Ansicht erst ﬁlit Abgabe einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung ein (Baumbach/ Hefermehl Wettbewerbsrecht
22. Aufl., Einl. UWG Rn. 263f. ). s
Erfolg haben auch die Antréige 1 bbbund 1 b cc. Sie korrespbndieren in der Sache
mit den oben bereits abgehandelten Antréigen 1 a bb und 1 a cc und betreffen die Haf-
tung des B2. Obwohl B2 an den Geschehnissen um die telefonische Vermittlung von
Notrufen nicht beteiligt sein mag, nutzt er jedoch die von den Firmen des B1 bei der ,
Akquisition begangenen WettbeWerbéverstﬁBe fiir eigene Wettbewerbszwecke aus,
indem er mit den unsachlich akqﬁirierten Personen Vertréige tiber die Tﬁ"ri')ffnung ab-
schliet. Dies reicht zur Annahme der Storerelgenschaft bereits aus (Vgl K&hler/ Pi-
per, UWG, 3.Aufl., Einf 245).

Auch dem Antrag zu 2. war stattzugeben.
Die Klagerin hat gegen den Beklagten zu 1) einen Unterlassungsanspruch wegen

wetthewerhswidrioen Verhaltene ane 88 1 TTW(F 138 TRGR
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+

Der B1 titigt wucherische Rechtsgeschifte 1.S.d. § 138 1 BGB, indem er seinen Sub-
unternehmern fiir die streitgegenstindlichen Materialien Preise berechnet, die weit
tiber 100 % tiber dem angemessenen Preis liegen bzw. berechnen lasst, indem seine
Subunternehmer die {iberhdhten Preise mit Rechnungsstellung an den Kunden wei-

- tergeben. Ein VerstoB gegen das Wucherverbot des § 138 BGB stellt unter dem, Ge-
sichtspunkt des “Vorsprungs durch Rechtsbruch” einen WettbewerbsverstoB i.S.d. § 1
UWG dar; § 138 ist insoWeit als wettbewerbsbezogene Norm anzusehen. Ein dem

- Wucherverbot Zuwiderhandelnder handelt nach Auffassung der Allgemeinheit nicht
nur sittlich, sondern auch wettbewerbsrechtlich verwerflich (K&hler/ Pieper UWG, 3. _
Aufl, § 1 Rn. 746).

Der Umstand, dass die verlangten Preise mehr als 100 % iiber den angemessenen
Preisen fiir die entsprechenden Materialien liegen begriindet fiir sich genommen noch
nicht die Sittenwidrigkeit i.S.d. § 138 I BGB, schafft allerdings eine tatsichliche
Vermutung fiir das Vorliegen einer verwerflichen Gesinnung (Palandt BGB, 62. Aufl.
Rdn. 34a). Diese Vermutung hat B1 nicht widerlegt. '
B1 gesteht zu, den Subunternehmern die genannten Materialien zu verkaufen; sein
Vortrag, dass er dafiir nicht die in Anlage K 41 genannten, bzw. die von den Subun-
ternehmern an die Kunden weitergegebenen Preise verlange, ist dagegen unsubstanti-
iert, insbesondere da dem Vortrag des Bl keinerlei Anhaltspunkte dazu zu entnehmen
sind, 211 welchen Preisen er die Materialverkdufe denn sonst zu titigen meint. Es be-
stehen dartiber hinaus keine Zweifel an der Angemessenheit der dem Sachverstindi-
gengutachten (Anlage K 42) entnommenen Preise fiir die streitgegenstéiﬁdlichen Ma-
terialien. Der Vortrag des Bl ist nicht geeignet, dessen Glaubwiirdigkeit in Frage zu
stellen. Zuni einen -besteht kein Anlass, an der Neutralitit des Gutachters zu zweifeln,
da es sich, entgegen dem Vortrag des B zu 1,) nicht um eiﬁen Sachverstéindigén der
Klagerin, sondern um einen der Handwerkskammer handelt. Zum anderem erfolgte
die Berechnung der marktiiblichen Preise durch den Sachverstindigen nicht auf
Grundlage der von dem B1 angegriffenen Materialliste (Anlage K 41), sondern auf-
grund einer Materialliste bzw. Ladenverkau%slisfé des Gutachters (vgl. Bl. 306d. A.).

Der Antrag zu 3 a) ist begriindet.

Die Klégerin hat gegen den Beklagten zu 2) einen Unterlassungsanspruch wegen Irre-

filhrung aus §§ 3, 1 UWG.
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.
r

Der B2 verstoBt gegen das Irrefithrungsverbot des § 3 UWG, indem er dem Kunden
bei Auftragserteilung telefonische Angaben hinsichtlich der zu erwartenden Kosten

erteilen ldsst, die 100 % (wie im Fall SSll88 bzw. mehr als 300 % (wie im Fall Jijii
@runter dem nach Erfiillung des Auftrags tatséichlich geforderten Preis liegen.

Mit Nichtwissen kann B2 diese Behauptungen der Kl4gerin zuléissig.nichtl bestreiten,
weil die telefonischen Angaben von seinem Vertragspartner stammen, bei dem er sich

zumindest iiber den Wahrheitsgehalt der AuBerung hitte erkundigen miissen.

Erfolgt wie hier kein Hinweis darauf, dass die Kosten je nach Schwierigkeit der aus-
zufiihrenden Arbeiten/ Lange und Dauer der Anfahrt auch wesentlich hoher liegen
konnen, rechnet der Verbraucher mit einem Preis, der in der GroBenordnung der ge-
machten Angabe liegt, insbesondere da davon auszugehen ist, dass er bei Erteilung
des Auftrags die zu behebcnde Situation schildert und sich dann darauf verlassen

wird, dass der genannte voraussichtliche Preis dem' Geschilderten Rechming tréigt.' :

Der Hinweis, bei den genannten voraussichtlichen handele es sich um Mindestpreise, _
fiithrt aus der Wettbewerbswidrigkeit nicht hinaus. Andererseits rechnet kein Verbrau-
cher daI_nit, dass er schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit einém Handwerker den
genauen Endpreis einer Dienstleistung erfihrt, deren Umfang je nach individliellen
Erfordernissen variieren kann. | :
Im Fall SR ist indessen auch die Angabe eines Mindestpreises von 89 € schon |
deshalb zu‘beanstanden, weil schon die preisgt‘instigsfe Ofﬁlungspauschale PI78¢€
zuziiglich 100 % Nachtzuschlag, zuziiglich Fahrtkosten (mind.) 30 € + MwSt, mithin
© 215,76 € gekostet hitte, der am Telefon angegebene Betrag also keinesfalls Zu errei-
chen war. | ’
Im Fall @ gilt Ahnliches: der Einsatz sollte am 11.5.02, einem Samstag, erfolgen.
Es wire also mindestens ein Aufschlag von 50 % (wenn nicht sogar wegen Samstag-
nachmittag von 100 %) angefallen; die billigste Losung 'héitfe dann 170,52 € ge-
kostet. | I C
Die Passivlegitimation des B2 ergibt sich aus den zu Antrag 1.b bb aufgefiihrten

Griinden.

Sodann erscheint der Antrag zu 3.b) begriindet.
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Die Klégerin hat gegen B2 elnen Unterlassungsanspruch wegen Wettbewerbsw1dngen

Verhaltens aus §§ 1 UWG, 138 I BGB.

Der B2 titigte wucherische Rechtsgeschiifte i.S.d. § 138 I BGB, inderh er in den F4l-
en YNNI und 3 Preise berechnete, die mehr als 100 % tiber dem noch
angemessenen Preis liegen. In dem VerstoB gegen § 138 I BGB liegt gleichzeitig ein
Verstol3 gegen § 1 UWG. Die fiir die Bejahung des § 138 I BGB erfordeﬂiche ver-
werfliche Gesinnung deé B2 wird vermutet. Der B2 triigt nichté vor, was diese Ver-
mutung widerlegt, er Verteldlgt im Gegenteil die Angemessenhelt der geforderten Be-
trage.. ' '

Der noch angemessene Preis in den genannten Fillen wurde zwar nur durch Privat-

- gutachten (An]age K 61) fiir die zugrunde gelegten Rechnungen des B2 ermittelt. Die _
von dem B2 gegenuber der Rlchtlgkelt der gutachterhch ermittelten Preise geltend-
gemachten Einwinde gehen indessen ins Leere, so dass die Kammer keine Bedenken
hat, den Vortrag aus den Gutachten zu verwerten. Da der B2 fur d1e Abrechnung der
erbrachten Leistungen Offnungspauschalen verwendet, kann die gutachterliche Be-
wertung der vorgelegten Rechnungen unabhéingig vbn'einer Iﬁaugenscheinnahme des
konkreten Objekts erfolgen. Aus dem gleichen Grund kommt es auch nicht auf die

tatsichlich geleistete Arbeitszeit an. Selbst wenn dem B2 zuzugestehen wire, dass dle
ermittelten Preise des Gutachters aufgrund der N1chtberechnung der Verwendeten
Spezialfolie um € 15 vom tatsachhch angemessenen Preis abwichen, verbleibt es nach -

wie vor bei einer erheblich iiber 100 % hegenden Abwelchung der geforderten von

~ den angemessenen Preisen.
Die weitergehende Klage war abzuweisen..

Das gilt zunéichst fiir Antrag la 2 bzgl. der Anlagen K 28-31. o

Im Hin‘blick auf diese F ormulare ist die Verantwortlichkeit des B1 nicht erkennbar.
Die Passivlegitimation des Bl hinsichtlich der Formulare ergibt sich nicht bereits aus
dem von der Kldgerin behaupteten Umstand, in den zugrundeliegenden Fallen sei di’e
Vertragsanbahnung ﬁber eine Nummer des él erfolgt. Der diesbeiﬁgliche Vortrag
der Klagerin ist unsubstantiiert. In den F dllen, die den Anlagen K 28-31 zugrunde Lie-
gen, wird weder die Nufnmer des B1 erwihnt, iiber die die Kontaktaufnahme stattge-
funden haben soll, noéh werden die Umstiinde der Kontaktaufnahme geschildert. Der

Umstand. dass anch in diecen Farmnlaran dia hannatan dandace T ool ~oslaalton
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sind, begriindet keinen Anhaltspunkt (iaﬁir, dass B1 ,.hinter den genannten Monteuren
stehe“. Die verwendeten Klauseln entspreéhen nach eigenem Vortrag der Kligerin
z.B. den durch das LG Stuttgart untersagten Klauseln (Anlage K50, Bl. 437 ff. d.A),
wobei die Kldgerin keinerlei Verbindung zwischen dem B1 und der Beklagten im
Stuttgarter Verfahren herzustellen vermag. Mithin tragen die Kléuseln nicht die ein-
dcutig zuzuordnende individuelle Handschrift eines Autors. Auch der Vortrag der
Kléigerin, die Formulare verwendeten ein einheiﬂiches Nummernsystem, d.h. eine

' ﬁjﬁfstellige mit ,,20...“beginnende Nuﬁuner, kann die von der K_léigerin behauptete

| Verbindung zwischen dem B1 uﬁd den betreffendén Monteuren nicht herstellen. Die
Auftragsnummern der B2, unzweifelhaft ein mit der B1 verbundenes Uhtcrnehrﬁen,
sind 4_-steliig und auf das jeweilige Auftragsjahr bezogeh (K28, K29 BIl. 284 f. d. A)),
aus Anlage4K26 (Bl. 282 d. A.) ist eine 6-stellige Nummer, beginnend mit
0 ersichtlich, aus Anlage K 24 BL 179 d.A.) eine 6-stellige, béginnend mit ,,5%

Der Umstand, dass .JSii®“ vor Ort auftaucht, stellt allein kein zwingendes
* Indiz fur eine Teilnahme des B1 dar, weil gl scinen Auftrag ja auch

unmittelbar vom Kunden oder von einem anderen als dem Vermittlungsdienst des Bl

“erhalten haben kann.
Keinen Erfolg hat auch Antrag zu 4.

Die Klagerin hat gegen die Beklagten mangels wettbewerbswidrigen Verhaltens kei- |

nen Unterlassungsanspruch wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens aus §§ 1LUWG.

Der Hauptantrag zu 4 a) ist unbegriindet. Der Vbi'trag der Klégerin hinsichtlich der
Verbindung des B1 zu den im Antrag genanntén Uﬁtemehmen ist unsubstantiiert.
Aus ;ien in den Fernsprech- bzw. Braﬁchen_bﬁc;hern fur die Unternehmen angegebe-
nen Telefonnummern l4sst sich -k'einerle.i-Verbnindung zwischen den-Ur_ltérnehmen und

“dem B1 ableiten. Alle Nummern sind unterschiedlich und stimmen mit keiner der
‘Nummermn {iberein, die der B1 fiir seine Ge_sellschaften eiﬁgetragen hat.

~ Im Ubrigen besteht fur eine englische Gesellschaft be)(eht keinerlei Verpflichtung in

Deutschland tiber eine ladungsfihige Adresse zu verfligen, unabhingig davon, ob sg@
dort tétig wird oder nicht. Es ist ausreichend, dass sie iiber eine ladungsféhige An-
schrift im Griindungsland verfiigt. Dem Bi sowie seinen Subunternehmern steht im

‘Rahmen ihrer unternehmerischen Freiheit im Hinblick auf die in Art. 43, 48 EG ver-
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ankerte Niederlassungsfreiheit sowie Has Diskriminierungsverbot die Mbglichkeit of-
fen, im deutschen Geschiftsverkehr unter einer Gesellschaft englischen Rechts aufzy-
treten. Die von den Beklagten verwendeten Limiteds wurden nach englischem Recht
ordnﬁngsgemﬁﬁ gegriindet und verfligen dort iiber einen satzungsmiBigen Sitz. Es st
entgegen der Auffassung der Kl4gerin zur Annahme der Rechtsfihigkeit der betref-
fenden Gesellschaft nicht erforderlich, dass diese im Griindungsland Geschafistatig-
keit entfaltet und sich deren tatséchlicher Verwaltungssitz dort befindet. Ausreichend
ist, dass die Gesellschaft wirksam nach dem Recht des Griindungslandes gegriindet
wurde und dort ihren satzungsmiBigen d.h. rechtlichen Sitz hat (vgl. EuGH NIW 02,
3614; BGHNJW 03, 1461 £.). '

Entgegen der Ansicht der Kl4gerin fnuss der Sitz eines Call-Centers nicht zwingend
aus dem Telefonbucheintrag hergeleitet werden kénnen. Denn angésichts der heutzu-
tage geringen Unterschiede bei Preisen zwischen Orts- und F erngespréchen erwartet
der Verbraucher auch angesichts der Ubung in anderen Branchen hier nicht unbedingt
einen Sitz im Ortsbereich der gewihlten Telefonnummer.

Aus den gleichen Griinden hat auch der Hilfsantrag zu 4a keinen Erfolg.
Der Antrag zu 4 b) ist unbegriindet.

Die Klégerin hat gegen die Beklagten mangelé wettbewerbswidrigen Verhaltens bzw.

Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 3 UWG.

Die Tatsache, dass die Limiteds der B1 bzw. die Limiteds de’r Subunternehmer der B1
Geschéftspapiere nutzen, auf denen fiir die Gesellschaften keine ladungsféhige Ad-
resse in Deutschland angegeben Wird, stellt mangels Sittenwidrigkeit/ Irrefithrung
keinen Wettbewerbsversto$ 1.S.d. § 1, 3 UWG dar. Die in den Mitgliedsstaaten nach
dort geltendem Recht wirksam gegriindeten Gesellschaften, so auch die Gesellschaf-
ten der B1 bzw. deren Subunternehmer sind, soweit sie in Deutschland téiﬁg sind, hin-
sichtlich ihrer Rechte und Pflichten nach nationalem Recht so zu behandeln, wie die
entsprechenden deutschen Gesellschaften. Dies ist aqch dann der Fall, wenn die Ge- |
sellschaften im Griindungsland keinerlei G.e‘séhéiftstéitigkeiten nachgehen und sich ihr -
tatsdchlicher Verwaltungssitz nicht mehr im Griindungsland befindet. Die Anforde-
rungen des hinsichtlich der Ltd. einschlégigen § 35 a) GmbHG sind erfiillt, da auf den
streitgegenstdndlichen Geschftspapieren K 27, 28, 29 die ladungsfihige Adresse der
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4 .
Limiteds im Griindungsland GroBbritannien, wo sich der rechtliche Sitz der Gesell-

schaften nach wie vor befindet, genannt wird.
SchlieBlich erweist sich auch der Antrag 5 als ﬁnbegrﬁndet.

Die Klagerm hat gegen den B1 mangels Irrefithrung keinen Unterlassungsanspruch
wegen wettbewerbsmdngen Verhaltens aus §§ 3, 1 UWG. ‘

Die Vorlage der mit einem Amtstempel versehenen Liste von ',',or'tsﬁblichen Preisen

im Not6ffnungsbereich des Sachverstindigen “ durch die Monteure, verbun-
den mit der Erklarung, diese Liste werde den von ihnen gestellten Rechnungen zug- |
runde gelegt, stellt keine Irrefithrung i.S.d. §§ 3, 1 UWG dar. Das Vorlegen der. Liste
ist fiir sich genommen nicht dazu geeignét den Kunden vorzugaukeln, die konkret
verlangten Prelse seien von dem Sachverstandlgen gepriift worden. Vielmehr hat der
Kunde durch das Vorlegen der Liste an sich die Mogllchkelt die geforderten Preise

mit den ortsiiblichen zu vergleichen.

Soweit die Parteien iibereinstimmende Erledigungserklarungen abgegeben haben
(Antrag 1.a) aa), Anlagen K 22-26), waren die Kosten gemé8 § 91 a ZPO dem B1
aufzuerlegen, da er andernfalls verurteilt worden Wﬁre.» Durch Abschlusserkldrung

| nach Rechtshingigkeit hat er die materiell-rechtlichen Anspriiche der Kldgerin aner-
kannt; die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind nicht ersichtlich. |
Im Ubrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 269 111 2 ZPO, 92 1, 100 I ZPO.

" Der Entscheidung iiber die vorldufige Vollstreckbafkeitv folgt aus §§ 708 Nr. 11, 709,
711 ZPO. '

Rau . Kistner Slutzky
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